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VERORDNUNG (EU) 2022/2472 DER KOMMISSION 

vom 14. Dezember 2022 

zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

INHALTSVERZEICHNIS 

KAPITEL I GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

KAPITEL II VERFAHRENSVORSCHRIFTEN 

KAPITEL III GRUPPEN VON BEIHILFEN 

Abschnitt 1 Beihilfen für in der Primärproduktion, Verarbeitung 
oder Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tä 
tige KMU 

Abschnitt 2 Beihilfen für den Umweltschutz in der Landwirtschaft 

Abschnitt 3 Beihilfen für Investitionen zur Erhaltung des Kultur- 
und Naturerbes 

Abschnitt 4 Beihilfen zur Beseitigung von durch Naturkatastro 
phen im Agrarsektor verursachten Schäden 

Abschnitt 5 Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation 

Abschnitt 6 Beihilfen für den Forstsektor 

Abschnitt 7 Beihilfen für KMU in ländlichen Gebieten 

KAPITEL IV ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

KAPITEL I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für folgende Gruppen von Beihilfen: 

a) Beihilfen für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), 

i) Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), die im Agrarsektor, d. h. in der Primärproduktion, Ver
arbeitung oder Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tä
tig sind, mit Ausnahme der Artikel 14, 15, 16, 18, 23 sowie 25 
bis 31, die ausschließlich für in der landwirtschaftlichen Primär
produktion tätige KMU gelten; 

ii) die nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten im ländlichen Raum aus
üben, die nicht unter Artikel 42 AEUV fallen, sofern diese Bei
hilfen gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 gewährt werden 
und entweder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) kofinanziert oder als 
zusätzliche nationale Finanzierung zu solchen kofinanzierten 
Maßnahmen gewährt werden. Abweichend davon gilt diese Ver
ordnung für Beihilfen an Gemeinden, die gemäß den Artikeln 60 
und 61 dieser Verordnung direkt oder indirekt von 
CLLD-Projekten profitieren. 

▼B
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b) Beihilfen für den Umweltschutz in der Landwirtschaft gemäß den 
Artikeln 33, 34 und 35, die nur für Unternehmen gelten, die in der 
landwirtschaftlichen Primärproduktion tätig sind; 

c) Beihilfen für Investitionen zur Erhaltung des Kultur- und Naturerbes 
in landwirtschaftlichen Betrieben und in Wäldern; 

d) Beihilfen zur Beseitigung von durch Naturkatastrophen im Agrarsek
tor verursachten Schäden; 

e) Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen im Agrar- und 
Forstsektor; 

f) Beihilfen für den Forstsektor. 

(2) Die Mitgliedstaaten können, wenn sie dies für zweckmäßig hal
ten, beschließen, Beihilfen gemäß Absatz 1 Buchstaben a, e und f 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission ( 1 ) zu ge
währen. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Beihilferegelungen gemäß den Artikeln 14, 17, 41 bis 44 und 46, 
Beihilferegelungen gemäß den Artikel 49 und 50, sofern sie die 
Voraussetzungen des Artikels 12 erfüllen, nach Ablauf von sechs 
Monaten nach ihrem Inkrafttreten. Die Kommission kann jedoch 
beschließen, dass diese Verordnung länger als sechs Monate für 
eine Beihilferegelung gilt, nachdem sie den entsprechenden Evaluie
rungsplan, der von dem Mitgliedstaat an die Kommission übermittelt 
wurde, genehmigt hat. Bei der Vorlage der Evaluierungspläne über
mitteln die Mitgliedstaaten der Kommission auch alle Informationen, 
die sie benötigt, um die Evaluierungspläne zu bewerten und eine 
Entscheidung zu treffen; 

b) Änderungen an Regelungen gemäß Buchstabe a, bei denen es sich 
nicht um Änderungen handelt, die keine Auswirkungen auf die Ver
einbarkeit der Beihilferegelung mit dieser Verordnung oder keine 
wesentlichen Auswirkungen auf den Inhalt des genehmigten Evalu
ierungsplans haben; 

c) Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausfuhren in Dritt
länder oder Mitgliedstaaten, insbesondere Beihilfen, die unmittelbar 
mit den ausgeführten Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb eines 
Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Kosten in Verbindung mit 
der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen; 

d) Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden, dass einheimische 
Waren Vorrang vor eingeführten Waren erhalten. 

(4) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Beihilferegelungen, in denen nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass 
einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund 
eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Un
zulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekom
men ist, keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen, mit Ausnahme 
von 

i) Beihilferegelungen zur Beseitigung von durch Naturkatastrophen 
verursachten Schäden gemäß Artikel 37; 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1).
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ii) Beihilferegelungen für Projekte der von der örtlichen Bevölke
rung betriebenen lokalen Entwicklung (CLLD) oder Projekte ope
rationeller Gruppen der Europäischen Innovationspartnerschaft 
für Produktivität und Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft (EIP), gemäß den Artikeln 40 und 61; 

b) Ad-hoc-Beihilfen an ein Unternehmen gemäß Buchstabe a. 

(5) Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfen für Unternehmen in 
Schwierigkeiten, mit Ausnahme der folgenden Beihilfen: 

a) Beihilfen für Informationsmaßnahmen im Agrar- und Forstsektor 
gemäß den Artikeln 21 und 47; 

b) Beihilfen für Absatzförderungsmaßnahmen in Form von Veröffent
lichungen, mit denen Agrarerzeugnisse der breiten Öffentlichkeit nä
her gebracht werden sollen, gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b; 

c) Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Verhütung, Bekämpfung 
und Tilgung von Tierseuchen und Pflanzenschädlingen gemäß Arti
kel 26 Absätze 8 und 9; 

▼M1 
d) Beihilfen zur Deckung der Kosten für die Entfernung und Beseiti

gung von Falltieren gemäß Artikel 27 Absatz 2 Buchstaben c, d und 
e und Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe d; 

▼B 
e) Beihilfen zum Ausgleich von Nachteilen im Zusammenhang mit 

Natura-2000-Gebieten gemäß Artikel 33; 

f) Beihilfen zur Beseitigung von durch Naturkatastrophen verursachten 
Schäden gemäß Artikel 37; 

g) Beihilfen für Unternehmen, die an CLLD-Projekten und Projekten 
operationeller EIP-Gruppen teilnehmen oder davon profitieren, ge
mäß den Artikeln 40 und 61; 

h) Beihilfen für folgende Fälle, sofern das Unternehmen infolge der 
durch das betreffende Ereignis entstandenen Verluste oder Schäden 
in Schwierigkeiten geraten ist: 

i) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden infolge von einer Natur
katastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen 
gemäß Artikel 25; 

ii) Beihilfen zur Beseitigung von durch Tierseuchen und Pflanzen
schädlinge verursachten Schäden gemäß Artikel 26 Absätze 9 
und 10; 

iii) Beihilfen zur Beseitigung von durch geschützte Tiere verursach
ten Schäden gemäß Artikel 29; 

iv) Beihilfen für die Wiederherstellung von Wäldern gemäß Arti
kel 43 Absatz 2 Buchstabe d. 

(6) Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfen, die als solche durch 
die mit ihnen verbundenen Bedingungen oder durch ihre Finanzierungs
methode zwangsläufig zu einem Verstoß gegen Unionsrecht führen, 
insbesondere: 

a) Beihilfen, bei denen die Gewährung der Beihilfe davon abhängig ist, 
dass der Begünstigte einheimische Waren verwendet oder einhei
mische Dienstleistungen in Anspruch nimmt; 

▼B
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b) Beihilfen, mit denen die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass die 
Begünstigten die Ergebnisse von Forschung, Entwicklung und Inno
vation in anderen Mitgliedstaaten nutzen. 

(7) Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Sinne von Anhang 1 des WTO-Übereinkommens über die 
Landwirtschaft ( 2 ), die eine Ausfuhrsubvention im Sinne dieses Überein
kommens darstellen. Ebenso gilt sie nicht für Beihilfen für die genannten 
Erzeugnisse, die eine Exportfinanzierungshilfe darstellen, welche von einer 
Regierung oder einer öffentlichen Einrichtung im Rahmen des 
WTO-Ministerbeschlusses über den Ausfuhrwettbewerb vom 19. Dezember 
2015 ( 3 ) gewährt wird, wenn diese Beihilfen die einschlägigen Anforderun
gen gemäß Absatz 15 des genannten Beschlusses über die maximale Kredit
laufzeit und die Selbstfinanzierung nicht erfüllen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Ad-hoc-Beihilfen“ Beihilfen, die nicht auf der Grundlage einer 
Beihilferegelung gewährt werden; 

▼M1 
2. „einer Naturkatastrophe gleichzusetzende widrige Witterungsverhält

nisse“ ungünstige Witterungsbedingungen wie Frost, Stürme und Ha
gel, Eis, starke oder anhaltende Regenfälle oder schwere Dürren, in
folge deren Folgendes zerstört wurde: im Agrarsektor mehr als 30 % 
der durchschnittlichen Erzeugung, berechnet auf der Grundlage des 
vorangegangenen Drei- oder Vierjahreszeitraums oder berechnet auf 
der Grundlage des vorangegangenen Fünf- oder Achtjahreszeitraums 
nach Abzug des höchsten und des niedrigsten Wertes; in der Forstwirt
schaft mehr als 20 % des forstwirtschaftlichen Potenzials; 

▼B 
3. „Beratung“ die vollständige Beratung im Rahmen ein und desselben 

Vertrags; 

4. „landwirtschaftliche Tätigkeit“ eine Tätigkeit entsprechend der Fest
legung durch den Mitgliedstaat in seinem GAP-Strategieplan gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/2115; 

5. „landwirtschaftliche Fläche“ jede Fläche entsprechend der Fest
legung durch den Mitgliedstaat in seinem GAP-Strategieplan gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/2115; 

6. „landwirtschaftlicher Betrieb“ eine Einheit bestehend aus Grundstü
cken, Räumlichkeiten und Anlagen, die für die landwirtschaftliche 
Primärproduktion genutzt werden; 

7. „landwirtschaftliche Erzeugnisse“ die in Anhang I AEUV auf
geführten Erzeugnisse, ausgenommen die Fischerei- und Aquakul
turerzeugnisse gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ); 

8. „Agrarsektor“ alle Unternehmen, die in der Primärproduktion, Ver
arbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig 
sind; 

9. „Agrarforstsysteme“ Landnutzungssysteme, bei denen eine Fläche 
von Bäumen bewachsen ist und gleichzeitig landwirtschaftlich ge
nutzt wird; 

▼B 

( 2 ) ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 22. 
( 3 ) WT/MIN(15)/45 — WT/L/980. 
( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für Er
zeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 1).
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10. „Beihilfe“ eine Maßnahme, die alle Voraussetzungen des Arti
kels 107 Absatz 1 AEUV erfüllt; 

11. „im Rahmen eines GAP-Strategieplans gewährte Beihilfe“ eine Un
terstützung, die gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 entweder 
als aus dem ELER kofinanzierte Beihilfe oder als zusätzliche na
tionale Finanzierung zu einer solchen kofinanzierten Beihilfe ge
währt wird; 

12. „Beihilfeintensität“ die in Prozent der beihilfefähigen Kosten aus
gedrückte Höhe der Beihilfe vor Abzug von Steuern und sonstigen 
Abgaben; 

13. „Beihilferegelung“ eine Regelung, nach der Unternehmen, die in 
der Regelung in einer allgemeinen und abstrakten Weise definiert 
sind, ohne nähere Durchführungsmaßnahmen Einzelbeihilfen ge
währt werden können, bzw. eine Regelung, nach der einem oder 
mehreren Unternehmen für unbestimmte Zeit und in unbestimmter 
Höhe Beihilfen gewährt werden können, die nicht an ein bestimm
tes Projekt gebunden sind; 

14. „Fremdvergleichsgrundsatz“ einen Grundsatz, nach dem sich die 
Bedingungen des Rechtsgeschäfts zwischen den Vertragsparteien 
nicht von denen unterscheiden, die bei einem Rechtsgeschäft zwi
schen unabhängigen Unternehmen festgelegt würden, und keine 
wettbewerbswidrigen Absprachen vorliegen dürfen. Für jedes auf 
der Grundlage eines offenen, transparenten und diskriminierungs
freien Verfahrens geschlossene Rechtsgeschäft gilt, dass es dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entspricht; 

15. „Biosicherheitsmaßnahmen“ Managementmaßnahmen und physi
sche Maßnahmen zur Verringerung des Risikos der Einschleppung, 
Entwicklung und Ausbreitung von Seuchen innerhalb von, aus bzw. 
in 

a) einer Tierpopulation; 

b) einem Betrieb, einem Gebiet, einem Kompartiment, einem 
Transportmittel oder sonstigen Einrichtungen, Räumlichkeiten 
oder Örtlichkeiten; 

16. „Zuchtbuch“ ein Buch gemäß Artikel 2 Nummer 12 der Verord
nung (EU) 2016/1012 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 5 ); 

17. „GAP-Strategieplan“ einen GAP-Strategieplan gemäß Artikel 1 Ab
satz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2021/2115; 

18. „bauliche Eigenleistungen“ Arbeiten, die vom Landwirt selbst oder 
seinen Arbeitnehmern im landwirtschaftlichen Betrieb durchgeführt 
werden und einen Vermögenswert schaffen; 

19. „Regelungen für eine klimaeffiziente Landwirtschaft“ Beihilferege
lungen im Zusammenhang mit Landbewirtschaftungsmethoden, die 
zu einer erhöhten CO 2 -Speicherung in lebender Biomasse, toter 
organischer Substanz und Böden führen, indem die CO 2 -Abschei
dung verbessert und/oder die Freisetzung von Kohlenstoff in die 
Atmosphäre verringert wird; 

20. „Katastrophenereignis“ ein durch menschliches Handeln hervor
gerufenes unvorhergesehenes Ereignis biotischer oder abiotischer 
Art, das erhebliche Störungen der Forststrukturen zur Folge hat 
und letztendlich schwere wirtschaftliche Schäden im Forstsektor 
hervorruft; 

▼B 

( 5 ) Verordnung (EU) 2016/1012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über die Tierzucht- und Abstammungsbestimmungen für 
die Zucht, den Handel und die Verbringung in die Union von reinrassigen 
Zuchttieren und Hybridzuchtschweinen sowie deren Zuchtmaterial und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 652/2014, der Richtlinien des Rates 
89/608/EWG und 90/425/EWG sowie zur Aufhebung einiger Rechtsakte im 
Bereich der Tierzucht („Tierzuchtverordnung“) (ABl. L 171 vom 29.6.2016, 
S. 66).
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21. „Tag der Gewährung der Beihilfe“ den Tag, an dem der Begüns
tigte nach dem geltenden nationalen Recht einen Rechtsanspruch 
auf die Beihilfe erwirbt; 

22. „Bekämpfungs- und Tilgungsmaßnahmen“ Maßnahmen im Zusam
menhang mit Tierseuchen, deren Ausbruch von den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats förmlich anerkannt wurde, oder im 
Zusammenhang mit Pflanzenschädlingen oder invasiven gebiets
fremden Arten, deren Auftreten von den zuständigen Behörden 
förmlich anerkannt wurde; 

23. „Evaluierungsplan“ ein Dokument zu einer oder mehreren Beihilfe
regelungen mit den folgenden Mindestangaben: zu evaluierende 
Ziele, Evaluierungsfragen, Ergebnisindikatoren, vorgesehene Evalu
ierungsmethode, Datenerfassungskriterien, vorgesehener Zeitplan 
für die Evaluierung einschließlich der Termine für die Vorlage 
des Zwischen- und des Abschlussberichts, Beschreibung des un
abhängigen Gremiums, das die Evaluierung durchführen wird, 
oder der für seine Auswahl herangezogenen Kriterien sowie die 
Modalitäten für die Bekanntmachung der Evaluierung; 

24. „Falltiere“ Tiere, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb, auf 
einem Betriebsgelände oder während des Transports durch Eutha
nasie mit oder ohne endgültige Diagnose getötet wurden oder ver
endet sind (einschließlich Totgeburten und ungeborene Tiere), nicht 
jedoch Tiere, die für den menschlichen Verzehr geschlachtet 
wurden; 

25. „schnellwachsende Bäume“ Wald mit Kurzumtrieb, bei dem die 
Mindestdauer vor dem Fällen auf 8 Jahre und die Höchstdauer 
auf 20 Jahre festgelegt ist; 

26. „steuerliche Folgeregelung“ eine Regelung in Form von Steuerver
günstigungen, die eine geänderte Fassung einer früher bestehenden 
Regelung in Form von Steuervergünstigungen darstellt und diese 
ersetzt; 

27. „Fixkosten infolge der Teilnahme an einer Qualitätsregelung“ die 
Kosten des Beitritts zu und die jährlichen Beiträge für die Teil
nahme an einer geförderten Qualitätsregelung, gegebenenfalls ein
schließlich der Kosten für die Kontrolle der Einhaltung der Spezi
fikationen der Qualitätsregelung; 

28. „Biokraftstoffe aus Nahrungsmittelpflanzen“ aus Nahrungs- und 
Futtermittelpflanzen produzierte Biokraftstoffe gemäß der 
Richtlinie (EU) 2018/2001; 

29. „Lebensmittel“ in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 6 ) aufgeführte Lebens
mittel, bei denen es sich nicht um landwirtschaftliche Erzeugnisse 
handelt; 

30. „Bruttosubventionsäquivalent“ die Höhe der Beihilfe, wenn diese 
als Zuschuss für den Begünstigten gewährt worden wäre, vor Ab
zug von Steuern und sonstigen Abgaben; 

31. „Einzelbeihilfe“ 

a) Ad-hoc-Beihilfe; 

b) Beihilfe, die einzelnen Begünstigten auf der Grundlage einer 
Beihilferegelung gewährt wird; 

▼B 

( 6 ) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und 
Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1).
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32. „immaterielle Vermögenswerte“ Vermögenswerte ohne physische 
oder finanzielle Verkörperung wie Patentrechte, Lizenzen, 
Know-how oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums; 

33. „Investitionen zur Erfüllung einer Unionsnorm“ Investitionen, die 
zur Erfüllung einer Unionsnorm nach Ablauf der im Unionsrecht 
vorgesehenen Übergangsfrist getätigt werden; 

34. „große Unternehmen“ Unternehmen, die die Voraussetzungen des 
Anhangs I nicht erfüllen; 

35. „Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ das Lagern, Feil
halten oder Anbieten zum Verkauf, die Abgabe oder jede andere 
Form des Inverkehrbringens, ausgenommen der Erstverkauf durch 
den Landwirt an Wiederverkäufer oder Verarbeiter und jede Tätig
keit, die ein Erzeugnis für diesen Erstverkauf vorbereitet; der Ver
kauf durch einen Landwirt an Endverbraucher gilt als Vermarktung 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, wenn er in gesonderten, für 
diesen Zweck vorgesehenen Räumlichkeiten oder Einrichtungen 
erfolgt; 

36. „Fonds auf Gegenseitigkeit“ ein von einem Mitgliedstaat nach na
tionalem Recht zugelassenes System, mit dem sich die beigetrete
nen Landwirte absichern können, indem ihnen für wirtschaftliche 
Einbußen Entschädigungen gewährt werden; 

37. „Natura-2000-Gebiete “ spezifische land- oder forstwirtschaftliche 
Gebiete gemäß Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 3 
der Richtlinie 2009/147/EG; 

38. „Naturkatastrophen“ Erdbeben, Lawinen, Erdrutsche, Überschwem
mungen, Wirbelstürme, Orkane, Vulkanausbrüche und Flächen
brände natürlichen Ursprungs; 

39. „nichtproduktive Investitionen“ Investitionen, die nicht zu einer er
heblichen Steigerung des Wertes des Betriebs oder seiner Rentabi
lität führen; 

40. „der industriellen Verarbeitung vorangehende Arbeitsvorgänge “ 
das Fällen, Zerlegen, Entrinden, den Zuschnitt, die Lagerung, die 
Schutzbehandlung und die Trocknung von Holz sowie alle anderen 
Bearbeitungsvorgänge vor dem industriellen Sägen von Holz im 
Sägewerk und das Sägen in Sägewerken, bei denen die Verarbei
tungskapazität höchstens 20 000 m 

3 Rundholz pro Sägewerk und 
Jahr beträgt; 

41. „sonstige widrige Witterungsverhältnisse“ ungünstige Witterungs
bedingungen, die nicht unter die Definition von „einer Naturkata
strophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnisse“ fallen; 

42. „Gebiete in äußerster Randlage“ die in Artikel 349 Absatz 1 AEUV 
genannten Gebiete; 

43. „Pflanzenschädlinge“ alle Arten, Sorten und Biotypen von Pflanzen, 
Tieren und Krankheitserregern, die für Pflanzen und pflanzliche 
Erzeugnisse schädlich sind; 

44. „landwirtschaftliche Primärproduktion“ die Erzeugung von in An
hang I AEUV aufgeführten Erzeugnissen des Bodens und der Vieh
zucht, ohne weitere Vorgänge, die die Beschaffenheit solcher Er
zeugnisse verändern; 

45. „Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ jede Einwirkung 
auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, bei der das daraus entste
hende Erzeugnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, 
ausgenommen im landwirtschaftlichen Betrieb erfolgende Tätigkei
ten zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeugnisses 
für den Erstverkauf; 

▼B
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46. „Erzeugergruppierung oder -organisation“ einen zu einem der fol
genden Zwecke gegründeten Zusammenschluss: 

a) Anpassung der Erzeugung und des Absatzes der Erzeuger, die 
Mitglieder solcher Erzeugergruppierungen oder -organisationen 
sind, an die Markterfordernisse; 

b) gemeinsame Vermarktung von Waren, einschließlich der Vor
bereitung für den Verkauf, der Zentralisierung des Verkaufs 
und der Lieferung an den Großhandel; 

c) Festlegung von gemeinsamen Regeln für die Produktinforma
tion, insbesondere in Bezug auf die Ernte und die Verfügbarkeit; 

d) sonstige Tätigkeiten, die von Erzeugergruppierungen oder -orga
nisationen durchgeführt werden können, wie die Entwicklung 
von Geschäfts- und Marketingfähigkeiten, die Organisation 
und Förderung von Innovationsprozessen, die gemeinsame Be
wirtschaftung der Flächen der Mitglieder, die Anwendung um
weltverträglicher Anbau- und Produktionsverfahren, solide Prak
tiken und Verfahren im Bereich Tierwohl; 

47. „geschütztes Tier“ jedes Tier, das entweder nach Unionsvorschriften 
oder nach nationalen Vorschriften geschützt ist, einschließlich Tier
arten, für die in nationalen Vorschriften spezifische Bestimmungen 
zum Schutz der Population enthalten sind; 

48. „Fördergebietskarte“ die von der Kommission genehmigte Liste der 
von einem Mitgliedstaat im Einklang mit den Leitlinien für Regio
nalbeihilfen ( 7 ) ausgewiesenen Fördergebiete; 

49. „rückzahlbarer Vorschuss“ einen für ein Projekt gewährten Kredit, 
der in einer oder mehreren Tranchen ausgezahlt wird und dessen 
Rückzahlungsbedingungen vom Ergebnis des Projekts abhängen; 

50. „Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung“ Einrichtungen 
unabhängig von ihrer Rechtsform oder Finanzierungsweise, deren 
Hauptaufgabe in der unabhängigen Grundlagenforschung, indus
triellen Forschung oder experimentellen Entwicklung besteht oder 
die deren Ergebnisse durch Lehre, Veröffentlichung und Wissens
transfer verbreiten; 

51. „kleinere Inseln des Ägäischen Meeres“ die kleineren Inseln gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 229/2013 des Euro
päischen Parlaments und des Rates ( 8 ); 

52. „KMU“ oder „Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Un
ternehmen“ Unternehmen, die die Kriterien in Anhang I erfüllen; 

53. „Beginn der Arbeiten am Projekt oder der Tätigkeit“ entweder den 
Beginn der Tätigkeiten bzw. der Bauarbeiten für die Investition 
oder die erste rechtsverbindliche Verpflichtung zur Bestellung von 
Ausrüstung bzw. Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder eine 
andere Verpflichtung, die das Projekt oder die Tätigkeit unumkehr
bar macht, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist; der 
Kauf von Grundstücken und Vorarbeiten wie die Einholung von 
Genehmigungen und die Erstellung von Durchführbarkeitsstudien 
gelten nicht als Beginn der Arbeiten oder der Tätigkeit; 

▼B 

( 7 ) Leitlinien für Regionalbeihilfen (ABl. C 153 vom 29.4.2021, S. 1). 
( 8 ) Verordnung (EU) Nr. 229/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. März 2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
zugunsten der kleineren Inseln des Ägäischen Meeres und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1405/2006 des Rates (ABl. L 78 vom 20.3.2013, 
S. 41).
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54. „bezuschusste Dienstleistungen“ eine Form der Beihilfe, die dem 
Endbegünstigten mittelbar in Form von Sachleistungen gewährt und 
an den Anbieter der betreffenden Dienstleistung oder Tätigkeit ge
zahlt wird; 

55. „materielle Vermögenswerte“ Vermögenswerte wie Grundstücke, 
Gebäude und Anlagen, Maschinen und Ausrüstung; 

56. „Transaktionskosten“ Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Er
füllung einer Verpflichtung, die sich jedoch nicht unmittelbar aus 
deren Durchführung ergeben oder nicht in den Kosten oder den 
Einkommensverlusten enthalten sind, die direkt ausgeglichen wer
den, und die auf der Grundlage von Standardkosten berechnet wer
den können; 

57. „Kosten der Tests auf TSE (transmissible spongiforme Enzephalo
pathie) und BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie)“ alle Kos
ten, einschließlich derjenigen für Testkits, Entnahme, Transport, 
Untersuchung, Lagerung und Beseitigung der Proben, die für die 
Probenahmen und Labortests gemäß Anhang X Kapitel C der Ver
ordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 9 ) erforderlich sind; 

58. „Gehölze für Niederwald mit Kurzumtrieb“ von den Mitgliedstaaten 
festzulegende Gehölzarten des KN-Codes 06 02 9041, bei denen es 
sich um mehrjährige Gehölzpflanzen handelt, deren Wurzelstock 
oder Baumstumpf nach der Ernte im Boden verbleibt und in der 
nächsten Saison wieder austreibt, wobei die maximalen Erntezyklen 
von den Mitgliedstaaten festzulegen sind; 

59. „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ein Unternehmen, das die Kri
terien gemäß Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 erfüllt; 

60. „Unionsnorm“ eine Norm, die Teil des Unionsrechts ist und in der 
das Niveau festgelegt wurde, das einzelne Unternehmen insbeson
dere in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierwohl erreichen müs
sen; auf Unionsebene festgelegte Normen oder Ziele, die für die 
Mitgliedstaaten, nicht jedoch für einzelne Unternehmen obliga
torisch sind, gelten jedoch nicht als Unionsnormen; 

61. „Junglandwirt“ einen Landwirt entsprechend der Festlegung durch 
den Mitgliedstaat in seinem GAP-Strategieplan gemäß Artikel 4 
Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/2115. 

Artikel 3 

Freistellungsvoraussetzungen 

Beihilferegelungen, Einzelbeihilfen auf der Grundlage von Beihilferege
lungen und Ad-hoc-Beihilfen sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 2 
oder 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde
pflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern diese 
Beihilfen alle Voraussetzungen des Kapitels I dieser Verordnung sowie 
die in Kapitel III dieser Verordnung festgelegten besonderen Voraus
setzungen für die entsprechende Gruppe von Beihilfen erfüllen. 

▼B 

( 9 ) Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung 
bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (ABl. L 147 vom 
31.5.2001, S. 1).
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Artikel 4 

Anmeldeschwellen 

(1) Diese Verordnung gilt nicht für Einzelbeihilfen, deren Bruttosub
ventionsäquivalent die folgenden Schwellenwerte überschreitet: 

a) Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im Zu
sammenhang mit der landwirtschaftlichen Primärproduktion gemäß 
Artikel 14: 600 000 EUR pro Unternehmen und Investitionsprojekt; 

b) Investitionsbeihilfen für die Aussiedlung von landwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden, die zur Modernisierung von Anlagen oder zur 
Steigerung der Produktionskapazität führt, gemäß Artikel 16 Ab
satz 4: 600 000 EUR pro Unternehmen und Investitionsprojekt; 

c) Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse gemäß Artikel 17: 7,5 Mio. EUR 
pro Unternehmen und Investitionsprojekt; 

d) Beihilfen für Tierwohlverpflichtungen gemäß Artikel 31: 500 EUR 
pro Großvieheinheit und Jahr; 

e) Beihilfen zum Ausgleich von Nachteilen im Zusammenhang mit 
Natura-2000-Gebieten gemäß Artikel 33: 500 EUR je Hektar und 
Jahr im Anfangszeitraum, der fünf Jahre nicht überschreitet, und in 
der Folge 200 EUR je Hektar und Jahr; 

f) Beihilfen für Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen gemäß Arti
kel 34: 600 EUR je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen, 
900 EUR je Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkulturen und 
450 EUR je Hektar und Jahr für sonstige Flächennutzung; 

g) Beihilfen für ökologischen/biologischen Landbau gemäß Artikel 35: 
600 EUR je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen, 900 EUR je 
Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkulturen und 450 EUR je 
Hektar und Jahr für sonstige Flächennutzung; 

h) Beihilfen für Investitionen zur Erhaltung des Kultur- und Naturerbes 
in landwirtschaftlichen Betrieben oder in Wäldern gemäß Artikel 36: 
600 000 EUR pro Unternehmen und Investitionsprojekt; 

i) Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen im Agrar- und Forstsektor 
gemäß Artikel 38: 7,5 Mio. EUR pro Projekt; 

j) Beihilfen für Kosten, die Unternehmen entstehen, die an Projekten 
operationeller EIP-Gruppen gemäß Artikel 39 teilnehmen: 
2 Mio. EUR pro Unternehmen und Projekt; 

k) begrenzte Beihilfebeträge für Unternehmen, die von Projekten ope
rationeller EIP-Gruppen profitieren, gemäß Artikel 40: 500 000 EUR 
pro Projekt einer operationellen EIP-Gruppe; 

▼B
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l) Beihilfen für die Aufforstung und die Anlage von Wäldern gemäß 
Artikel 41: 7,5 Mio. EUR pro Anlageprojekt; 

m) Beihilfen für Agrarforstsysteme gemäß Artikel 42: 7,5 Mio. EUR 
pro Projekt zur Einrichtung eines Agrarforstsystems; 

n) Beihilfen für Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts von Waldökosystemen gemäß Arti
kel 44: 7,5 Mio. EUR pro Investitionsprojekt; 

o) Beihilfen für gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus be
stimmten verpflichtenden Anforderungen ergeben, gemäß Artikel 45: 
500 EUR je Hektar und Jahr im Anfangszeitraum, der fünf Jahre 
nicht überschreitet, und in der Folge 200 EUR je Hektar und Jahr; 

p) Beihilfen für Waldumwelt- und -klimaleistungen und die Erhaltung 
von Wäldern gemäß Artikel 46: 200 EUR je Hektar und Jahr, mit 
Ausnahme der Beihilfe gemäß Artikel 46 Absatz 8; 

q) Beihilfen für Beratungsdienste im Forstsektor gemäß Artikel 48: 
200 000 EUR pro Unternehmen und Jahr; 

r) Beihilfen für Investitionen in Infrastruktur zur Entwicklung, Moder
nisierung oder Anpassung im Forstsektor gemäß Artikel 49: 
7,5 Mio. EUR pro Investitionsprojekt; 

s) Beihilfen für Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in 
die Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung forstwirtschaftli
cher Erzeugnisse gemäß Artikel 50: 7,5 Mio. EUR pro Investitions
projekt; 

t) Beihilfen für Investitionen für Basisdienstleistungen und Infrastruk
tur in ländlichen Gebieten gemäß Artikel 55: 10 Mio. EUR pro 
Investitionsprojekt; 

u) Beihilfen für Kosten von KMU, die an CLLD-Projekten teilnehmen, 
die als LEADER-Projekte zur lokalen Entwicklung im Rahmen des 
ELER ausgewiesen wurden, gemäß Artikel 60: 2 Mio. EUR pro 
Unternehmen und Projekt; 

v) begrenzter Beihilfebetrag für KMU, die von der Teilnahme an 
CLLD-Projekten profitieren, gemäß Artikel 61: 200 000 EUR pro 
CLLD-Projekt; 

(2) Die in Absatz 1 genannten Schwellenwerte dürfen nicht durch 
eine künstliche Aufspaltung der Beihilferegelungen oder -projekte um
gangen werden. 

Artikel 5 

Transparenz der Beihilfe 

(1) Diese Verordnung gilt nur für transparente Beihilfen. 

(2) Beihilfen gelten als transparent, wenn ihr Bruttosubventionsäqui
valent sich im Voraus genau berechnen lässt, ohne dass eine Risiko
bewertung erforderlich ist. 

▼B
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(3) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Arten 
von Beihilfen als transparent: 

a) Beihilfen in Form von Zuschüssen, Zinszuschüssen und bezuschuss
ten Dienstleistungen; 

b) Beihilfen in Form von Krediten, wenn das Bruttosubventionsäquiva
lent auf der Grundlage des zum Gewährungszeitpunkt geltenden 
Referenzzinssatzes berechnet wurde; 

c) Beihilfen in Form von Bürgschaften, wenn eine der folgenden Vo
raussetzungen erfüllt ist: 

i) das Bruttosubventionsäquivalent wurde auf der Grundlage von 
Safe-Harbour-Prämien berechnet, die in einer Mitteilung der 
Kommission festgelegt sind; 

ii) vor der Durchführung der Beihilfemaßnahme wurde die Methode 
für die Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents der Garan
tie nach einer zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Verord
nung der Kommission über staatliche Beihilfen auf der Grundlage 
der Mitteilung über Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften 
nach Anmeldung dieser Methode von der Kommission genehmigt 
und die genehmigte Methode bezieht sich ausdrücklich auf die 
Art der Garantie und die Art der zugrunde liegenden Transaktion, 
um die es im Zusammenhang mit der Anwendung der vorliegen
den Verordnung geht; 

d) Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen, wenn darin eine 
Obergrenze vorgesehen ist, damit die geltenden Schwellenwerte 
nicht überschritten werden; 

e) Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse, sofern der nominale 
Gesamtbetrag des rückzahlbaren Vorschusses die nach dieser Ver
ordnung geltenden Schwellenwerte nicht übersteigt oder sofern vor 
der Durchführung der Maßnahme die Methode für die Berechnung 
des Bruttosubventionsäquivalents des rückzahlbaren Vorschusses bei 
der Kommission angemeldet und von ihr genehmigt wurde; 

f) Beihilfen in Form eines Verkaufs oder einer Vermietung materieller 
Vermögenswerte unter dem Marktpreis, sofern der Wert entweder 
durch das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen vor 
dem Verkauf beziehungsweise der Vermietung oder anhand einer 
öffentlich zugänglichen, regelmäßig aktualisierten und allgemein an
erkannten Benchmark ermittelt wird. 

(4) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Arten 
von Beihilfen nicht als transparent: 

a) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen; 

b) Beihilfen in Form von Risikofinanzierungsmaßnahmen. 

Artikel 6 

Anreizeffekt 

(1) Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, die einen Anreizeffekt 
haben. 

(2) Beihilfen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Begüns
tigte vor Beginn der Arbeiten an dem Projekt oder der Tätigkeit einen 
schriftlichen Beihilfeantrag in dem betreffenden Mitgliedstaat gestellt 
hat. Der Beihilfeantrag muss mindestens die folgenden Angaben ent
halten: 

a) Name und Größe des Unternehmens; 

▼B
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b) Beschreibung des Projekts oder der Tätigkeit einschließlich des Be
ginns und Abschlusses des Projekts bzw. der Tätigkeit; 

c) Standort des Projekts oder der Tätigkeit; 

d) eine Aufstellung der beihilfefähigen Kosten; 

e) Art der Beihilfe (Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vor
schuss oder Sonstiges) und Höhe der für das Projekt bzw. die Tätig
keit benötigten öffentlichen Finanzierung. 

(3) Ad-hoc-Beihilfen für große Unternehmen gelten als Beihilfen mit 
Anreizeffekt, sofern die Voraussetzung des Absatzes 2 erfüllt ist und 
sich der Mitgliedstaat zudem vor der Gewährung der betreffenden 
Ad-hoc-Beihilfe anhand der Unterlagen des Begünstigten vergewissert 
hat, dass die Beihilfe eines oder mehrere der folgenden Ergebnisse 
erzielt: 

a) eine signifikante Erweiterung des Gegenstands des Projekts oder der 
Tätigkeit aufgrund der Beihilfe; 

b) eine signifikante Zunahme der Gesamtausgaben des Begünstigten für 
das Projekt oder die Tätigkeit aufgrund der Beihilfe; 

c) ein signifikant beschleunigter Abschluss des betreffenden Projekts 
oder der betreffenden Tätigkeit; 

d) im Falle von Ad-hoc-Investitionsbeihilfen die Tatsache, dass das 
Projekt oder die Tätigkeit ohne die Beihilfe in der Form in dem 
betreffenden ländlichen Gebiet nicht durchgeführt worden oder für 
den Begünstigten in dem betreffenden ländlichen Gebiet nicht ren
tabel genug gewesen wäre. 

Diese Anforderungen gelten nicht für Gemeinden, bei denen es sich um 
autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger 
als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000 Einwohnern handelt. 

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 gelten Maßnahmen in 
Form von Steuervergünstigungen als Beihilfen mit Anreizeffekt, sofern 
die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Maßnahme begründet einen auf objektiven Kriterien beruhenden 
Anspruch auf die Beihilfe, ohne dass es zusätzlich einer Ermessens
entscheidung des Mitgliedstaats bedarf; 

b) die Maßnahme ist vor Beginn der Arbeiten an dem geförderten Pro
jekt oder der geförderten Tätigkeit eingeführt worden und in Kraft 
getreten; dies gilt jedoch nicht für steuerliche Folgeregelungen, wenn 
die Tätigkeit bereits unter Vorläuferregelungen in Form von Steuer
vergünstigungen fiel. 

(5) Zudem wird abweichend von den Absätzen 2, 3 und 4 für die 
folgenden Gruppen von Beihilfen kein Anreizeffekt verlangt bezie
hungsweise wird von einem Anreizeffekt ausgegangen: 

a) Beihilferegelungen für Flurbereinigungsmaßnahmen, sofern die Vo
raussetzungen gemäß Artikel 15 bzw. 53 erfüllt sind und Folgendes 
gegeben ist: 

▼B
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i) die Beihilferegelung begründet einen auf objektiven Kriterien 
beruhenden Anspruch auf die Beihilfe, ohne dass es zusätzlich 
einer Ermessensentscheidung des Mitgliedstaats bedarf und 

ii) die Beihilferegelung ist eingeführt worden und in Kraft getreten, 
bevor dem Begünstigten beihilfefähige Kosten gemäß Arti
kel 15 bzw. 53 entstanden sind; 

b) Beihilfen für Informationsmaßnahmen im Agrarsektor gemäß den 
Artikeln 21 und 22, durch die einer unbestimmten Anzahl von 
Begünstigten Informationen zur Verfügung gestellt werden sollen; 

c) Beihilfen für Absatzförderungsmaßnahmen in Form von Veröffent
lichungen, mit denen Agrarerzeugnisse der breiten Öffentlichkeit 
näher gebracht werden sollen, sofern die Voraussetzungen gemäß 
Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b erfüllt sind; 

d) Beihilfen zum Ausgleich der Verluste, die durch einer Naturkata
strophe gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse verursacht 
wurden, sofern die Voraussetzungen gemäß Artikel 25 erfüllt sind; 

e) Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Verhütung, Bekämp
fung und Tilgung von Tierseuchen und Pflanzenschädlingen und 
Beihilfen zum Ausgleich der durch Tierseuchen oder Pflanzenschäd
linge entstandenen Schäden, sofern die Voraussetzungen gemäß Ar
tikel 26 erfüllt sind; 

▼M1 
f) Beihilfen zur Deckung der Kosten für die Entfernung und Beseiti

gung von Falltieren, sofern die Voraussetzungen gemäß Artikel 27 
Absatz 2 Buchstaben c, d, e und f und Artikel 28 Absatz 3 Buch
stabe d erfüllt sind; 

▼B 
g) Beihilfen zur Beseitigung von durch geschützte Tiere verursachten 

Schäden, sofern die Voraussetzungen gemäß Artikel 29 erfüllt sind; 

h) Beihilfen zum Ausgleich von Nachteilen im Zusammenhang mit 
Natura-2000-Gebieten gemäß Artikel 33; 

i) Beihilfen für Investitionen zur Erhaltung des Kultur- und Naturerbes 
in landwirtschaftlichen Betrieben oder in Wäldern, sofern die Vo
raussetzungen gemäß Artikel 36 erfüllt sind; 

j) Beihilfen zur Beseitigung von durch Naturkatastrophen im Agrar
sektor verursachten Schäden, sofern die Voraussetzungen gemäß 
Artikel 37 erfüllt sind; 

k) Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen im Agrar- und 
Forstsektor, sofern die Voraussetzungen gemäß Artikel 38 erfüllt 
sind; 

l) Beihilfen für die Wiederherstellung von Wäldern gemäß Artikel 43 
Absatz 2 Buchstabe d, sofern die Bedingungen des Artikels 43 
erfüllt sind; 

m) Beihilfen für Informationsmaßnahmen im Forstsektor gemäß den 
Artikeln 47 und 48, durch die einer unbestimmten Anzahl von 
Begünstigten Informationen zur Verfügung gestellt werden sollen; 

n) Beihilfen für die Erhaltung genetischer Ressourcen im Forstsektor, 
sofern die Voraussetzungen gemäß Artikel 51 erfüllt sind; 

▼B
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o) Beihilfen für die Teilnahme von Landwirten an Qualitätsregelungen 
für Baumwolle oder Lebensmittel, sofern die Voraussetzungen ge
mäß Artikel 58 erfüllt sind; 

p) Beihilfen für Unternehmen, die an CLLD-Projekten und Projekten 
operationeller EIP-Gruppen teilnehmen oder davon profitieren, so
fern die einschlägigen Voraussetzungen gemäß den Artikel 39, 40, 
60 und 61 erfüllt sind. 

Artikel 7 

Beihilfeintensität und beihilfefähige Kosten 

(1) Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen 
Kosten werden die Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen Ab
gaben herangezogen. Die beihilfefähigen Kosten sind durch schriftliche 
Unterlagen zu belegen, die klar, spezifisch und aktuell sein müssen. Die 
beihilfefähigen Kosten können anhand der in der Verordnung (EU) 
2021/1060 und der Verordnung (EU) 2021/2115 aufgeführten verein
fachten Kostenoptionen ermittelt werden, sofern das Vorhaben zumin
dest teilweise aus dem ELER finanziert wird und die Kostenposition 
nach der entsprechenden Freistellungsbestimmung beihilfefähig ist. 

(2) Die Beihilfebeträge für die in den Artikeln 31, 33, 34, 35, 41, 45 
und 46 genannten Maßnahmen oder Vorhabenarten können auf der 
Grundlage von Standardannahmen für zusätzliche Kosten und Einkom
mensverluste festgesetzt werden. In solchen Fällen stellen die Mitglied
staaten sicher, dass die Berechnungen und die entsprechenden Beihilfen 
nur überprüfbare Elemente umfassen, auf fachlich fundierten Zahlen
angaben beruhen, genaue Quellenangaben zu den verwendeten Zahlen 
enthalten, gegebenenfalls nach regionalen oder lokalen Standortbedin
gungen und tatsächlicher Landnutzung differenziert sind und keine mit 
Investitionskosten in Verbindung stehenden Elemente enthalten. 

(3) Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist nicht beihilfefähig, es sei denn, 
sie wird nicht nach nationalem Mehrwertsteuerrecht rückerstattet. 

(4) Werden Beihilfen nicht in Form von Zuschüssen gewährt, so 
entspricht der Beihilfebetrag ihrem Bruttosubventionsäquivalent. 

(5) Zukünftig zu zahlende Beihilfen, u. a. in mehreren Tranchen zu 
zahlende Beihilfen, werden auf ihren Wert zum Gewährungszeitpunkt 
abgezinst. Die beihilfefähigen Kosten werden auf ihren Wert am Tag 
der Gewährung der Beihilfe abgezinst. Für die Abzinsung wird der am 
Tag der Gewährung der Beihilfe geltende Abzinsungssatz zugrunde 
gelegt. 

(6) Werden Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen gewährt, 
so wird für die Abzinsung der Beihilfetranchen der Abzinsungssatz 
zugrunde gelegt, der zum jeweiligen Zeitpunkt gilt, an dem die Steuer
vergünstigung wirksam wird. 

(7) Werden Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gewährt, die 
mangels einer akzeptierten Methode für die Berechnung ihres Brutto
subventionsäquivalents als Prozentsatz der beihilfefähigen Kosten aus
gedrückt sind, und ist in der Maßnahme vorgesehen, dass die Vor
schüsse im Falle des Erfolgs des Projekts, der auf der Grundlage einer 
schlüssigen und vorsichtigen Hypothese definiert ist, zu einem Zinssatz 
zurückgezahlt werden, der mindestens dem am Tag der Gewährung der 
Beihilfe geltenden Abzinsungssatz entspricht, so können die in Kapi
tel III festgelegten Beihilfehöchstintensitäten um 10 Prozentpunkte an
gehoben werden. 

▼B
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Artikel 8 

Kumulierung 

(1) Bei der Prüfung, ob die in Artikel 4 festgelegten Anmeldeschwel
len und die in Kapitel III festgelegten Beihilfehöchstintensitäten und 
Beihilfehöchstbeträge eingehalten sind, werden die für die geförderte 
Tätigkeit oder das geförderte Projekt oder Unternehmen insgesamt ge
währten staatlichen Beihilfen berücksichtigt. 

(2) Werden Unionsmittel, die von den Organen, Einrichtungen, ge
meinsamen Unternehmen oder sonstigen Stellen der Union zentral ver
waltet werden und nicht direkt oder indirekt der Kontrolle der Mitglied
staaten unterstehen, mit staatlichen Beihilfen kombiniert, so werden bei 
der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstintensitä
ten oder Beihilfehöchstbeträge eingehalten sind, nur die staatlichen Bei
hilfen berücksichtigt, sofern der Gesamtbetrag der für dieselben beihilfe
fähigen Kosten gewährten öffentlichen Mittel den in den einschlägigen 
Vorschriften des Unionsrechts festgelegten günstigsten Finanzierungs
satz nicht überschreitet. 

(3) Nach dieser Verordnung von der Anmeldepflicht gemäß Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV freigestellte Beihilfen, bei denen sich die bei
hilfefähigen Kosten bestimmen lassen, können kumuliert werden mit 

a) anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschied
liche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen; 

b) anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder voll
ständig überschneidenden beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn 
durch diese Kumulierung die höchste nach dieser Verordnung für 
diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität bzw. der höchste nach 
dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht 
überschritten wird. 

(4) Nach den Artikeln 18, 19, 40 oder 61 freigestellte Beihilfen, bei 
denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, können 
mit anderen staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen 
Kosten bestimmen lassen, kumuliert werden. 

Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen 
lassen, können mit anderen staatlichen Beihilfen, bei denen sich die 
beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, kumuliert werden, und 
zwar bis zu der für den jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Ober
grenze für die Gesamtfinanzierung, die im Einzelfall in dieser oder einer 
anderen Gruppenfreistellungsverordnung oder in einem Beschluss der 
Kommission festlegt ist. 

(5) Staatliche Beihilfen, die gemäß Kapitel III Abschnitte 1, 2 und 3 
der vorliegenden Verordnung freigestellt sind, dürfen nicht mit Zahlun
gen gemäß Artikel 145 Absatz 2 und Artikel 146 der Verordnung (EU) 
2021/2115 zur Deckung derselben beihilfefähigen Kosten kumuliert 
werden, wenn dadurch die in der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Beihilfeintensitäten oder Beihilfebeträge überschritten würden. 

(6) Staatliche Beihilfen, die gemäß den Artikeln 31, 34 und 35 ge
währt werden, dürfen nicht mit Zahlungen gemäß Artikel 31 der Ver
ordnung (EU) 2021/2115 zur Deckung derselben beihilfefähigen Kosten 
kumuliert werden, wenn dadurch die in der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Beihilfeintensitäten oder Beihilfebeträge überschritten wür
den. 

(7) Nach dieser Verordnung freigestellte staatliche Beihilfen dürfen 
nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten 
kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung die in Kapitel III 
festgelegten Beihilfeintensitäten oder Beihilfehöchstbeträge überschritten 
würden. 

▼B
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(8) Beihilfen für Investitionen zur Wiederherstellung von landwirt
schaftlichem Produktionspotenzial gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buch
stabe d dürfen nicht mit Ausgleichsbeihilfen für Sachschäden gemäß 
den Artikeln 25, 26, 28 und 37 kombiniert werden. 

(9) Gründungsbeihilfen für Erzeugergruppierungen und -organisatio
nen im Agrarsektor gemäß Artikel 19 der vorliegenden Verordnung 
dürfen nicht mit Beihilfen für die Gründung von Erzeugergemeinschaf
ten und -organisationen im Agrarsektor gemäß Artikel 77 der Verord
nung (EU) 2021/2115 kumuliert werden. 

(10) Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirte und Existenzgrün
dungsbeihilfen für landwirtschaftliche Tätigkeiten gemäß Artikel 18 der 
vorliegenden Verordnung dürfen nicht mit Beihilfen für die Niederlas
sung von Junglandwirten oder für Existenzgründungen im ländlichen 
Raum gemäß Artikel 75 der Verordnung (EU) 2021/2115 kumuliert 
werden, sofern durch diese Kumulierung die in der vorliegenden Ver
ordnung festgelegten Beihilfebeträge überschritten würden. 

Artikel 9 

Veröffentlichung und Informationen 

(1) Der betreffende Mitgliedstaat muss die folgenden Informationen 
in der Beihilfentransparenzdatenbank (Transparency Award Module) ( 10 ) 
der Kommission oder auf einer ausführlichen nationalen oder regionalen 
Beihilfe-Website veröffentlichen: 

a) die in Artikel 11 genannten Kurzbeschreibungen oder einen Link 
dazu; 

b) den in Artikel 11 genannten vollständigen Wortlaut jeder Beihilfe
maßnahme, einschließlich jeglicher Änderungen, oder einen Link 
dazu; 

c) die in Anhang III genannten Informationen über jede Einzelbeihilfe 
von über 

i) 10 000 EUR bei Begünstigten, die in der landwirtschaftlichen 
Primärproduktion tätig sind; 

ii) 100 000 EUR bei Begünstigten, die in der Verarbeitung oder der 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder in der Forst
wirtschaft tätig sind oder Tätigkeiten ausüben, die nicht unter 
Artikel 42 AEUV fallen. 

(2) Bei Beihilferegelungen in Form von Steuervergünstigungen gel
ten die unter Absatz 1 dargelegten Voraussetzungen als erfüllt, wenn der 
Mitgliedstaat die erforderlichen Informationen über die Höhe der Einzel
beihilfen in den folgenden Spannen in Mio. EUR veröffentlicht: 

a) 0,01 bis 0,1 nur für die landwirtschaftliche Primärproduktion; 

b) 0,1 bis 0,5; 

c) 0,5 bis 1; 

d) 1 bis 2; 

▼B 

( 10 ) „Öffentliche Suche in der Beihilfentransparenzdatenbank“ über die folgende 
Website: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang= 
de.
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e) 2 bis 5; 

f) 5 bis 10; 

g) 10 bis 30 

h) 30 und mehr. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Informationen müssen wie in An
hang III beschrieben in standardisierter Form strukturiert und zugänglich 
gemacht werden und mit effizienten Such- und Downloadfunktionen 
abgerufen werden können. Die in Absatz 1 Buchstabe c genannten 
Informationen sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der 
Gewährung der Beihilfe bzw. für Beihilfen in Form von Steuervergüns
tigungen innerhalb eines Jahres nach dem Abgabetermin für die Steu
ererklärung zu veröffentlichen und müssen mindestens zehn Jahre ab 
dem Tag der Gewährung der Beihilfe zur Verfügung stehen. 

(4) Der in Absatz 1 genannte vollständige Wortlaut der Beihilferege
lung oder Ad-hoc-Beihilfe enthält insbesondere einen ausdrücklichen 
Verweis auf diese Verordnung unter Angabe des Titels und der Fund
stelle im Amtsblatt der Europäischen Union sowie auf die einschlägigen 
besonderen Bestimmungen des Kapitels III bzw. auf die nationalen 
Rechtsvorschriften, mit denen die Einhaltung der einschlägigen Bestim
mungen dieser Verordnung gewährleistet wird. Der Beihilferegelung 
oder Ad-hoc-Beihilfe sind die entsprechenden Durchführungsvorschrif
ten und Änderungen beizufügen. 

(5) Die Veröffentlichungspflichten gemäß Absatz 1 gelten nicht für 
Beihilfen, die für Projekte operationeller EIP-Gruppen und 
CLLD-Projekte gemäß den Artikeln 39, 40, 60 und 61 gewährt werden. 

(6) Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Website 

a) die in Absatz 1 genannten Kurzbeschreibungen; 

b) die Links zu den in Absatz 1 genannten Beihilfe-Websites aller Mit
gliedstaaten. 

KAPITEL II 

Verfahrensvorschriften 

Artikel 10 

Entzug des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung 

Gewährt ein Mitgliedstaat Beihilfen, die die Voraussetzungen der Ka
pitel I, II und III der vorliegenden Verordnung nicht erfüllen, so kann 
die Kommission, nachdem sie dem Mitgliedstaat Gelegenheit zur Stel
lungnahme gegeben hat, einen Beschluss erlassen, nach dem alle oder 
einige der künftigen Beihilfemaßnahmen des betreffenden Mitglied
staats, die ansonsten die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen 
würden, nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV bei der Kommission an
zumelden sind. Die anzumeldenden Beihilfen können auf bestimmte 
Arten von Beihilfen, auf Beihilfen zugunsten bestimmter Begünstigter 
oder auf Beihilfemaßnahmen bestimmter Behörden des betreffenden 
Mitgliedstaats beschränkt werden. 

Artikel 11 

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission über das elektro
nische Anmeldesystem der Kommission die Kurzbeschreibung jeder auf der 
Grundlage der vorliegenden Verordnung freigestellten Beihilfemaßnahme 

▼B
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in dem in Anhang II festgelegten Standardformat zusammen mit einem 
Link, der Zugang zum vollständigen Wortlaut der Beihilfemaßnahme ein
schließlich möglicher Änderungen bietet, und zwar innerhalb von 20 Ar
beitstagen nach deren Inkrafttreten. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes ganze 
Jahr oder jeden Teil eines Jahres, in dem die vorliegende Verordnung 
gilt, einen Jahresbericht in elektronischer Form gemäß Kapitel III der 
Verordnung (EG) Nr. 794/2004 über die Anwendung der vorliegenden 
Verordnung. 

(3) Außerdem muss der Jahresbericht folgende Angaben enthalten: 

a) Tierseuchen oder Pflanzenschädlinge gemäß Artikel 26; 

b) meteorologische Angaben zu Art, Zeitpunkt, relativem Ausmaß und 
Ort der einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witte
rungsverhältnisse gemäß Artikel 25 oder der Naturkatastrophen im 
Agrarsektor gemäß Artikel 37. 

▼M1 
(4) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels gelten nicht für Beihilfen, 
die für Projekte operationeller EIP-Gruppen und für Projekte der von 
der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung (CLLD) 
gemäß den Artikeln 40 und 61 gewährt werden. 

▼B 

Artikel 12 

Evaluierung 

(1) Beihilferegelungen gemäß Artikel 1 Absatz 3 werden einer 
Ex-post-Evaluierung unterzogen, wenn sie ab dem 1. Januar 2023 
eine Mittelausstattung aus staatlichen Beihilfen oder verbuchte Aus
gaben von mehr als 150 Mio. EUR in einem Jahr oder mehr als 
750 Mio. EUR während ihrer Gesamtlaufzeit, d. h. der kombinierten 
Laufzeit der Regelung und etwaiger Vorgängerregelungen mit ähn
lichem Ziel für ein ähnliches geografisches Gebiet, aufweisen. In An
betracht der Evaluierungsziele und zur Vermeidung eines unverhältnis
mäßigen Aufwands für die Mitgliedstaaten werden Ex-post-Evaluierun
gen ab dem 1. Januar 2023 nur bei Beihilferegelungen mit einer Ge
samtlaufzeit von mehr als drei Jahren verlangt. 

(2) Eine Ex-post-Evaluierung muss nicht verlangt werden für Bei
hilferegelungen, die unmittelbar an eine Regelung mit ähnlichem Ziel 
für ein ähnliches geografisches Gebiet anschließen, wenn diese einer 
Evaluierung unterzogen wurde, der abschließende Evaluierungsbericht 
mit dem von der Kommission genehmigten Evaluierungsplan im Ein
klang steht und die Regelung keinen Anlass zu negativen Feststellungen 
gegeben hat. Wenn der abschließende Evaluierungsbericht für eine Re
gelung nicht mit dem genehmigten Evaluierungsplan im Einklang steht, 
wird diese Regelung mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Ein Nachfolger 
einer solchen ausgesetzten Regelung kann keine Gruppenfreistellung 
erhalten. 

(3) Bei der Evaluierung soll festgestellt werden, ob die Annahmen 
und Voraussetzungen für die Vereinbarkeit der Regelung mit dem Bin
nenmarkt bestätigt bzw. erfüllt wurden, insbesondere die Erforderlich
keit und die Wirksamkeit der Beihilfemaßnahme in Bezug auf die all
gemeinen und spezifischen Ziele. Bei der Evaluierung werden auch die 
Auswirkungen der Regelung auf Wettbewerb und Handel bewertet. 

▼B
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(4) Für Beihilferegelungen, die der Evaluierungspflicht gemäß Ab
satz 1 unterliegen, übermitteln die Mitgliedstaaten den Entwurf des 
Evaluierungsplans wie folgt: 

a) innerhalb von 20 Arbeitstagen ab dem Inkrafttreten der Regelung, 
wenn die Mittelausstattung aus staatlichen Beihilfen der Regelung 
mehr als 150 Mio. EUR in einem Jahr oder mehr als 750 Mio. EUR 
während der Gesamtlaufzeit der Regelung beträgt; 

b) innerhalb von 30 Arbeitstagen nach einer wesentlichen Änderung, 
mit der die Mittelausstattung der Regelung auf mehr als 
150 Mio. EUR in einem Jahr oder mehr als 750 Mio. EUR während 
der Gesamtlaufzeit der Regelung erhöht wird; 

c) innerhalb von 30 Arbeitstagen, nachdem in der amtlichen Buchfüh
rung Ausgaben auf der Grundlage der Regelung von mehr als 
150 Mio. EUR in einem Jahr verzeichnet wurden. 

(5) Der Entwurf des Evaluierungsplans muss im Einklang mit der 
von der Kommission angenommenen gemeinsamen Methodik für die 
Evaluierung staatlicher Beihilfen stehen. Die Mitgliedstaaten veröffent
lichen den von der Kommission genehmigten Evaluierungsplan. 

(6) Die Ex-post-Evaluierung wird von einem Sachverständigen, der 
von der Bewilligungsbehörde unabhängig ist, auf der Grundlage des 
Evaluierungsplans durchgeführt. Jede Evaluierung muss mindestens ei
nen Zwischenbericht und einen abschließenden Bericht umfassen. Die 
Mitgliedstaaten veröffentlichen beide Berichte. 

(7) Der abschließende Evaluierungsbericht wird der Kommission spä
testens neun Monate vor Auslaufen der freigestellten Regelung vor
gelegt. Diese Frist kann bei Regelungen, bei denen die Evaluierungs
pflicht in den letzten zwei Jahren ihrer Durchführung ausgelöst wird, 
verkürzt werden. Der genaue Umfang und die Modalitäten jeder Eva
luierung werden im Beschluss zur Genehmigung des Evaluierungsplans 
dargelegt. Bei der Anmeldung späterer Beihilfemaßnahmen mit ähn
lichem Ziel ist zu beschreiben, wie die Ergebnisse der Evaluierung 
berücksichtigt wurden. 

Artikel 13 

Überwachung 

Die Mitgliedstaaten führen ausführliche Aufzeichnungen mit den Infor
mationen und einschlägigen Unterlagen, die notwendig sind, um fest
stellen zu können, dass alle Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt 
sind. Diese Aufzeichnungen sind ab dem Tag, an dem die Ad-hoc-Bei
hilfe oder die letzte Beihilfe auf der Grundlage einer Beihilferegelung 
gewährt wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren. Der betreffende Mit
gliedstaat übermittelt der Kommission innerhalb von 20 Arbeitstagen 
oder eines in dem Auskunftsersuchen festgesetzten längeren Zeitraums 
alle Informationen und Unterlagen, die die Kommission als notwendig 
ansieht, um die Anwendung dieser Verordnung überwachen zu können. 

▼B
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KAPITEL III 

Gruppen von Beihilfen 

A b s c h n i t t 1 

B e i h i l f e n f ü r i n d e r P r i m ä r p r o d u k t i o n , 
V e r a r b e i t u n g o d e r V e r m a r k t u n g 

l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r E r z e u g n i s s e t ä t i g e K M U 

Artikel 14 

Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im 
Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Primärproduktion 

(1) Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im 
Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Primärproduktion sind im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnen
markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in 
Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die Investition kann von einem oder mehreren Begünstigten ge
tätigt werden oder von einem oder mehreren Begünstigten genutzte 
materielle oder immaterielle Vermögenswerte betreffen. 

(3) Die Investitionen müssen zumindest auf eines der folgenden Ziele 
ausgerichtet sein: 

a) Verbesserung der Gesamtleistung und Nachhaltigkeit des landwirt
schaftlichen Betriebs insbesondere durch Senkung der Produktions
kosten oder Verbesserung und Umstellung der Produktion; 

b) Verbesserung der natürlichen Umwelt, der Hygienebedingungen oder 
der Tierwohlstandards; 

c) Schaffung und Verbesserung von Infrastrukturen in Verbindung mit 
der Entwicklung, Anpassung und Modernisierung der Landwirt
schaft, einschließlich der Erschließung von landwirtschaftlichen Flä
chen, Flurbereinigung und Bodenverbesserung, Energieeffizienz, der 
Versorgung mit nachhaltiger Energie und der Einsparung von Was
ser oder Energie; 

d) Wiederherstellung des Produktionspotenzials, das durch Naturkata
strophen, Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsver
hältnisse, Tierseuchen und Pflanzenschädlinge oder geschützte Tiere 
geschädigt wurde, sowie Verhütung von Schäden, die durch die 
genannten Ereignisse und Faktoren verursacht werden; wenn der 
Schaden mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden 
kann, nehmen die Begünstigten gegebenenfalls Maßnahmen zur An
passung an den Klimawandel in die Wiederherstellung auf; 

e) Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, 
unter anderem durch Verringerung der Treibhausgasemissionen und 
Ausweitung der CO 2 -Bindung, sowie Förderung nachhaltiger Ener
gie und der Energieeffizienz; 

f) Beitrag zu einer nachhaltigen kreislauforientierten Bioökonomie und 
Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirt
schaftung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft, unter 
anderem durch Verringerung der Abhängigkeit von Chemikalien; 

▼B
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g) Beitrag zur Eindämmung und Umkehr des Verlusts an Biodiversität, 
Verbesserung der Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebens
räumen und Landschaften. 

(4) Die Investition kann auch mit der Erzeugung von Biokraftstoffen 
in landwirtschaftlichen Betrieben oder der Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern in landwirtschaftlichen Betrieben zusam
menhängen, sofern die Erzeugung den durchschnittlichen jährlichen 
Verbrauch an Kraftstoff oder Energie des betreffenden Betriebs nicht 
übersteigt. 

Bei Investitionen zur Erzeugung von Biokraftstoffen darf die Produkti
onskapazität der Anlagen nicht größer sein als die Kraftstoffmenge, die 
der landwirtschaftliche Betrieb jährlich im Durchschnitt verbraucht, und 
der erzeugte Biokraftstoff darf nicht vermarktet werden. 

Bei Investitionen zur Erzeugung von Wärme und Strom aus erneuer
baren Energieträgern in landwirtschaftlichen Betrieben dürfen die An
lagen nur zur Erzeugung von Energie für den Eigenbedarf des Begüns
tigten dienen und ihre Produktionskapazität darf nicht größer sein als 
die Menge Wärme und Strom zusammengenommen, die der landwirt
schaftliche Betrieb samt seinem Haushalt jährlich im Durchschnitt ver
braucht. Der Verkauf von Strom zur Einspeisung in das Netz ist nur 
gestattet, soweit der Wert für den durchschnittlichen jährlichen Eigen
verbrauch eingehalten wird. 

Wird die Investition von mehreren Begünstigten zur Deckung ihres 
eigenen Biokraftstoff- und Energiebedarfs getätigt, so entspricht der 
jährliche durchschnittliche Verbrauch dem jährlichen durchschnittlichen 
Verbrauch sämtlicher Begünstigter zusammengenommen. 

Bei Investitionen in Infrastruktur für erneuerbare Energien, die Energie 
verbrauchen oder produzieren, sind etwaige Mindestnormen für Ener
gieeffizienz, die auf nationaler Ebene bestehen, einzuhalten. 

Investitionen in Anlagen, deren Hauptzweck die Stromerzeugung aus 
Biomasse ist, sind nicht beihilfefähig, es sei denn, es wird ein von 
den Mitgliedstaaten festzulegender Mindestanteil an Wärmeenergie 
genutzt. 

Die Mitgliedstaaten müssen im Einklang mit Artikel 26 der Richt
linie (EU) 2018/2001 für die verschiedenen Arten von Anlagen Ober
grenzen für die Anteile an Getreide und sonstigen Pflanzen mit hohem 
Stärkegehalt, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen festlegen, die für die Er
zeugung von Bioenergie, einschließlich Biokraftstoffen, verwendet wer
den dürfen. Beihilfen für Investitionen in Bioenergieprojekte sind auf 
Bioenergie begrenzt, die die in den Rechtsvorschriften der Union fest
gelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. 

(5) Beihilfen für Investitionen, für die eine Umweltverträglichkeits
prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 11 ) vorgeschrieben ist, sind an die Bedingung geknüpft, 
dass vor Gewährung der Einzelbeihilfe diese Prüfung durchgeführt und 
die Genehmigung für das betreffende Investitionsprojekt erteilt wurde. 

▼B 

( 11 ) Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1).
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(6) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, einschließlich Investitionen in pas
sive gebäudeinterne Verkabelung oder strukturierte Verkabelung für 
Datennetze, erforderlichenfalls einschließlich des zugehörigen Teils 
des passiven Netzes auf dem Privatgrundstück außerhalb des Gebäu
des, wobei der Erwerb von Flächen nur beihilfefähig ist, soweit der 
Betrag 10 % der gesamten beihilfefähigen Kosten des betreffenden 
Vorhabens nicht übersteigt; 

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Buchsta
ben a und b genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nachhaltig
keit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, nachhaltiger Energie, Ener
gieeffizienz und Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energie, ein
schließlich Durchführbarkeitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zäh
len auch dann zu den beihilfefähigen Kosten, wenn aufgrund ihrer 
Ergebnisse keine Ausgaben gemäß den Buchstaben a und b getätigt 
werden; 

d) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, Li
zenzen, Copyrights und Handelsmarken; 

e) Ausgaben für nichtproduktive Investitionen im Zusammenhang mit 
den spezifischen umwelt- und klimabezogenen Zielen gemäß Ab
satz 3 Buchstaben e, f und g; 

f) bei Bewässerungsvorhaben die Kosten für Investitionen, die die fol
genden Bedingungen erfüllen: 

i) der Kommission wurde für das gesamte Gebiet, in dem die 
Investition getätigt werden soll, sowie für alle anderen Gebiete, 
in denen die Investition Auswirkungen auf die Umwelt haben 
könnte, ein Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet gemäß 
der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 12 ) vorgelegt; die Maßnahmen, die im Rahmen des Be
wirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet im Einklang mit Ar
tikel 11 der genannten Richtlinie durchgeführt werden und für 
den Agrarsektor von Bedeutung sind, müssen in dem einschlä
gigen Maßnahmenprogramm näher ausgeführt sein; 

ii) Wasserzähler, die es ermöglichen, den Wasserverbrauch auf 
Ebene der geförderten Investition zu messen, müssen installiert 
worden sein oder als Teil der Investition installiert werden; 

iii) Investitionen in die Verbesserung einer bestehenden Bewässe
rungsanlage oder eines Teils der Bewässerungsinfrastruktur 
sind vorab zu bewerten, um Wassereinsparungen zu ermögli
chen, die den technischen Parametern der bestehenden Anlage 
oder Infrastruktur entsprechen; 

▼B 

( 12 ) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1).
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iv) wenn die Investition Grund- oder Oberflächenwasserkörper be
trifft, deren Zustand im betreffenden Bewirtschaftungsplan für 
das Einzugsgebiet aus mit der Wassermenge zusammenhängen
den Gründen niedriger als gut eingestuft wurde, oder wenn sich 
aus modernen Bewertungen der Klimaanfälligkeit und des Kli
marisikos ( 13 ) ergibt, dass die betroffenen Wasserkörper in gutem 
Zustand ihren Zustand aus mit der Wassermenge zusammenhän
genden Gründen, die auf die Auswirkungen des Klimawandels 
zurückzuführen sind, verlieren könnten; in diesem Fall muss eine 
tatsächliche Verringerung des Wasserverbrauchs erzielt werden, 
die zur Erreichung und Erhaltung eines guten Zustands dieser 
Wasserkörper gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 
2000/60/EG beiträgt; Die im vorherigen Satz genannten Bedin
gungen gelten nicht für eine Investition in eine bestehende An
lage, die sich lediglich auf die Energieeffizienz auswirkt, oder für 
eine Investition zum Bau eines Speicherbeckens oder für eine 
Investition zur Nutzung von aufbereitetem Wasser, die sich nicht 
auf einen Grund- oder Oberflächenwasserkörper auswirkt; 

v) der Mitgliedstaat legt als Beihilfevoraussetzungen Prozentsätze 
für das Wassereinsparpotenzial und die tatsächliche Verringerung 
des Wasserverbrauchs fest, um sicherzustellen, dass die Wasser
menge, die durch die Ausrüstung fließt, im Vergleich zu den 
Werten für 2014–2020 wirksam verringert wird, und um zu ver
meiden, dass die Umweltambitionen zurückgeschraubt werden: 

— der Prozentsatz des Wassereinsparpotenzials muss mindes
tens 5 % betragen, wenn die technischen Parameter der be
stehenden Anlage oder Infrastruktur bereits einen hohen Ef
fizienzgrad (vor der Investition) gewährleisten, und mindes
tens 25 %, wenn der derzeitige Effizienzgrad gering ist und/ 
oder bei Investitionen in Gebieten, in denen Wassereinspa
rungen dringend erforderlich sind, um einen guten Zustand 
der Gewässer zu erreichen; 

— der Prozentsatz der tatsächlichen Verringerung des Wasser
verbrauchs auf Ebene der Gesamtinvestition muss mindestens 
50 % des durch die Investition in die bestehende Bewässe
rungsanlage oder einen Teil der Bewässerungsinfrastruktur 
ermöglichten Wassereinsparpotenzials betragen; 

— diese Wassereinsparungen müssen dem in den Bewirtschaf
tungsplänen für die Einzugsgebiete gemäß der Richtlinie 
2000/60/EG dargelegten Bedarf entsprechen; 

g) Investitionen in die Nutzung von aufbereitetem Wasser als alterna
tive Wasserversorgung können nur dann gefördert werden, wenn die 
Bereitstellung und Nutzung dieses Wassers mit der Verordnung (EU) 
2020/741 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 14 ) im Ein
klang steht; 

h) bei Investitionen zur Wiederherstellung von landwirtschaftlichem 
Produktionspotenzial, das durch Naturkatastrophen, Naturkatastro
phen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse, Tierseuchen, 
Pflanzenschädlinge oder geschützte Tiere beschädigt wurde, können 
die beihilfefähigen Kosten die Ausgaben umfassen, die zur Wieder
herstellung des vor Eintritt dieser Ereignisse bestehenden landwirt
schaftlichen Produktionspotenzials getätigt werden; 

▼B 

( 13 ) Technische Leitlinien für die Sicherung der Klimaverträglichkeit von Infra
strukturen im Zeitraum 2021–2027 (ABl. C 373 vom 16.9.2021, S. 1). 

( 14 ) Verordnung (EU) 2020/741 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 2020 über Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwendung 
(ABl. L 177 vom 5.6.2020, S. 32).
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i) bei Investitionen zur Verhütung von Schäden durch Naturkatastro
phen, Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhält
nisse, Tierseuchen, Pflanzenschädlinge oder geschützte Tiere können 
die beihilfefähigen Kosten die Ausgaben umfassen, die für spezi
fische Vorbeugungsmaßnahmen getätigt werden. 

(7) Andere als die in Absatz 6 Buchstaben a und b genannten Kosten 
im Zusammenhang mit Leasingverträgen wie die Gewinnspanne des 
Leasinggebers, Zinskosten der Refinanzierung, Gemeinkosten und Ver
sicherungskosten sind keine beihilfefähigen Kosten. 

Betriebskapital gilt nicht als beihilfefähige Kostenposition. 

(8) Im Falle von Bewässerungsvorhaben dürfen Beihilfen nur von 
Mitgliedstaaten gezahlt werden, die sicherstellen, dass in dem Flussein
zugsgebiet, in dem die Investition getätigt wird, durch die verschiedenen 
Wassernutzungsarten ein Beitrag des Agrarsektors zur Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen nach Artikel 9 Absatz 1 Unter
absatz 2 erster Gedankenstrich der Richtlinie 2000/60/EG geleistet wird, 
wobei gegebenenfalls den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Deckung sowie den geografischen und klimatischen 
Bedingungen der betroffenen Region bzw. Regionen Rechnung getragen 
wird. 

(9) Die Beihilfen dürfen für Folgendes nicht gewährt werden: 

a) Erwerb von Zahlungsansprüchen; 

b) Erwerb und Anpflanzung einjähriger Pflanzen mit Ausnahme der 
Beihilfen zur Deckung der Kosten gemäß Absatz 6 Buchstabe h; 

c) Entwässerungsarbeiten; 

d) Erwerb von Tieren mit Ausnahme der Beihilfen zur Deckung der 
Kosten gemäß Absatz 6 Buchstabe h und Erwerb von Herdenschutz
hunden; 

e) für Datennetze bestimmte Verkabelungen außerhalb des Privatgrund
stücks. 

▼M1 
(10) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 dürfen nicht unter Verstoß gegen 
in der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgelegte Verbote oder Be
schränkungen gewährt werden, auch wenn sich diese Verbote und Be
schränkungen nur auf die in der genannten Verordnung vorgesehenen 
Fördermittel der Union beziehen. Die Beihilfen dürfen nicht auf be
stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse beschränkt sein und müssen 
demnach entweder allen Sektoren der landwirtschaftlichen Primärpro
duktion oder dem gesamten Sektor der Pflanzenproduktion oder dem 
gesamten Sektor der Tierproduktion offenstehen. Die Mitgliedstaaten 
können jedoch bestimmte Erzeugnisse wegen Überkapazitäten auf dem 
Binnenmarkt oder mangelnder Absatzmöglichkeiten ausschließen. 

▼B 
(11) Die Beihilfeintensität darf 65 % der beihilfefähigen Kosten nicht 
überschreiten. 

(12) Die Beihilfeintensität kann bei folgenden Investitionen auf ma
ximal 80 % angehoben werden: 

a) Investitionen im Zusammenhang mit einem oder mehreren der spezi
fischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemäß Absatz 3 Buch
staben e, f und g oder mit dem Tierwohl; 

b) Investitionen durch Junglandwirte; 

c) Investitionen in den Gebieten in äußerster Randlage und auf den 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres. 

(13) Die Beihilfeintensität gemäß Absatz 12 Buchstabe c kann für 
Investitionen von Kleinerzeugern im Sinne von Artikel 28 der Verord
nung (EU) 2021/2115 auf höchstens 85 % angehoben werden. 

▼B
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(14) Die Beihilfeintensität kann bei folgenden Investitionen auf ma
ximal 100 % angehoben werden: 

a) nichtproduktive Investitionen im Zusammenhang mit den Zielen ge
mäß Absatz 3 Buchstaben e, f und g; 

b) Investitionen zur Wiederherstellung des Produktionspotenzials ge
mäß Absatz 3 Buchstabe d und Investitionen zur Verhütung und 
Risikominderung von Schäden, die durch Naturkatastrophen, außer
gewöhnliche Ereignisse, einer Naturkatastrophe gleichzusetzende 
widrige Witterungsverhältnisse, oder geschützte Tiere entstanden 
sind. 

(15) Die Beihilfeintensität für Bewässerung gemäß Absatz 6 Buch
stabe f ist auf einen oder mehrere Prozentsätze begrenzt, die folgende 
Werte nicht überschreiten: 

a) 80 % der beihilfefähigen Kosten für gemäß Absatz 6 Buchstabe f 
Ziffer iii getätigte Bewässerungsinvestitionen innerhalb landwirt
schaftlicher Betriebe; 

b) 100 % der beihilfefähigen Kosten für Investitionen in außerbetrieb
liche Bewässerungsinfrastruktur in der Landwirtschaft; 

c) 65 % der beihilfefähigen Kosten für sonstige Investitionen in die 
Bewässerung innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebs. 

Artikel 15 

Beihilfen für die landwirtschaftliche Flurbereinigung 

Beihilfen für die landwirtschaftliche Flurbereinigung sind im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt ver
einbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern sie die Voraussetzungen des Kapitels I der vorliegen
den Verordnung erfüllen und auf die Rechts- und Verwaltungskosten, 
einschließlich Vermessungskosten, bis zu einem Höchstsatz von 100 % 
der tatsächlich entstandenen Kosten beschränkt sind. 

Artikel 16 

Investitionsbeihilfen für die Aussiedlung von landwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden 

(1) Investitionsbeihilfen an in der landwirtschaftlichen Primärproduk
tion tätige KMU für die Aussiedlung von landwirtschaftlichen Betriebs
gebäuden sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden 
Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Vo
raussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Aussiedlung des landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes er
folgt im öffentlichen Interesse. 

Das öffentliche Interesse, das zur Begründung der nach diesem Artikel 
gewährten Beihilfen geltend gemacht wird, ist in den einschlägigen 
Bestimmungen des betreffenden Mitgliedstaats zu erläutern. 

(3) Beinhaltet die Aussiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebs
gebäudes die einfache Demontage, Entfernung und den Wiederaufbau 
bestehender Anlagen, so beträgt die maximale Beihilfeintensität 100 % 
der für diese Tätigkeiten tatsächlich entstandenen Kosten. 

(4) Führt die Aussiedlung über die Demontage, Entfernung und den 
Wiederaufbau bestehender Anlagen gemäß Absatz 3 hinaus zur Moder
nisierung dieser Anlagen oder zur Steigerung der Produktionskapazität, 
so gelten für die Kosten im Zusammenhang mit der Modernisierung der 
Anlagen oder der Steigerung der Produktionskapazität die für Investi
tionen in Artikel 14 Absätze 12 bis 15 genannten Beihilfeintensitäten. 

▼B
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Für die Zwecke dieses Absatzes gilt die reine Ersetzung eines bestehen
den Gebäudes bzw. bestehender Anlagen durch ein neues, modernes 
Gebäude bzw. durch neue, moderne Anlagen, ohne dass dadurch die 
Art der Produktion oder die eingesetzte Technologie grundlegend ge
ändert wird, nicht als Modernisierung. 

(5) Die maximale Beihilfeintensität darf bis zu 100 % der beihilfe
fähigen Kosten betragen, wenn Anlagen in der Nähe ländlicher Gemein
den ausgesiedelt werden, um zur Verbesserung der Lebensqualität oder 
der Umweltleistung dieser Gemeinden beizutragen. 

Artikel 17 

Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung oder Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

(1) Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung oder Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der An
meldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die 
im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Investition betrifft materielle oder immaterielle Vermögens
werte im Zusammenhang mit der Verarbeitung oder der Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 

(3) Investitionen im Zusammenhang mit der Erzeugung von Biokraft
stoffen aus Nahrungsmittelpflanzen kommen für Beihilfen gemäß die
sem Artikel nicht in Betracht. 

(4) Beihilfen für Investitionen, für die eine Umweltverträglichkeits
prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU vorgeschrieben ist, sind an 
die Bedingung geknüpft, dass vor Gewährung der Einzelbeihilfe diese 
Prüfung durchgeführt und die Genehmigung für das betreffende Inves
titionsprojekt erteilt wurde. 

(5) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, einschließlich Investitionen in pas
sive gebäudeinterne Verkabelung oder strukturierte Verkabelung für 
Datennetze, erforderlichenfalls einschließlich des zugehörigen Teils 
des passiven Netzes auf dem Privatgrundstück außerhalb des Gebäu
des, wobei der Erwerb von Flächen nur beihilfefähig ist, soweit der 
Betrag 10 % der gesamten beihilfefähigen Kosten des betreffenden 
Vorhabens nicht übersteigt; 

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Buchsta
ben a und b genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nachhaltig
keit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich Durchführbar
keitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch dann zu den bei
hilfefähigen Kosten, wenn aufgrund ihrer Ergebnisse keine Ausgaben 
gemäß den Buchstaben a und b getätigt werden; 

d) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, Li
zenzen, Copyrights und Handelsmarken. 

▼B
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(6) Andere als die in Absatz 5 Buchstaben a und b genannten Kosten 
im Zusammenhang mit Leasingverträgen wie die Gewinnspanne des 
Leasinggebers, Zinskosten der Refinanzierung, Gemeinkosten und Ver
sicherungskosten sind keine beihilfefähigen Kosten. 

(7) Betriebskapital gilt nicht als beihilfefähige Kostenposition. 

(8) Für Datennetze bestimmte Verkabelungen außerhalb des Privat
grundstücks gelten nicht als beihilfefähige Kosten. 

▼M1 
(9) Für Investitionen zur Erfüllung von geltenden Unionsnormen so
wie nationaler Normen werden keine Beihilfen gewährt. 

▼B 
(10) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 dürfen nicht unter Verstoß gegen 
in der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgelegte Verbote oder Be
schränkungen gewährt werden, auch wenn sich diese Verbote und Be
schränkungen nur auf die in der genannten Verordnung vorgesehenen 
Fördermittel der Union beziehen. 

(11) Außer in den unter Absatz 12 genannten Fällen darf die Beihilf
eintensität 65 % nicht überschreiten. 

(12) Die Beihilfeintensität kann bei folgenden Investitionen auf ma
ximal 80 % angehoben werden: 

a) Investitionen im Zusammenhang mit einem oder mehreren der spezi
fischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemäß Artikel 14 Ab
satz 3 Buchstaben e, f und g oder mit einer Verbesserung des Tier
wohls; 

b) Investitionen durch Junglandwirte; 

c) Investitionen in den Gebieten in äußerster Randlage und auf den 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres. 

Artikel 18 

Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirte und 
Existenzgründungsbeihilfen für landwirtschaftliche Tätigkeiten 

(1) Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirte und Existenzgrün
dungsbeihilfen für landwirtschaftliche Tätigkeiten sind im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt ver
einbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind: 

(2) Die Beihilfe deckt die Gründung von ländlichen Betrieben ab, die 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen, und die Diversifizierung der 
Einkommen landwirtschaftlicher Haushalte durch andere landwirtschaft
liche Tätigkeiten. 

(3) Die Beihilfe wird nur Junglandwirten, bei denen es sich um 
Kleinst- und Kleinunternehmer handelt, gewährt. 

▼B
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(4) Wird die Beihilfe einem Junglandwirt gewährt, der einen Betrieb 
in Form einer juristischen Person gründet, so muss der Junglandwirt die 
juristische Person wirksam und langfristig in Bezug auf die Entschei
dungen zur Betriebsführung, zu Gewinnen und zu finanziellen Risiken 
kontrollieren. Sind mehrere natürliche Personen, darunter auch Per
sonen, die keine Junglandwirte sind, am Kapital oder der Betriebsfüh
rung der juristischen Person beteiligt, so muss der Junglandwirt in der 
Lage sein, diese wirksame und langfristige Kontrolle allein oder ge
meinschaftlich mit anderen Personen auszuüben. Wird eine juristische 
Person allein oder gemeinschaftlich von einer anderen juristischen Per
son kontrolliert, so gelten diese Anforderungen für jede natürliche Per
son, die die Kontrolle über diese andere juristische Person ausübt ( 15 ). 

(5) Die Gewährung der Beihilfen ist von der Vorlage eines Ge
schäftsplans bei der zuständigen Behörde des betreffenden Mitglied
staats abhängig. 

(6) Erfüllt der Begünstigte im Fall von Junglandwirten die Bedingun
gen des Artikels 4 Absatz 6 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
2021/2115 nicht, so hat der Begünstigte trotzdem Anspruch auf die 
Beihilfe für Junglandwirte, sofern er sich verpflichtet, dieses fachliche 
Können und Wissen innerhalb von 36 Monaten ab dem Zeitpunkt des 
Beschlusses über die Gewährung der Beihilfe zu erlangen. Diese Ver
pflichtung ist in den Geschäftsplan aufzunehmen. 

(7) Die Unterstützung ist auf 100 000 EUR je Junglandwirt oder 
Gründung eines landwirtschaftlichen Betriebs oder landwirtschaftlichen 
Haushalts begrenzt. 

Artikel 19 

Gründungsbeihilfen für Erzeugergruppierungen und 
-organisationen im Agrarsektor 

(1) Gründungsbeihilfen für Erzeugergruppierungen und -organisatio
nen sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel 
und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Vorausset
zungen erfüllt sind: 

(2) Die Beihilfen dürfen nur Erzeugergruppierungen oder -organisa
tionen gewährt werden, die von der zuständigen Behörde des betreffen
den Mitgliedstaats förmlich anerkannt worden sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten passen die nach diesem Artikel freigestellten 
Beihilfen an etwaige Änderungen der Verordnungen über die gemein
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse an. 

(4) Keine Beihilfen erhalten 

a) Erzeugerorganisationen, Einrichtungen oder Stellen wie Unterneh
men oder Genossenschaften, deren Zweck die Leitung eines oder 
mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe ist und die daher faktisch 
als Einzelerzeuger anzusehen sind; 

b) landwirtschaftliche Vereinigungen, die in den Betrieben ihrer Mit
glieder Aufgaben wie die gegenseitige Unterstützung oder 
Vertretungs- und Betriebsführungsdienste übernehmen, aber nicht 
zur gemeinsamen Anpassung des Angebots an die Markterforder
nisse beitragen; 

▼B 

( 15 ) Was den Begriff der Kontrolle angeht, gilt entsprechend Kapitel II Nummer 1 
der Konsolidierten Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen ge
mäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. C 95 vom 16.4.2008, S. 1).
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c) Erzeugergruppierungen, Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen, 
deren Ziele mit Artikel 152 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 152 Ab
satz 3 oder Artikel 156 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 unver
einbar sind. 

(5) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Miete bzw. Pacht für geeignete Räumlichkeiten; 

b) Erwerb von Büroausstattung; 

c) Kosten für Verwaltungspersonal; 

d) Gemeinkosten sowie Rechtskosten und Verwaltungsgebühren; 

e) Erwerb von Computerhardware und Anschaffungs- oder Nutzungs
gebühren für Computersoftware sowie Cloud- und ähnliche Lösun
gen. 

Im Falle des Erwerbs von Räumlichkeiten sind die beihilfefähigen Kos
ten auf die Kosten der marktüblichen Mieten beschränkt. 

(6) Die Beihilfe ist als Pauschalbeihilfe in jährlichen Tranchen für die 
ersten fünf Jahre nach der förmlichen Anerkennung der Erzeugergrup
pierung oder -organisation durch die zuständige Behörde des betreffen
den Mitgliedstaats zu gewähren. 

Die Mitgliedstaaten zahlen die letzte Tranche erst, nachdem sie die 
ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme überprüft haben. 

(7) Die Beihilfe ist auf 10 % der jährlich vermarkteten Erzeugung der 
Erzeugergruppierung oder -organisation begrenzt. 

(8) Der Beihilfebetrag ist auf 100 000 EUR pro Jahr begrenzt. Die 
Beihilfe wird degressiv gewährt. 

Artikel 20 

Beihilfen für die Teilnahme von Erzeugern landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse an Qualitätsregelungen 

(1) Folgende Gruppen von Beihilfen an Erzeuger landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse und Zusammenschlüsse dieser Erzeuger sind im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt ver
einbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt: 

a) Beihilfen für die erstmalige Teilnahme an Qualitätsregelungen, so
fern die in den Absätzen 2 bis 6 des vorliegenden Artikels und in 
Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind; 

b) Beihilfen zu den Kosten für die obligatorischen Kontrollen im Zu
sammenhang mit den Qualitätsregelungen, die gemäß Unions- oder 
nationalen Rechtsvorschriften von den zuständigen Behörden oder in 
deren Namen durchgeführt werden, sofern die in den Absätzen 2, 4, 
6, 7 und 8 des vorliegenden Artikels und in Kapitel I festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt sind; 

c) Beihilfen zur Deckung der Kosten für Marktforschungstätigkeiten, 
Produktentwürfe und Produktentwicklungen sowie für die Ausarbei
tung von Anträgen auf Anerkennung von Qualitätsregelungen, sofern 
die in den Absätzen 2, 6, 7 und 8 des vorliegenden Artikels und in 
Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

▼B
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(2) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 werden für folgende Qualitätsrege
lungen gewährt: 

a) Qualitätsregelungen im Rahmen 

i) von Teil II Titel II Kapitel I Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 in Bezug auf Wein; 

ii) der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012; 

iii) der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 16 ); 

iv) der Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 17 ); 

v) der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 18 ); 

b) Qualitätsregelungen, einschließlich Zertifizierungssysteme, für land
wirtschaftliche Erzeugnisse, bei denen die Mitgliedstaaten anerken
nen, dass sie folgenden Bedingungen genügen: 

i) die Besonderheit des im Rahmen solcher Qualitätsregelungen 
gewonnenen Enderzeugnisses ergibt sich aus detaillierten Ver
pflichtungen und gewährleistet eines der folgenden Merkmale: 

— besondere Erzeugnismerkmale; 

— besondere Anbau- oder Erzeugungsmethoden; 

— die Qualität des Enderzeugnisses, die hinsichtlich des Schut
zes der öffentlichen, tierischen und pflanzlichen Gesundheit, 
des Tierwohls oder des Umweltschutzes erheblich über die 
handelsüblichen Warennormen hinausgeht; 

ii) die Qualitätsregelung steht allen Erzeugern offen; 

iii) die Qualitätsregelung umfasst verbindliche Produktspezifikatio
nen für das Enderzeugnis, und die Einhaltung dieser Spezifika
tionen wird von Behörden oder einer unabhängigen Kontrollein
richtung überprüft; 

iv) die Qualitätsregelung ist transparent und gewährleistet eine voll
ständige Rückverfolgbarkeit der landwirtschaftlichen Erzeug
nisse; 

▼B 

( 16 ) Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kenn
zeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1). 

( 17 ) Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung 
und Kennzeichnung von Spirituosen, die Verwendung der Bezeichnungen 
von Spirituosen bei der Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Le
bensmitteln, den Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und die Ver
wendung von Ethylalkohol und Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs in 
alkoholischen Getränken sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 110/2008 (ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 1). 

( 18 ) Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Auf
machung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie 
zum Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates (ABl. L 84 
vom 20.3.2014, S. 14).
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c) freiwillige Zertifizierungssysteme für landwirtschaftliche Erzeug
nisse, bei denen die betreffenden Mitgliedstaaten anerkennen, dass 
sie die in der Mitteilung der Kommission „EU-Leitlinien für eine 
gute Praxis für freiwillige Zertifizierungssysteme für landwirtschaft
liche Erzeugnisse und Lebensmittel“ ( 19 ) festgelegten Anforderungen 
erfüllen. 

(3) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 Buchstabe a werden den Erzeu
gern landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Form einer jährlichen Anreiz
zahlung entsprechend der Höhe der Fixkosten gewährt, die sich aus der 
Teilnahme an den Qualitätsregelungen ergeben. 

(4) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b dienen nicht 
zur Deckung der Kosten von Kontrollen, die der Begünstigte selbst 
durchführt oder die nach den Unionsvorschriften von den Erzeugern 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder ihren Vereinigungen selbst 
zu tragen sind, ohne dass die tatsächliche Höhe der Gebühren genannt 
wird. 

(5) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 Buchstabe a werden für einen 
Zeitraum von höchstens sieben Jahren gewährt. 

(6) Die Beihilfen müssen allen in dem betreffenden Gebiet infrage 
kommenden Unternehmen auf der Grundlage objektiv definierter Krite
rien offenstehen. 

(7) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 Buchstaben b und c umfassen 
keine Direktzahlungen an die Begünstigten. 

Sie werden der für die Kontrollmaßnahmen zuständigen Stelle, dem 
Erbringer der Forschungsmaßnahmen bzw. dem Anbieter der Beratungs
dienste gezahlt. 

(8) Die Beihilfen gemäß Absatz 1 Buchstaben b und c sind auf 100 % 
der tatsächlich entstandenen Kosten begrenzt. 

Artikel 21 

Beihilfen für Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen 

(1) Beihilfen für Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen sind 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und 
in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

(2) Die Beihilfen beziehen sich auf Maßnahmen der Berufsbildung 
und des Erwerbs von Qualifikationen (einschließlich Ausbildungskur
sen, Workshops, Konferenzen und Coaching) sowie auf Demonstrati
onsvorhaben, Informationsmaßnahmen und die Innovationsförderung. 

▼B 

( 19 ) Mitteilung der Kommission — EU-Leitlinien für eine gute Praxis für freiwil
lige Zertifizierungssysteme für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebens
mittel (ABl. C 341 vom 16.12.2010, S. 5).
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Die Beihilfen können auch den kurzzeitigen Austausch von Landwirten 
als Betriebsleiter und den Besuch landwirtschaftlicher Betriebe 
umfassen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die im Rahmen dieses Artikels 
unterstützten Maßnahmen mit der Beschreibung des im 
GAP-Strategieplan enthaltenen Systems für Wissen und Innovation in 
der Landwirtschaft (AKIS) im Einklang stehen. 

Beihilfen für Demonstrationsvorhaben können sich auf die dazugehöri
gen Investitionskosten erstrecken. 

(3) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Kosten der Veranstaltung von Maßnahmen der Berufsbildung und 
des Erwerbs von Qualifikationen (einschließlich Ausbildungskursen, 
Workshops, Konferenzen und Coaching) sowie von Demonstrations
vorhaben oder Informationsmaßnahmen; 

b) Kosten für Reise und Aufenthalt sowie Tagegelder für die Teilneh
mer; 

c) Kosten für die Bereitstellung von Vertretungsdiensten während der 
Abwesenheit der Teilnehmer; 

d) bei Demonstrationsprojekten im Zusammenhang mit Investitionskos
ten: 

i) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, wobei der Erwerb von Flächen 
nur beihilfefähig ist, soweit der Betrag 10 % der gesamten bei
hilfefähigen Kosten des betreffenden Vorhabens nicht übersteigt; 

ii) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

iii) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Ziffern i 
und ii genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nach
haltigkeit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich 
Durchführbarkeitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch 
dann zu den beihilfefähigen Ausgaben, wenn aufgrund ihrer Er
gebnisse keine Ausgaben gemäß den Ziffern i und ii getätigt 
werden; 

iv) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, 
Lizenzen, Copyrights und Handelsmarken. 

(4) Die Kosten gemäß Absatz 3 Buchstabe d sind nur insoweit bei
hilfefähig, als sie für das Demonstrationsprojekt angefallen sind, und 
nur für die Laufzeit des Demonstrationsprojekts. 

Nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte 
Wertminderung während der Dauer des Demonstrationsprojekts gilt als 
beihilfefähig. 

(5) Die Beihilfen gemäß Absatz 3 Buchstaben a und c umfassen 
keine Direktzahlungen an die Begünstigten. 

Die Beihilfen zur Deckung der Kosten für die Bereitstellung von Ver
tretungsdiensten gemäß Absatz 3 Buchstabe c können direkt an den 
Anbieter der Vertretungsdienste gezahlt werden. 

▼B
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(6) Die Anbieter von Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen 
müssen über die geeigneten Kapazitäten in Form von qualifiziertem 
Personal und regelmäßigen Schulungen zur Durchführung dieser Auf
gaben verfügen. 

Die Tätigkeiten gemäß Absatz 2 können von Erzeugergruppierungen 
oder sonstigen Organisationen, ungeachtet ihrer Größe, vorgenommen 
werden. 

(7) Die Beihilfen müssen allen in dem betreffenden Gebiet infrage 
kommenden Unternehmen auf der Grundlage objektiv definierter Krite
rien offenstehen. 

Werden die Tätigkeiten gemäß Absatz 2 von Erzeugergruppierungen 
und -organisationen angeboten, so darf die Mitgliedschaft in solchen 
Gruppierungen oder Organisationen keine Voraussetzung für die In
anspruchnahme dieser Dienste sein. 

Die Beiträge von Nichtmitgliedern zu den Verwaltungskosten der 
betreffenden Erzeugergruppierung oder -organisation sind auf diejenigen 
Kosten begrenzt, die für die Erbringung der Dienste gemäß Absatz 2 
anfallen. 

(8) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

Bei Demonstrationsprojekten gemäß Absatz 3 Buchstabe d ist der Bei
hilfebetrag auf 100 000 EUR über einen Zeitraum von drei Steuerjahren 
begrenzt. 

Artikel 22 

Beihilfen für Beratungsdienste 

(1) Beihilfen für Beratungsdienste sind im Sinne von Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, 
sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen sollen im Agrarsektor tätigen Unternehmen und 
Junglandwirten die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten erleichtern. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die im Rahmen dieses Artikels 
unterstützten Maßnahmen mit der Beschreibung des im 
GAP-Strategieplan enthaltenen Systems für Wissen und Innovation in 
der Landwirtschaft (AKIS) im Einklang stehen. 

(3) Die Beratung muss mit mindestens einem spezifischen Ziel ge
mäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2021/2115 in Verbindung stehen 
und mindestens eines der folgenden Elemente betreffen: 

a) Verpflichtungen, die sich aus den einschlägigen Grundanforderungen 
an die Betriebsführung und den GLÖZ-Standards gemäß Titel III 
Kapitel I Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 2021/2115 ergeben; 

▼B
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b) die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen zur Umset
zung der Richtlinie 2000/60/EG, der Richtlinie 92/43/EWG, der 
Richtlinie 2009/147/EG, der Richtlinie 2008/50/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 20 ), der Richtlinie (EU) 2016/2284 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 21 ), der 
Verordnung (EU) 2016/2031, der Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 22 ), Artikel 55 der Verord
nung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 23 ) und der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Par
laments und des Rates ( 24 ); 

c) landwirtschaftliche Praktiken, die die Entstehung antimikrobieller 
Resistenzen gemäß der Mitteilung „Europäischer Aktionsplan zur 
Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts 
‚Eine Gesundheit‘“ ( 25 ) verhindern; 

d) Risikoprävention und Risikomanagement; 

e) Modernisierung, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Integration des 
Sektors, Ausrichtung auf den Markt und Förderung von Unterneh
mertum und Innovation, insbesondere bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Projekten operationeller EIP-Gruppen; 

f) digitale Technologien in der Landwirtschaft gemäß Artikel 114 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/2115; 

g) nachhaltige Bewirtschaftung von Nährstoffen sowie spätestens ab 
2024 die Verwendung des Betriebsnachhaltigkeitsinstruments für 
Nährstoffe gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2021/2115; 

h) Beschäftigungsbedingungen, Arbeitgeberverpflichtungen, Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz und soziale Fürsorge in landwirt
schaftlichen Gemeinschaften; 

i) nachhaltige Erzeugung von Futtermitteln, Bewertung von Futtermit
teln in Bezug auf Nährstoffgehalt und Futterwerte, Dokumentation, 
Planung und Kontrolle der bedarfsbasierten Fütterung von Nutztie
ren. 

(4) Die Beratung kann sich auch auf andere als die in Absatz 3 ge
nannten Fragen, nämlich auf Fragen im Zusammenhang mit der wirt
schaftlichen und ökologischen Leistung des landwirtschaftlichen Be
triebs, einschließlich Aspekten der Wettbewerbsfähigkeit, erstrecken. 
Dies kann Beratung über die Entwicklung kurzer Versorgungsketten, 
den ökologischen/biologischen Landbau, Energieeinsparungen, nachhal
tige Energie, Energieeffizienz und die Erzeugung und Nutzung erneuer
barer Energien für die Landwirtschaft, die Steigerung der biologischen 
Vielfalt oder der Biodiversitätsleistung und die gesundheitlichen As
pekte der Tierhaltung umfassen. 

▼B 

( 20 ) Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl. L 152 
vom 11.6.2008, S. 1). 

( 21 ) Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimm
ter Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Auf
hebung der Richtlinie 2001/81/EG (ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1). 

( 22 ) Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. 
L 84 vom 31.3.2016, S. 1). 

( 23 ) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1). 

( 24 ) Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nach
haltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71). 

( 25 ) „Europäischer Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im 
Rahmen des Konzepts ‚Eine Gesundheit‘“ (COM(2017) 339 final).
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(5) Die Beihilfen werden in Form einer bezuschussten Dienstleistung 
gewährt. 

(6) Die ausgewählten Anbieter von Beratungsdiensten müssen über 
angemessene Ressourcen in Form von regelmäßig geschultem und qua
lifiziertem Personal, Erfahrung in der Beratungstätigkeit und Verläss
lichkeit hinsichtlich der Beratungsbereiche verfügen. 

Die Beratungsdienste können von Erzeugergruppierungen oder sons
tigen Organisationen, ungeachtet ihrer Größe, angeboten werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Anbieter der Beratungs
dienste unparteiisch ist und sich in keinem Interessenkonflikt befindet. 

(7) Die Beihilfen müssen allen in dem betreffenden Gebiet infrage 
kommenden Unternehmen auf der Grundlage objektiv definierter Krite
rien offenstehen. 

Werden die Beratungsdienste von Erzeugergruppierungen und -organi
sationen angeboten, so darf die Mitgliedschaft in solchen Gruppierungen 
oder Organisationen keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Dienste sein. 

Die Beiträge von Nichtmitgliedern zu den Verwaltungskosten der 
betreffenden Erzeugergruppierung oder -organisation sind auf diejenigen 
Kosten begrenzt, die für die Erbringung der Beratungsdienste anfallen. 

(8) Der Beihilfebetrag ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten bis 
zu 25 000 EUR (mit Ausnahme der unter Absatz 4 genannten Kosten) 
je Dreijahreszeitraum für die Beratung eines einzigen in der landwirt
schaftlichen Primärproduktion tätigen Begünstigten durch Dienstleister 
begrenzt. 

(9) Der Beihilfebetrag ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten bis 
zu 200 000 EUR (mit Ausnahme der unter Absatz 4 genannten Kosten) 
je Dreijahreszeitraum für die Beratung eines einzigen in der Verarbei
tung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätigen Begüns
tigten durch Dienstleister begrenzt. 

Artikel 23 

Beihilfen für Vertretungsdienste für landwirtschaftliche Betriebe 

(1) Beihilfen für Vertretungsdienste für landwirtschaftliche Betriebe 
sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem 
Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in 
Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen dienen zur Deckung der tatsächlichen Kosten für 
die Vertretung eines Landwirts, einer natürlichen Person, die Mitglied 
des landwirtschaftlichen Haushalts ist, oder eines landwirtschaftlichen 
Arbeitnehmers bei Krankheit, einschließlich Krankheit seines bzw. ihres 
Kindes und schwere Erkrankung einer ebenfalls dort wohnhaften Per
son, die rund um die Uhr gepflegt werden muss, oder während der 
Urlaubszeit, des Mutterschafts- und Elternurlaubs, eines Pflichtwehr
dienstes, im Todesfall oder in dem Fall gemäß Artikel 21 Absatz 3 
Buchstabe c. 

(3) Die Dauer der Vertretung ist auf insgesamt drei Monate pro Jahr 
und Begünstigtem begrenzt, ausgenommen die Vertretung bei 
Mutterschafts- und Elternurlaub und die Vertretung während des Pflicht
wehrdienstes. Bei Mutterschafts- und Elternurlaub ist die Dauer der 
Vertretung auf jeweils sechs Monate begrenzt. Für den Pflichtwehr
dienst ist die Dauer der Vertretung auf die Dauer des Wehrdienstes 
begrenzt. 

▼B
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(4) Die Beihilfen werden in Form einer bezuschussten Dienstleistung 
gewährt. 

Die Vertretungsdienste können von Erzeugergruppierungen und -orga
nisationen, ungeachtet ihrer Größe, angeboten werden. In diesem Fall 
darf die Mitgliedschaft in solchen Gruppierungen oder Organisationen 
keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Dienste sein. 

(5) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der tatsächlich 
entstandenen Kosten. 

Artikel 24 

Beihilfen zur Absatzförderung für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(1) Beihilfen zur Absatzförderung für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem 
Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in 
Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen dienen zur Deckung der Kosten für 

a) die Veranstaltung von und die Teilnahme an Wettbewerben, Messen 
und Ausstellungen; 

b) Veröffentlichungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für land
wirtschaftliche Erzeugnisse. 

(3) In den Veröffentlichungen gemäß Absatz 2 Buchstabe b darf 
weder ein bestimmtes Unternehmen noch eine bestimmte Marke oder 
ein bestimmter Ursprung genannt werden. 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für Hinweise auf den Ursprung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse, die unter folgende Regelungen fallen: 

a) Qualitätsregelungen gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a, sofern 
der Hinweis genau der von der Union geschützten Bezeichnung 
entspricht; 

b) Qualitätsregelungen gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben b und c, 
sofern der Hinweis der Hauptaussage zu dem Erzeugnis untergeord
net ist. 

(4) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten im Zusammenhang mit der Veranstaltung von und der Teil
nahme an Wettbewerben, Messen und Ausstellungen: 

a) Teilnahmegebühren; 

b) Reisekosten und Kosten für den Transport von Tieren und der Er
zeugnisse, die unter die Absatzförderungsmaßnahme fallen; 

c) Kosten von Veröffentlichungen und Websites, mit denen die Ver
anstaltung angekündigt wird; 

d) Miete für die Ausstellungsräume und Stände sowie die Kosten für 
Montage und Demontage; 

e) symbolische Preise bis zu einem Wert von 3 000 EUR pro Preis und 
Wettbewerbsgewinner. 

▼B
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(5) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten für Veröffentlichungen zur Sensibilisierung der breiten Öffent
lichkeit für landwirtschaftliche Erzeugnisse: 

a) Kosten von Veröffentlichungen in Print- und elektronischen Medien, 
auf Websites sowie in Spots in elektronischen Medien, Rundfunk 
oder Fernsehen mit Sachinformationen über Begünstigte aus einer 
bestimmten Region oder Begünstigte, die ein bestimmtes landwirt
schaftliches Erzeugnis erzeugen, sofern es sich um neutrale Informa
tionen handelt und alle betroffenen Begünstigten gleichermaßen die 
Möglichkeit haben, in der Veröffentlichung berücksichtigt zu 
werden; 

b) Kosten für die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Sachinformationen über: 

i) Qualitätsregelungen gemäß Artikel 20 Absatz 2, die landwirt
schaftlichen Erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten und aus 
Drittländern offenstehen; 

ii) generische landwirtschaftliche Erzeugnisse, ihre ernährungsphy
siologischen Vorzüge und ihre vorgeschlagene Verwendung. 

(6) Die Beihilfen sind in einer der folgenden Formen zu gewähren: 

a) in Form von Sachleistungen 

b) als Erstattung der dem Begünstigten tatsächlich entstandenen Kosten; 

c) in Bezug auf Beihilfen für symbolische Preise auch in bar. 

Werden die Beihilfen als Sachleistungen gewährt, so geschieht dies in 
Form einer bezuschussten Dienstleistung. 

Die Absatzförderungsmaßnahmen können von Erzeugergruppierungen 
oder sonstigen Organisationen, ungeachtet ihrer Größe, angeboten 
werden. 

Beihilfen für symbolische Preise gemäß Absatz 4 Buchstabe e werden 
dem Anbieter der Absatzförderungsmaßnahme nur ausgezahlt, wenn der 
Preis tatsächlich vergeben wurde und ein Nachweis der Preisvergabe 
vorgelegt wird. 

(7) Die Beihilfen für Absatzförderungsmaßnahmen müssen allen in 
dem betreffenden Gebiet infrage kommenden Unternehmen auf der 
Grundlage objektiv definierter Kriterien offenstehen. 

Werden die Absatzförderungsmaßnahmen von Erzeugergruppierungen 
und -organisationen durchgeführt, so darf die Mitgliedschaft in solchen 
Gruppierungen oder Organisationen keine Voraussetzung für die Teil
nahme sein. Die Beiträge von Nichtmitgliedern zu den Verwaltungs
kosten der betreffenden Erzeugergruppierung oder -organisation sind 
auf diejenigen Kosten begrenzt, die für die Durchführung der Absatz
förderungsmaßnahmen anfallen. 

(8) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

Artikel 25 

Beihilfen zur Beseitigung von Schäden infolge von einer 
Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen 

Witterungsverhältnissen 

(1) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden infolge von einer Natur
katastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen sind im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnen
markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in 
Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

▼B
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(2) Beihilfen zum Ausgleich von Schäden infolge von einer Natur
katastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen unter
liegen den folgenden kumulativen Bedingungen: 

a) Die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats hat das ein
getretene Ereignis förmlich als einer Naturkatastrophe gleichzuset
zende widrige Witterungsverhältnisse anerkannt; 

b) es besteht ein unmittelbarer kausaler Zusammenhang zwischen den 
einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsver
hältnissen und dem Schaden, der dem Unternehmen entstanden ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls im Voraus Kriterien 
aufstellen, nach denen die förmliche Anerkennung gemäß Absatz 2 
Buchstabe a als gewährt gilt. 

(4) Die Beihilfen werden direkt an das betreffende Unternehmen oder 
an die Erzeugergruppierung oder -organisation gezahlt, in der dieses 
Mitglied ist. 

Wenn die Beihilfen an eine Erzeugergruppierung oder -organisation 
gezahlt werden, darf der Beihilfebetrag nicht den Betrag überschreiten, 
der dem einzelnen Unternehmen gezahlt werden könnte. 

(5) Beihilferegelungen im Zusammenhang mit einer Naturkatastrophe 
gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen werden innerhalb 
von drei Jahren eingeführt, und die Beihilfen werden innerhalb von 
vier Jahren nach Auftreten der einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden 
widrigen Witterungsverhältnisse ausgezahlt. 

(6) Als beihilfefähige Kosten gelten die unmittelbar durch die einer 
Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnisse 
verursachten Schäden, die von einer Behörde, einem von der Bewil
ligungsbehörde anerkannten unabhängigen Sachverständigen oder einem 
Versicherungsunternehmen geschätzt wurden. 

(7) Die Verluste, die durch einer Naturkatastrophe gleichzusetzende 
widrige Witterungsverhältnisse entstanden sind, werden auf der Ebene 
des einzelnen Begünstigten berechnet. Die Beihilfen können für Folgen
des gezahlt werden: 

a) Einkommensverluste aufgrund der vollständigen oder teilweisen Ver
nichtung der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Betriebsmittel 
gemäß Absatz 8; 

b) Sachschäden gemäß Absatz 9. 

(8) Zur Berechnung der Einkommensverluste wird Folgendes von
einander abgezogen: 

a) das Ergebnis der Multiplikation der Menge der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse, die in dem Jahr, in dem die einer Naturkatastrophe 
gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnisse eingetreten sind, 
oder in jedem der darauf folgenden Jahre, die von der vollständigen 
oder teilweisen Vernichtung der Betriebsmittel betroffen sind, pro
duziert wurden, mit dem in dem betreffenden Jahr erzielten durch
schnittlichen Verkaufspreis 

von 

b) dem Ergebnis der Multiplikation der jährlichen Durchschnittsmenge 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die in dem den einer Naturkatastro
phe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen vorangegan
genen Dreijahreszeitraum — oder im Dreijahresdurchschnitt des den 
einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsver
hältnissen vorangegangenen Fünfjahreszeitraums unter Ausschluss 
des höchsten und des niedrigsten Werts — produziert wurden, mit 
dem erzielten durchschnittlichen Verkaufspreis. 

▼B
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Wurde ein KMU weniger als drei Jahre vor dem Zeitpunkt der einer 
Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnisse ge
gründet, so ist die Bezugnahme auf den Dreijahreszeitraum in Absatz 8 
Buchstabe b so zu verstehen, dass sie sich auf die Menge bezieht, die 
von einem durchschnittlichen Unternehmen derselben Größe wie der 
Antragsteller erzeugt und verkauft wurde, d. h. einem Kleinstunterneh
men oder einem kleinen oder mittleren Unternehmen in dem von den 
einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhält
nissen betroffenen nationalen oder regionalen Sektor. 

Die Einkommensverluste können entweder auf der Grundlage der jähr
lichen landwirtschaftlichen Erzeugung oder anhand der Kulturen oder 
des Viehbestands berechnet werden. 

Der Betrag der Einkommensverluste kann um sonstige Kosten erhöht 
werden, die dem Begünstigten infolge der einer Naturkatastrophe gleich
zusetzenden widrigen Witterungsverhältnisse entstanden sind. 

Dieser Betrag der Einkommensverluste wird um die Kosten verringert, 
die aufgrund der einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen 
Witterungsverhältnisse nicht entstanden sind. 

Zur Berechnung der landwirtschaftlichen Erzeugung des Begünstigten 
können Indizes herangezogen werden, sofern sich mit der verwendeten 
Berechnungsmethode der tatsächliche Verlust des Begünstigten in dem 
betreffenden Jahr bestimmen lässt. 

(9) Der Sachschaden an Vermögenswerten wie landwirtschaftlichen 
Gebäuden, Ausrüstungsgegenständen, Maschinen, Lagerbeständen und 
Betriebsmitteln, die durch die einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden 
widrigen Witterungsverhältnisse verursacht wurden, wird auf der Grund
lage der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen Wertes des betroffe
nen Vermögenswerts vor den einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden 
widrigen Witterungsverhältnissen berechnet. 

Er darf nicht höher sein als die Reparaturkosten oder die durch die 
Katastrophe verursachte Minderung des Marktwerts, d. h. die Differenz 
zwischen dem Wert des Vermögenswerts unmittelbar vor den einer 
Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen 
und seinem Wert unmittelbar danach. 

Werden die Einkommensverluste des Begünstigten gemäß Absatz 8 an
hand der Kulturen oder des Viehbestands berechnet, so ist nur der 
Sachschaden im Zusammenhang mit diesen Kulturen oder diesem Vieh
bestand zu berücksichtigen. 

(10) Die Beihilfen werden um mindestens 50 % gekürzt, wenn sie 
Begünstigten gewährt werden, die keine Versicherung abgeschlossen 
haben, die mindestens 50 % ihrer durchschnittlichen Jahresproduktion 
oder durchschnittlichen Jahreseinnahmen aus der Produktion und die der 
Statistik zufolge häufigsten klimatischen Risiken des betreffenden Mit
gliedstaats oder der betreffenden Region abdeckt, für die Versicherungs
schutz gegeben ist. 

(11) Die Beihilfen und sonstigen Ausgleichzahlungen für Verluste, 
einschließlich der Zahlungen, die im Rahmen anderer nationaler oder 
unionsweiter Maßnahmen oder Versicherungspolicen geleistet werden, 
sind auf 80 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

Die Beihilfeintensität kann in aus naturbedingten Gründen benachteilig
ten Gebieten auf bis zu 90 % angehoben werden. 

▼B
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Artikel 26 

Beihilfen zu den Kosten für die Verhütung, Bekämpfung und 
Tilgung von Tierseuchen oder Pflanzenschädlingen und Beihilfen 
zur Beseitigung der durch Tierseuchen oder Pflanzenschädlinge 

entstandenen Schäden 

(1) Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Verhütung, Bekämp
fung und Tilgung von Tierseuchen oder Pflanzenschädlingen und zum 
Ausgleich der durch Tierseuchen oder Pflanzenschädlinge entstandenen 
Schäden sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden 
Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Vo
raussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen unterliegen folgenden Voraussetzungen: 

a) sie werden nur im Zusammenhang mit Tierseuchen oder Pflanzen
schädlingen gewährt, zu denen es Rechts- oder Verwaltungsvor
schriften der Union oder nationale Rechts- oder Verwaltungsvor
schriften gibt, 

b) sie sind Teil eines der folgenden Elemente: 

i) eines unionsweiten, nationalen oder regionalen öffentlichen Pro
gramms zur Verhütung, Bekämpfung oder Tilgung der betreffen
den Tierseuche oder des betreffenden Pflanzenschädlings; 

ii) von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats vorgeschriebene 
Dringlichkeitsmaßnahmen; 

iii) Maßnahmen, die gemäß Artikel 18, Artikel 28 Absätze 1 und 2, 
Artikel 29 Absätze 1 und 2, Artikel 30 Absatz 1 und Artikel 33 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/2031 zur Tilgung oder 
Eindämmung eines Pflanzenschädlings durchgeführt werden, 
oder 

iv) Maßnahmen zur Verhütung, Bekämpfung und Tilgung von Tier
seuchen gemäß der Verordnung (EU) 2016/429. 

Das Programm und die Maßnahmen gemäß Buchstabe b müssen eine 
Beschreibung der betreffenden Verhütungs-, Bekämpfungs- oder Til
gungsmaßnahmen enthalten. 

(3) In Bezug auf Tierseuchen werden die Beihilfen für Tierseuchen 
gewährt, die in der Liste der Tierseuchen gemäß Artikel 5 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/429, in der Liste der Zoonosen in Anhang III 
der Verordnung (EU) 2021/690 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 26 ) oder in der Liste der Tierseuchen, Infektionen und parasitären 
Erkrankungen des von der Weltorganisation für Tiergesundheit erstellten 
Codes für Landtiere aufgeführt sind. 

(4) Beihilfen können auch für neu auftretende Seuchen gewährt wer
den, die die Kriterien gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/429 erfüllen. 

▼B 

( 26 ) Verordnung (EU) 2021/690 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. April 2021 zur Aufstellung eines Programms für den Binnenmarkt, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer 
Unternehmen, den Bereich Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel 
sowie europäische Statistiken (Binnenmarktprogramm) und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2013, (EU) 
Nr. 254/2014 und (EU) Nr. 652/2014 (ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 1).
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(5) Die Beihilfen dürfen keine Maßnahmen betreffen, deren Kosten 
nach Unionsrecht von den Begünstigten selbst zu tragen sind, es sei 
denn, die Kosten solcher Beihilfemaßnahmen werden in voller Höhe 
durch Pflichtabgaben der Begünstigten ausgeglichen. 

(6) Die Beihilfen werden direkt an das betreffende Unternehmen oder 
an die Erzeugergruppierung oder -organisation gezahlt, in der dieses 
Mitglied ist. 

Wenn die Beihilfen an eine Erzeugergruppierung oder -organisation 
gezahlt werden, darf der Beihilfebetrag nicht den Betrag überschreiten, 
der dem einzelnen Unternehmen gezahlt werden könnte. 

(7) Die Beihilferegelungen im Zusammenhang mit Tierseuchen oder 
Pflanzenschädlingen werden innerhalb von drei Jahren, nachdem die 
durch die Tierseuche oder den Pflanzenschädling verursachten Kosten 
oder Schäden entstanden sind, eingeführt und die Beihilfen innerhalb 
von vier Jahren danach ausgezahlt. 

(8) Im Falle von Maßnahmen in Bezug auf Tierseuchen, Pflanzen
schädlinge oder invasive gebietsfremde Arten, d. h. invasive gebiets
fremde Arten von unionsweiter Bedeutung im Sinne von Artikel 3 Ab
satz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 27 ) und invasive gebietsfremde Arten von Be
deutung für Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1143/2014, die noch nicht aufgetreten sind (im Fol
genden „Präventionsmaßnahmen“), deckt die Beihilfe die folgenden bei
hilfefähigen Kosten: 

a) Gesundheitschecks; 

b) Untersuchungen, einschließlich In-Vitro-Diagnosetests; 

c) Tests und sonstige Früherkennungsmaßnahmen, einschließlich TSE- 
und BSE-Tests; 

d) Kauf, Lagerung, Verteilung und Anwendung von Impfstoffen, Arz
neimitteln, Stoffen zur Behandlung von Tieren und Pflanzenschutz
mitteln und Biozidprodukten; 

e) Tötung oder Keulung von Tieren oder Vernichtung von tierischen 
Erzeugnissen und Pflanzen sowie Reinigung und Desinfektion oder 
Entseuchung des Betriebs und der Ausrüstung; 

f) Festlegung oder Verbesserung von Biosicherheitsmaßnahmen. 

(9) Im Falle von Bekämpfungs- und Tilgungsmaßnahmen sind fol
gende Kosten beihilfefähig: 

a) Tests und sonstige Früherkennungsmaßnahmen im Falle von Tier
seuchen, einschließlich TSE- und BSE-Tests; 

b) Kauf, Lagerung, Anwendung und Verteilung von Impfstoffen, Arz
neimitteln, Stoffen zur Behandlung von Tieren und Pflanzenschutz
mitteln und Biozidprodukten; 

c) Schlachtung oder Keulung und Beseitigung von Tieren und Vernich
tung von tierischen Erzeugnissen und von Pflanzen, einschließlich 
solcher, die infolge von Impfungen oder anderen von den zuständi
gen Behörden angeordneten Maßnahmen verenden bzw. vernichtet 
werden. 

d) Kosten für die Reinigung, Desinfizierung und Entseuchung des Be
triebs und der Ausrüstung auf der Basis der Epidemiologie und der 
Eigenschaften des Erregers oder des Vektors. 

▼B 

( 27 ) Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Ein
bringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. L 317 vom 
4.11.2014, S. 35).
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(10) Die Beihilfen zur Beseitigung von durch Tierseuchen oder 
Pflanzenschädlinge verursachten Schäden werden nur auf folgender 
Grundlage berechnet: 

a) Marktwert der Tiere, die getötet bzw. gekeult wurden oder verendet 
sind, sowie der tierischen Erzeugnisse oder Pflanzen, die vernichtet 
wurden 

i) infolge der Tierseuche oder des Pflanzenschädlings; 

ii) im Rahmen öffentlicher Programme oder Maßnahmen gemäß Ab
satz 2 Buchstabe b; 

b) Einkommensverluste aufgrund von Quarantäneauflagen, Schwierig
keiten bei Wiederbesatz oder Neuanpflanzung und obligatorischer 
Fruchtwechsel im Rahmen öffentlicher Programme oder Maßnahmen 
gemäß Absatz 2 Buchstabe b; 

c) Kosten für den Ersatz von Ausrüstungsgegenständen, die auf An
weisung der zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vernichtet 
wurden. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a wird dieser Marktwert 
auf der Grundlage des Werts der Tiere, Erzeugnisse und Pflanzen, un
mittelbar bevor ein Verdacht auf Ausbruch der Tierseuche oder des 
Befalls durch Pflanzenschädlinge aufgetreten ist oder sich bestätigt 
hat, ermittelt. 

(11) Der gemäß Absatz 10 berechnete Ausgleich wird gekürzt um: 

a) nicht unmittelbar auf die Tierseuche oder die Pflanzenschädlinge 
zurückzuführende Kosten, die dem Begünstigten andernfalls entstan
den wären; 

b) etwaige Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen aus den 
geschlachteten oder gekeulten Tieren oder den auf Anordnung der 
zuständigen Behörden zu Verhütungs- oder Tilgungszwecken ver
nichteten Pflanzen. 

(12) Beihilfen zur Beseitigung von durch Tierseuchen oder Pflanzen
schädlinge verursachten Schäden sind auf Kosten und Schäden aufgrund 
von Tierseuchen und Pflanzenschädlingen zu begrenzen, für die die 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats 

a) einen Ausbruch (im Fall einer Tierseuche) förmlich anerkannt hat 
oder 

b) deren Auftreten (im Fall von Pflanzenschädlingen) förmlich an
erkannt hat. 

(13) Die Beihilfen für die beihilfefähigen Kosten gemäß den Absät
zen 8 und 9 werden in Form von Sachleistungen gewährt und an den 
Anbieter der Verhütungs-, Bekämpfungs- und Tilgungsmaßnahmen 
gezahlt. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die Beihilfen für die beihilfe
fähigen Kosten, die in den nachstehenden Bestimmungen aufgeführt 
sind, dem Begünstigten direkt als Erstattung von ihm tatsächlich ent
standenen Kosten gewährt werden: 

▼B
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a) Absatz 8 Buchstaben d und e und Absatz 9 Buchstabe b im Fall von 
Tierseuchen oder Pflanzenschädlingen; 

b) Absatz 8 Buchstabe e und Absatz 9 Buchstabe c im Fall von Pflan
zenschädlingen und für die Reinigung und Desinfektion des Betriebs 
und der Ausrüstung. 

(14) Es wird keine Einzelbeihilfe gezahlt, wenn festgestellt wird, dass 
die Tierseuche oder der Befall mit Pflanzenschädlingen vom Begüns
tigten absichtlich oder fahrlässig verursacht wurde. 

(15) Die Beihilfen und sonstige vom Begünstigten erhaltene Zahlun
gen, einschließlich der Zahlungen im Rahmen anderer nationaler oder 
unionsweiter Maßnahmen oder Versicherungspolicen oder Fonds auf 
Gegenseitigkeit für dieselben beihilfefähigen Kosten gemäß den Absät
zen 8, 9 und 10, sind auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

Artikel 27 

Beihilfen für den Tierhaltungssektor und Beihilfen für Falltiere 

(1) Die folgenden Beihilfen für Viehzüchter sind im Sinne von Ar
tikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV frei
gestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vor
liegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen dienen zur Deckung der Kosten für 

a) den Verwaltungsaufwand für das Anlegen und Führen von Zucht
büchern; 

b) von Dritten durchgeführte oder in Auftrag gegebene Untersuchungen 
zur Bestimmung der genetischen Qualität oder der Leistungsmerk
male des Tierbestands, mit Ausnahme der Kosten für vom Tierhalter 
durchgeführte Kontrollen und Routinekontrollen der Milchqualität; 

c) Entfernung von Falltieren; 

d) Beseitigung von Falltieren; 

e) die Entfernung und Beseitigung von Falltieren, sofern die Beihilfen 
durch Gebühren oder Pflichtbeiträge zur Deckung der Kosten für die 
Beseitigung dieser Falltiere finanziert werden und sofern diese Ge
bühren oder Beiträge auf die Fleischwirtschaft beschränkt sind und 
direkt bei dieser erhoben werden; 

f) die Entfernung und Beseitigung von Falltieren, sofern eine 
TSE-Testpflicht für die betreffenden Falltiere besteht, oder im Falle 
des Ausbruchs einer Tierseuche gemäß Artikel 26 Absatz 3. 

(3) Die Beihilfen gemäß Absatz 2 Buchstaben c, d, e, und f sind an 
die Bedingung geknüpft, dass es in dem Mitgliedstaat ein konsequentes 
Überwachungsprogramm gibt, das die sichere Beseitigung aller Falltiere 
gewährleistet. 

Die Beihilfen für die Kosten der von den Landwirten gezahlten Ver
sicherungsprämien zur Deckung der durch die Entfernung und Beseiti
gung von Falltieren entstehenden Kosten gemäß Absatz 2 Buchstabe e 
dieses Artikels müssen die in Artikel 28 Absatz 2 festgelegten Voraus
setzungen erfüllen. 

▼B
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(4) Die Beihilfen werden in Form von Sachleistungen gewährt und 
umfassen keine Direktzahlungen an die Begünstigten. 

Zur Erleichterung der Verwaltung der Beihilfen gemäß Absatz 2 Buch
staben c, d, e und f können die Beihilfen an Wirtschaftsteilnehmer oder 
Einrichtungen gezahlt werden, die die folgenden Voraussetzungen er
füllen: 

a) Sie sind auf einer den im Tierhaltungssektor tätigen Unternehmen 
nachgelagerten Stufe tätig; 

b) sie erbringen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entfer
nung und Beseitigung von Falltieren. 

(5) Die Beihilfeintensität beträgt höchstens 

a) 70 % der Kosten für die Tests gemäß Absatz 2 Buchstabe b; 

▼M1 
b) 75 % der Kosten für die Beseitigung gemäß Absatz 2 Buchstabe d; 

c) 100 % der Kosten für den Verwaltungsaufwand gemäß Absatz 2 
Buchstabe a und der Kosten im Zusammenhang mit der Entfernung 
und Beseitigung gemäß Absatz 2 Buchstaben c, e, und f. 

▼B 

Artikel 28 

Beihilfen für die Zahlung von Versicherungsprämien und für 
Finanzbeiträge für Fonds auf Gegenseitigkeit 

(1) Beihilfen für die Zahlung von Versicherungsprämien und für 
Finanzbeiträge für Fonds auf Gegenseitigkeit sind im Sinne von Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV frei
gestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vor
liegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Beihilfen für die Zahlung von Versicherungsprämien 

a) beeinträchtigen das Funktionieren des Binnenmarktes für Dienstleis
tungen im Versicherungsbereich nicht; 

b) sind nicht auf Versicherungen einer einzigen Versicherungsgesell
schaft oder Versicherungsgruppe beschränkt; 

c) werden nicht davon abhängig gemacht, dass der Versicherungsver
trag mit einer in dem betreffenden Mitgliedstaat ansässigen Versiche
rungsgesellschaft abgeschlossen wird. 

(3) ►M1 Die Versicherung oder der Beitrag zum Fonds auf Gegen
seitigkeit deckt Verluste, die verursacht wurden durch ◄ 

a) Naturkatastrophen; 

b) einer Naturkatastrophe gleichzusetzende widrige Witterungsverhält
nisse und sonstige widrige Witterungsverhältnisse; 

c) Tierseuchen, Pflanzenschädlinge oder geschützte Tiere; 

d) Versicherungsprämien für Versicherungen zur Deckung der Kosten 
für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren. 

▼B
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(4) ►M1 Die Versicherungszahlungen oder der Beitrag zum Fonds 
auf Gegenseitigkeit ◄ 

a) gleichen nur die Kosten für den Ausgleich der Verluste gemäß Ab
satz 3 aus; 

b) sind nicht mit Auflagen bezüglich Art und Menge der künftigen 
landwirtschaftlichen Produktion verbunden. 

(5) Die Mitgliedstaaten können den Betrag der Versicherungsprämie, 
der für eine Unterstützung in Betracht kommt, durch die Anwendung 
angemessener Obergrenzen beschränken. 

(6) Der betreffende Fonds auf Gegenseitigkeit muss die folgenden 
kumulativen Bedingungen erfüllen: 

a) von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats nach nationalem 
Recht zugelassen worden sein; 

b) bei den Einzahlungen in den und Auszahlungen aus dem Fonds ein 
transparentes Vorgehen verfolgen; 

c) klare Regeln für die Zuweisung der Verantwortung für etwaige 
Schulden haben. 

(7) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Errichtung und Ver
waltung der Fonds auf Gegenseitigkeit fest, insbesondere für die Ge
währung von Ausgleichszahlungen sowie für die Verwaltung und Über
wachung der Einhaltung dieser Regeln. Die Mitgliedstaaten stellen si
cher, dass die Fondsregelungen bei Fahrlässigkeit seitens des Begüns
tigten Sanktionen vorsehen. 

(8) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 70 % der Kosten der 
Versicherungsprämie oder des Finanzbeitrags zu einem Fonds auf Ge
genseitigkeit. 

Artikel 29 

Beihilfen zur Beseitigung von durch geschützte Tiere verursachten 
Schäden 

(1) Beihilfen zur Beseitigung von durch geschützte Tiere verursach
ten Schäden sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorlie
genden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgeleg
ten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Der Mitgliedstaat stellt einen unmittelbaren kausalen Zusammen
hang gemäß Absatz 5 zwischen dem eingetretenen Schaden und dem 
Verhalten der geschützten Tiere fest. 

(3) Die Beihilfen werden direkt an das betreffende Unternehmen oder 
an die Erzeugergruppierung oder -organisation gezahlt, in der dieses 
Mitglied ist. Wenn die Beihilfen an eine Erzeugergruppierung oder 
-organisation gezahlt werden, darf der Beihilfebetrag nicht den Betrag 
überschreiten, der dem einzelnen Unternehmen gezahlt werden könnte. 

(4) Die Beihilferegelung wird innerhalb von drei Jahren nach Eintritt 
des Schadensereignisses eingeführt und die Beihilfen werden innerhalb 
von vier Jahren ausgezahlt. 

▼B
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(5) Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten von unmittelbar durch 
das Schadensereignis verursachten Schäden, die von einer Behörde, 
einem von der Bewilligungsbehörde anerkannten unabhängigen Sach
verständigen oder einem Versicherungsunternehmen geschätzt wurden. 

Die beihilfefähigen Kosten können Folgendes umfassen: 

a) getötete Tiere oder vernichtete Pflanzen: Die beihilfefähigen Kosten 
basieren auf dem Marktwert der durch die geschützten Tiere getöte
ten Tiere oder vernichteten Pflanzen; 

b) indirekte Kosten: Tierarztkosten für die Behandlung verletzter Tiere 
und Arbeitskosten für die Suche nach vermissten Tieren, Einkom
mensverluste aufgrund niedrigerer Produktionserträge im Zusammen
hang mit Angriffen durch geschützte Tiere; 

c) Sachschäden an folgenden Vermögenswerten: landwirtschaftliche 
Ausrüstungen, Maschinen, landwirtschaftliche Gebäude und Lager
bestände; der Sachschaden ist auf der Grundlage der Reparaturkosten 
oder des wirtschaftlichen Wertes des betroffenen Vermögenswerts 
vor dem Schadensereignis zu berechnen; er darf nicht höher sein 
als die Reparaturkosten oder die durch das Schadensereignis ver
ursachte Minderung des Marktwerts, d. h. die Differenz zwischen 
dem Wert des Vermögenswerts unmittelbar vor dem Schadensereig
nis und seinem Wert unmittelbar danach. 

(6) Die Berechnung der Schäden erfolgt auf der Ebene des einzelnen 
Begünstigten. 

Der Betrag wird um etwaige Kosten gekürzt, die dem Begünstigten 
aufgrund des Schadensereignisses nicht entstanden sind und die andern
falls angefallen wären. 

(7) Um das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen abzuschwächen 
und einen Anreiz zur Risikominimierung zu schaffen, müssen die zu
ständigen Behörden des Mitgliedstaats einen Mindestbeitrag von den 
Begünstigten einfordern. Dieser Beitrag besteht in Vorbeugungsmaßnah
men (z. B. Sicherheitszäune, wenn möglich, oder Hütehunde), die in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem Risiko von Schäden durch 
geschützte Tiere in dem betreffenden Gebiet stehen, es sei denn, solche 
Maßnahmen sind nach vernünftigem Ermessen nicht möglich. Dieser 
Absatz gilt nicht für den ersten Angriff eines geschützten Tieres in 
einem bestimmten Gebiet. 

(8) Beihilfen im Rahmen dieses Artikels sind auf 100 % der beihilfe
fähigen Kosten begrenzt. 

(9) Die Beihilfen und sonstigen Zahlungen zur Beseitigung der Schä
den, einschließlich der Zahlungen, die im Rahmen anderer nationaler 
oder unionsweiter Maßnahmen oder Versicherungspolicen für die Schä
den geleistet werden, sind auf 100 % der beihilfefähigen Kosten 
begrenzt. 

Artikel 30 

Beihilfen für die Erhaltung genetischer Ressourcen in der 
Landwirtschaft 

(1) Beihilfen für die Erhaltung genetischer Ressourcen in der Land
wirtschaft im Zusammenhang mit Agrarumwelt- und Klimaverpflichtun
gen sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel 
und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Vorausset
zungen erfüllt sind. 

▼B
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(2) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

a) „In-situ-Erhaltung“ die Erhaltung von genetischem Material in Öko
systemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Bewahrung und 
Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Pflanzenarten und 
wildlebenden Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung und — im 
Fall domestizierter Tierarten oder gezüchteter Pflanzenarten — in 
der landwirtschaftlich genutzten Umgebung, in der sie ihre besonde
ren Eigenschaften entwickelt haben; 

b) „On-farm-Erhaltung“ die In-situ-Erhaltung und -Entwicklung in 
landwirtschaftlichen Betrieben; 

c) „Ex-situ-Erhaltung“ die Erhaltung von genetischem Material für die 
Landwirtschaft außerhalb des natürlichen Lebensraums; 

d) „Ex-situ-Sammlung“ eine Sammlung von genetischem Material für 
die Landwirtschaft, die außerhalb des natürlichen Lebensraums auf
bewahrt wird. 

(3) Verpflichtungen zur Züchtung lokaler Rassen, bei denen die Ge
fahr besteht, dass sie der landwirtschaftlichen Nutzung verloren gehen, 
oder zur Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen, die von genetischer 
Erosion bedroht sind, müssen eine der folgenden Maßnahmen umfassen: 

a) Zucht von Nutztieren gefährdeter lokaler Rassen; 

b) Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen, die von Natur aus an die 
lokalen und regionalen Bedingungen angepasst und von genetischer 
Erosion bedroht sind. 

(4) Lokale Rassen gelten als gefährdete Rassen, wenn die Bedingun
gen gemäß Artikel 2 Nummer 24 der Verordnung (EU) 2016/1012 
erfüllt sind und wenn diese Bedingungen auch in den der Kommission 
gemäß Artikel 9 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung zu übermitteln
den Informationen beschrieben und enthalten sind: 

(5) Die folgenden Arten von landwirtschaftlichen Nutztieren kommen 
für eine Beihilfe in Betracht: Rinder; Schafe; Ziegen; Equiden; 
Schweine; Vögel; Kaninchen und Bienen. 

(6) Pflanzengenetische Ressourcen gelten als von genetischer Erosion 
bedroht, sofern in der gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b zu ver
öffentlichenden Information ausreichende Nachweise der genetischen 
Erosion auf der Grundlage wissenschaftlicher Ergebnisse oder Indikato
ren für den Rückgang der Landsorten oder lokalen alten Sorten, der 
Vielfalt der Population und gegebenenfalls auch für Änderungen der 
vorherrschenden landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverfahren auf lo
kaler Ebene beschrieben und enthalten sind. 

(7) Die Beihilfen dienen zur Deckung der Kosten für folgende Maß
nahmen: 

a) gezielte Aktionen: Aktionen zur Förderung der In-situ- und Ex-situ- 
Erhaltung, Charakterisierung, Sammlung und Nutzung genetischer 
Ressourcen in der Landwirtschaft, einschließlich der Erstellung von 
Online-Verzeichnissen der zurzeit in situ erhaltenen genetischen Res
sourcen und von Online-Verzeichnissen der Ex-situ-Sammlungen 
und -Datenbanken; 

b) konzertierte Aktionen: Aktionen zur Förderung des Austauschs von 
Informationen über die Erhaltung, Charakterisierung, Sammlung und 
Nutzung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft der Union 
zwischen den zuständigen Einrichtungen in den Mitgliedstaaten; 

▼B
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c) flankierende Maßnahmen: Informations-, Verbreitungs- und Bera
tungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Nichtregierungsorganisa
tionen und sonstigen Interessenträgern, Schulungen und die Erstel
lung von technischen Berichten. 

(8) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

Artikel 31 

Beihilfen für Tierwohlverpflichtungen 

(1) Beihilfen für Tierwohlverpflichtungen sind im Sinne von Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV frei
gestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vor
liegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfe wird Unternehmen gewährt, die sich freiwillig ver
pflichten, Maßnahmen durchzuführen, die aus einer oder mehreren Tier
wohlverpflichtungen gemäß Absatz 7 bestehen. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewähren Beihilfen nur für Verpflichtungen, 
die über die einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen gemäß 
Titel III Kapitel I Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 2021/2115 und 
andere einschlägige verbindliche Anforderungen des nationalen Rechts 
und des Unionsrechts hinausgehen. 

(4) Beihilfen nach diesem Artikel werden nur für Verpflichtungen 
gewährt, die sich von den Verpflichtungen unterscheiden, für die Zah
lungen gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) 2021/2115 gewährt 
werden. 

(5) Alle in den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels genannten ver
pflichtenden Standards und Anforderungen werden in der nationalen 
Rechtsgrundlage angegeben und beschrieben. 

(6) Sind im nationalen Recht neue Anforderungen vorgeschrieben, 
die über die entsprechenden im Unionsrecht festgelegten Mindestanfor
derungen hinausgehen, so kann für Verpflichtungen, die zur Erfüllung 
dieser Anforderungen beitragen, für einen Zeitraum von höchstens 
24 Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie für den Betrieb verbindlich 
werden, Unterstützung gewährt werden. 

(7) Für eine Beihilfe in Betracht kommende Tierwohlverpflichtungen 
müssen verbesserte Standards der Produktionsmethoden in einem der 
folgenden Bereiche bieten: 

a) auf die natürlichen Bedürfnisse der Tiere abgestimmte Wasser- und 
Futterversorgung und Pflege; 

b) Haltungsbedingungen, die den Komfort der Tiere und ihre Bewe
gungsfreiheit verbessern, wie ein größeres Platzangebot, geeignete 
Bodenbeläge, natürliches Licht, Überwachung des Mikroklimas so
wie Haltungsbedingungen wie freies Abferkeln oder Gruppenunter
bringung, je nach den natürlichen Bedürfnissen der Tiere; 

c) Bedingungen, die die Ausprägung natürlichen Verhaltens ermögli
chen, wie etwa die Ausgestaltung der Haltungsumgebung oder das 
späte Absetzen; 

d) Auslauf und Weidehaltung; 

▼B
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e) Verfahren, die die Robustheit und die Lebenserwartung der Tiere 
erhöhen, einschließlich langsamer wachsender Rassen; 

f) Verfahren zur Vermeidung von Verstümmelung oder Kastration von 
Tieren. In besonderen Fällen, in denen eine Verstümmelung oder 
Kastration von Tieren für notwendig erachtet wird, müssen Anästhe
sie, Analgetika und entzündungshemmende Arzneimittel oder Immu
nokastration eingesetzt werden; 

g) Hygienemaßnahmen zur Verhütung nicht übertragbarer Krankheiten, 
die keine medizinischen Stoffe wie Impfstoffe, Insektizide oder Anti
parasitika erfordern. 

(8) Die Tierwohlverpflichtungen werden für einen Zeitraum von ei
nem bis zu sieben Jahren eingegangen. Ist es zur Erreichung oder Er
haltung bestimmter Aspekte des Tierwohls erforderlich, so können die 
Mitgliedstaaten für bestimmte Verpflichtungsarten einen längeren Zeit
raum festlegen, unter anderem indem sie nach Ablauf des Anfangszeit
raums Verlängerungen um jeweils ein Jahr vorsehen. 

(9) Ein Verpflichtungsvertrag kann auch automatisch verlängert wer
den, sofern die betreffenden Einzelheiten im Vertrag beschrieben sind. 
Die Mitgliedstaaten führen die Mechanismen zur Verlängerung der Tier
wohlverpflichtungen in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvor
schriften ein. Diese Mechanismen werden in der nationalen Rechts
grundlage beschrieben. Die Verlängerung ist stets an die Einhaltung 
der Bedingungen gemäß diesem Artikel gebunden. 

(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen, die 
Vorhaben im Rahmen dieses Artikels durchführen, Zugang zu den ein
schlägigen Kenntnissen und Informationen haben, die für die Durch
führung solcher Vorhaben erforderlich sind, und dass diejenigen, die 
dies benötigen, angemessene Schulungen und Zugang zu Fachwissen 
erhalten, um die Landwirte, die sich zur Änderung ihrer Produktions
systeme verpflichten, zu unterstützen. 

(11) Für gemäß diesem Artikel eingegangene Verpflichtungen sieht 
der Mitgliedstaat eine Revisionsklausel vor, um ihre Anpassung im 
Falle von Änderungen der in den Absätzen 3 und 7 genannten einschlä
gigen obligatorischen Grundanforderungen und Standards 
sicherzustellen. 

(12) Die Zahlungen werden jährlich zur Entschädigung für die Ge
samtheit oder einen Teil der zusätzlichen Kosten und Einkommensver
luste infolge der Tierwohlverpflichtungen gewährt. 

(13) Die Beihilfe ist auf 100 % der in Absatz 12 genannten Kosten 
begrenzt und darf 500 EUR je Großvieheinheit nicht überschreiten. 

Artikel 32 

Beihilfen für die Zusammenarbeit im Agrarsektor 

(1) Beihilfen für die Zusammenarbeit im Agrarsektor sind im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Beihilfen dürfen nur zur Förderung der Zusammenarbeit gewährt 
werden, die zur Verwirklichung eines oder mehrerer der Ziele gemäß 
Artikel 6 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2021/2115 beiträgt. 

▼B
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(3) An den Formen der Zusammenarbeit im Sinne dieses Artikels 
müssen mindestens zwei Akteure beteiligt sein, die nicht unbedingt 
im Agrarsektor tätig sein müssen; jedoch muss die Zusammenarbeit 
hauptsächlich dem Agrarsektor zugutekommen. 

(4) Beihilfefähig sind folgende Formen der Zusammenarbeit: 

a) Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmen im Agrarsek
tors, der Lebensmittelkette und anderen im Agrarsektor tätigen Ak
teuren, einschließlich Erzeugergruppierungen, Genossenschaften und 
Branchenverbänden, die zur Verwirklichung der Ziele und Prioritäten 
der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums beitragen; 

b) die Schaffung von Clustern und Netzwerken; 

c) die Hofnachfolge, insbesondere der Generationswechsel auf Betriebs
ebene (die Beihilfen dürfen nur Landwirten gewährt werden, die das 
von dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß den nationalen Rechts
vorschriften festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder bis 
zum Ende des Vorhabens erreicht haben werden). 

(5) Für eine Zusammenarbeit, an der ausschließlich Forschungsein
richtungen beteiligt sind, werden keine Beihilfen gewährt. 

(6) Die Beihilfen können für folgende Formen der Zusammenarbeit 
gewährt werden: 

a) Pilotprojekte; 

b) die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Tech
nologien im Agrarsektor und im Lebensmittelsektor, soweit es sich 
um landwirtschaftliche Erzeugnisse handelt; 

c) Zusammenarbeit zwischen kleinen Wirtschaftsteilnehmern im Agrar
sektor bei der Organisation von gemeinsamen Arbeitsabläufen sowie 
der gemeinsamen Nutzung von Anlagen und Ressourcen; 

d) horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Akteuren der 
Versorgungskette zur Schaffung und Entwicklung kurzer Versor
gungsketten und lokaler Märkte; 

e) Absatzförderungsmaßnahmen in einem lokalen Rahmen zur Entwick
lung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte; 

f) gemeinsames Handeln im Hinblick auf die Eindämmung des Klima
wandels oder die Anpassung an dessen Auswirkungen; 

g) gemeinsame Konzepte für Umweltprojekte und die gegenwärtig an
gewendeten ökologischen Verfahren wie unter anderem eine effi
ziente Wasserbewirtschaftung, die Nutzung erneuerbarer Energie
quellen ( 28 ) und die Erhaltung der Agrarlandschaft; 

h) horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Beteiligten der 
Versorgungskette zur nachhaltigen Bereitstellung von Biomasse zur 
Verwendung für die Lebensmittelerzeugung, wenn das Ergebnis ein 
landwirtschaftliches Erzeugnis ist, und zur Gewinnung von Energie 
für den Eigenverbrauch; 

i) Durchführung von anderen als den in Artikel 32 der Verord
nung (EU) 2021/1060 definierten lokalen Entwicklungsstrategien, 
insbesondere durch andere als die in Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b 
der genannten Verordnung definierten Gruppen aus öffentlichen und 
privaten Partnern. 

▼B 

( 28 ) Dies gilt für die Zusammenarbeit bei der Erzeugung von Energie aus erneu
erbaren Energieträgern oder der Erzeugung von Biokraftstoffen in landwirt
schaftlichen Betrieben, sofern die Bedingungen gemäß Artikel 14 erfüllt 
sind.
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(7) Beihilfen werden nur für neue Formen der Zusammenarbeit ge
währt; dazu zählen auch bestehende Formen der Zusammenarbeit, in 
deren Rahmen eine neue Tätigkeit aufgenommen wird. 

(8) Beihilfen für die Einrichtung und Entwicklung kurzer Versor
gungsketten gemäß Absatz 6 Buchstaben d und e und dürfen nur für 
Versorgungsketten mit höchstens einem zwischengeschalteten Akteur 
zwischen Landwirt und Verbraucher gewährt werden. 

(9) Beihilfen nach diesem Artikel müssen mit den Artikeln 206 bis 
210a der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 im Einklang stehen. 

(10) Vorhaben, bei denen es sich um Investitionen handelt, müssen 
den Vorschriften und Anforderungen entsprechen, die in dem anwend
baren Artikel über Investitionsbeihilfen der vorliegenden Verordnung 
sowie in Artikel 4 über Anmeldeschwellen festgelegt sind. 

(11) Folgende Kosten sind beihilfefähig, soweit sie landwirtschaftli
che Tätigkeiten betreffen: 

a) die Kosten für vorbereitende Unterstützung, Kapazitätsaufbau, Schu
lung und Vernetzung im Hinblick auf die Vorbereitung und Umset
zung eines Kooperationsprojekts; 

b) die Kosten für Studien über das betreffende Gebiet, für Durchführ
barkeitsstudien und für die Erstellung eines Geschäftsplans oder die 
Erarbeitung einer anderen als der in Artikel 32 der Verordnung (EU) 
2021/1060 genannten lokalen Entwicklungsstrategie; 

c) laufende Kosten der Zusammenarbeit; 

d) die Kosten der durchzuführenden Vorhaben, einschließlich der Kos
ten im Zusammenhang mit der Animierung; 

e) die Kosten für Absatzförderungsmaßnahmen. 

(12) Die Beihilfen sind auf einen Zeitraum von höchstens sieben 
Jahren begrenzt. 

(13) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

(14) Handelt es sich bei Vorhaben gemäß Absatz 11 Buchstabe d um 
Investitionen, sind die Beihilfen auf die Beihilfehöchstintensität von 
Investitionsbeihilfen gemäß dem einschlägigen Artikel über Investitions
beihilfen begrenzt. 

A b s c h n i t t 2 

B e i h i l f e n f ü r d e n U m w e l t s c h u t z i n d e r 
L a n d w i r t s c h a f t 

Artikel 33 

Beihilfen zum Ausgleich von Nachteilen im Zusammenhang mit 
Natura-2000-Gebieten 

(1) Beihilfen zum Ausgleich von Nachteilen im Zusammenhang mit 
Natura-2000-Gebieten sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buch
stabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde
pflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im 
vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

▼B
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(2) Die Beihilfen werden jährlich je Hektar landwirtschaftlicher Flä
che zum Ausgleich von Mehrkosten und Einkommensverlusten gewährt, 
die den Begünstigten aufgrund von Nachteilen auf den landwirtschaft
lichen Flächen entstehen, die unmittelbar von der Umsetzung der Richt
linien 92/43/EWG und 2009/147/EG betroffen sind. 

(3) Die Beihilfe wird nur für Nachteile gewährt, die sich aus Anfor
derungen ergeben, die über die einschlägigen Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ-Standards) ge
mäß Titel III Kapitel I Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 2021/2115 
sowie über die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verord
nung (EU) 2021/2115 festgelegten Bedingungen für die Erhaltung der 
landwirtschaftlichen Fläche hinausgehen. 

(4) Die Beihilfen werden nur für folgende landwirtschaftliche Flä
chen gezahlt: 

a) als Natura-2000-Gebiete ausgewiesene landwirtschaftliche Flächen; 

b) andere für die Zwecke des Naturschutzes abgegrenzte Gebiete mit 
umweltspezifischen Einschränkungen für die landwirtschaftliche Nut
zung, die zur Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG 
beitragen; diese Gebiete machen nicht mehr als 5 % der ausgewie
senen Natura-2000-Gebiete aus, die in den territorialen Anwendungs
bereich des betreffenden GAP-Strategieplans fallen; 

(5) Die Beihilfeintensität ist auf 100 % der Kosten gemäß Absatz 2 
begrenzt und darf 500 EUR je Hektar und Jahr im Anfangszeitraum, der 
maximal fünf Jahre beträgt, und in der Folge 200 EUR je Hektar und 
Jahr nicht überschreiten. 

Artikel 34 

Beihilfen für Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen 

(1) Beihilfen für Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen sind im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnen
markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in 
Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfe kann allen Unternehmen und Unternehmensgruppen 
gewährt werden, die sich freiwillig verpflichten, Maßnahmen durch
zuführen, die aus einer oder mehreren der in Absatz 1 genannten Ver
pflichtungen bestehen, um die notwendigen Änderungen der landwirt
schaftlichen Bewirtschaftungsverfahren, die einen positiven Beitrag zu 
Umwelt und Klima leisten, zu erhalten und zu fördern. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewähren Beihilfen nur für Verpflichtungen, 
die über Folgendes hinausgehen: 

a) die einschlägigen Grundanforderungen an die Betriebsführung und 
die GLÖZ-Standards gemäß Titel III Kapitel I Abschnitt 2 der Ver
ordnung (EU) 2021/2115; 

b) die einschlägigen Grundanforderungen für den Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln sowie sonstige einschlägige verpflichtende 
Anforderungen gemäß nationalem und Unionsrecht; 

▼B
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c) die Bedingungen für die Erhaltung der landwirtschaftlichen Fläche 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2021/2115. 

(4) Alle in Absatz 3 genannten verpflichtenden Standards und An
forderungen werden in der nationalen Rechtsgrundlage angegeben und 
beschrieben. 

(5) Sind für Verpflichtungen gemäß Absatz 3 Buchstabe b im na
tionalen Recht neue Anforderungen vorgeschrieben, die über die ent
sprechenden im Unionsrecht festgelegten Mindestanforderungen hinaus
gehen, so können für Verpflichtungen, die zur Erfüllung dieser Anfor
derungen beitragen, für einen Zeitraum von höchstens 24 Monaten ab 
dem Zeitpunkt, zu dem sie für den Betrieb verbindlich werden, Bei
hilfen gewährt werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen, die im 
Rahmen dieses Artikels Beihilfen erhalten, Zugang zu den einschlägigen 
Kenntnissen und Informationen haben, die für die Durchführung solcher 
Vorhaben erforderlich sind, und dass diejenigen, die dies benötigen, 
angemessene Schulungen und Zugang zu Fachwissen erhalten, um die 
Landwirte, die sich zur Änderung ihrer Produktionssysteme verpflichten, 
zu unterstützen. 

(7) Die Verpflichtungen im Rahmen dieses Artikels werden für einen 
Zeitraum von fünf bis sieben Jahren eingegangen. Ist es jedoch zur 
Verwirklichung und Erhaltung der angestrebten Umweltvorteile erfor
derlich, so können die Mitgliedstaaten für bestimmte Verpflichtungs
arten einen längeren Zeitraum festlegen, unter anderem indem sie 
nach Ablauf des Anfangszeitraums Verlängerungen um jeweils ein 
Jahr vorsehen. Für Verpflichtungen zur Erhaltung, nachhaltigen Nut
zung und Entwicklung genetischer Ressourcen, für neue Verpflichtun
gen, die unmittelbar auf die im Anfangszeitraum eingegangene Ver
pflichtung folgen, oder in anderen hinreichend begründeten Fällen kön
nen die Mitgliedstaaten einen kürzeren Zeitraum von mindestens einem 
Jahr festlegen. 

▼M1 __________ 

▼B 
(9) Die Verpflichtungen zur Extensivierung der Tierhaltung müssen 
mindestens folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Die gesamte Weidefläche des Betriebs muss so bewirtschaftet und 
gepflegt werden, dass eine Über- und Unterweidung vermieden wird; 

b) es muss eine Besatzdichte festgesetzt werden, wobei sämtliches Wei
devieh, das auf dem landwirtschaftlichen Betrieb gehalten wird, 
oder — im Fall einer Verpflichtung zur Verringerung der Nährstoff
auswaschung — der gesamte auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
gehaltene Viehbestand, der für die jeweilige Verpflichtung von Be
deutung ist, zu berücksichtigen ist. 

(10) Die Beihilfen können gemeinsame Regelungen und ergebnis
basierte Zahlungsregelungen, wie Regelungen für eine klimaeffiziente 
Landwirtschaft, umfassen, um Landwirten einen Anreiz dafür zu geben, 
in größerem Maßstab oder messbar für eine deutliche Verbesserung der 
Umweltqualität zu sorgen. Ergebnisorientierte Regelungen für eine kli
maeffiziente Landwirtschaft stellen sicher, dass Qualitätskriterien in Be
zug auf Quantifizierung, Zusätzlichkeit, Langzeitlagerung und Nachhal
tigkeit eingehalten werden, wobei auch die Mitteilung über nachhaltige 
Kohlenstoffkreisläufe ( 29 ) in Bezug auf die Zertifizierung des CO 2 -Ab
baus zu berücksichtigen ist. 

▼B 

( 29 ) Mitteilung der Kommission vom 15. Dezember 2021 Nachhaltige Kohlen
stoffkreisläufe (COM(2021) 800 final).
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(11) Für gemäß diesem Artikel eingegangene Verpflichtungen sieht 
der Mitgliedstaat eine Revisionsklausel vor, um ihre Anpassung im 
Falle von Änderungen der in den Absätzen 3, 4 und 9 genannten ein
schlägigen obligatorischen Grundanforderungen, Standards und Bedin
gungen sicherzustellen. 

(12) Die Zahlungen werden jährlich zur Entschädigung für die Ge
samtheit oder einen Teil der zusätzlichen Kosten und Einkommensver
luste infolge der Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen gewährt. 

(13) Für Verpflichtungen, die in den Anwendungsbereich von Arti
kel 35 fallen, werden keine Beihilfen nach diesem Artikel gewährt. 

(14) Die Beihilfen werden je Hektar gezahlt. 

(15) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt 
und darf 600 EUR je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen, 900 EUR 
je Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkulturen und 450 EUR je 
Hektar und Jahr für sonstige Flächennutzung nicht überschreiten. 

Artikel 35 

Beihilfen für ökologischen/biologischen Landbau 

(1) Beihilfen für ökologischen/biologischen Landbau sind im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen können allen Unternehmen oder Unternehmens
gruppen gewährt werden, die sich freiwillig verpflichten, ökologische/ 
biologische Bewirtschaftungsverfahren und -methoden gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/848 einzuführen oder beizubehalten. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewähren Beihilfen nur für Verpflichtungen, 
die über Folgendes hinausgehen: 

a) die einschlägigen Grundanforderungen an die Betriebsführung und 
die GLÖZ-Standards gemäß Titel III Kapitel I Abschnitt 2 der Ver
ordnung (EU) 2021/2115; 

b) die einschlägigen Grundanforderungen für den Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln und für das Tierwohl sowie sonstige ver
pflichtende Anforderungen gemäß nationalem und Unionsrecht; 

c) die Bedingungen für die Erhaltung der landwirtschaftlichen Fläche 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/2115. 

(4) Alle solchen verpflichtenden Standards und Anforderungen wer
den in der nationalen Rechtsgrundlage angegeben und beschrieben. 

(5) Sind für Verpflichtungen gemäß Absatz 3 Buchstabe b im na
tionalen Recht neue Anforderungen vorgeschrieben, die über die ent
sprechenden im Unionsrecht festgelegten Mindestanforderungen hinaus
gehen, so können für Verpflichtungen, die zur Erfüllung dieser Anfor
derungen beitragen, für einen Zeitraum von höchstens 24 Monaten ab 
dem Zeitpunkt, zu dem sie für den Betrieb verbindlich werden, Bei
hilfen gewährt werden. 

▼B
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(6) Die in Absatz 3 genannten Verpflichtungen müssen zunächst über 
einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren erfüllt werden. Um be
stimmte angestrebte Umweltvorteile zu erreichen oder zu erhalten, kön
nen die Mitgliedstaaten einen längeren Zeitraum festlegen, unter ande
rem indem sie nach Ablauf des Anfangszeitraums Verlängerungen um 
jeweils ein Jahr vorsehen. Werden Beihilfen für die Umstellung auf 
ökologischen/biologischen Landbau gewährt, können die Mitgliedstaa
ten einen kürzeren Anfangszeitraum von mindestens einem Jahr fest
legen. Bei neuen Verpflichtungen zur Erhaltung, die sich unmittelbar an 
die Verpflichtung des Anfangszeitraums anschließen, können die Mit
gliedstaaten einen kürzeren Zeitraum von mindestens einem Jahr 
festlegen. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen, die 
Vorhaben im Rahmen dieses Artikels durchführen, Zugang zu den ein
schlägigen Kenntnissen und Informationen haben, die für die Durch
führung solcher Vorhaben erforderlich sind, und dass diejenigen, die 
dies benötigen, angemessene Schulungen und Zugang zu Fachwissen 
erhalten, um die Landwirte, die sich zur Änderung ihrer Produktions
systeme verpflichten, zu unterstützen. 

(8) Für gemäß diesem Artikel eingegangene Verpflichtungen sieht 
der Mitgliedstaat eine Revisionsklausel vor, um ihre Anpassung im 
Falle von Änderungen der in Absatz 3 genannten einschlägigen obliga
torischen Grundanforderungen, Standards und Bedingungen 
sicherzustellen. 

(9) Die Zahlungen werden jährlich zur Entschädigung für die Ge
samtheit oder einen Teil der zusätzlichen Kosten und Einkommensver
luste infolge der Verpflichtungen gewährt. Beihilfen nach diesem Ar
tikel werden nicht für Verpflichtungen gemäß Artikel 34 oder für Kos
ten gemäß Artikel 20 gewährt. 

(10) Beihilfen für Investitionen in die Primärproduktion sowie in die 
Verarbeitung und Vermarktung ökologischer/biologischer Erzeugnisse 
unterliegen den Bestimmungen der Artikel 14 und 17. 

(11) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt 
und darf 600 EUR je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen, 900 EUR 
je Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkulturen und 450 EUR je 
Hektar und Jahr für sonstige Flächennutzung nicht überschreiten. 

A b s c h n i t t 3 

B e i h i l f e n f ü r I n v e s t i t i o n e n z u r E r h a l t u n g d e s 
K u l t u r - u n d N a t u r e r b e s 

Artikel 36 

Beihilfen für Investitionen zur Erhaltung des Kultur- und 
Naturerbes in landwirtschaftlichen Betrieben oder in Wäldern 

(1) Beihilfen für Investitionen zur Erhaltung des Kultur- und Natu
rerbes in landwirtschaftlichen Betrieben oder in Wäldern sind im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Beihilfen können für Investitionen zur Erhaltung des Kultur- und 
Naturerbes in landwirtschaftlichen Betrieben oder in Wäldern gewährt 
werden. 

▼B
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(3) Die Beihilfen werden für die Erhaltung des Kultur- und Naturer
bes in Form von Naturlandschaften und Gebäuden gewährt, das von den 
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats offiziell als 
Kultur- oder Naturerbe anerkannt ist. 

(4) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten für die Erhaltung von Kultur- und Naturerbe: 

a) Investitionen in materielle Vermögenswerte; 

b) bauliche Eigenleistungen. 

(5) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

(6) Die Beihilfen für bauliche Eigenleistungen sind auf 10 000 EUR 
pro Jahr begrenzt. 

A b s c h n i t t 4 

B e i h i l f e n z u r B e s e i t i g u n g v o n d u r c h 
N a t u r k a t a s t r o p h e n i m A g r a r s e k t o r 

v e r u r s a c h t e n S c h ä d e n 

Artikel 37 

Beihilfen zur Beseitigung von durch Naturkatastrophen im 
Agrarsektor verursachten Schäden 

(1) Beihilferegelungen zur Beseitigung von durch Naturkatastrophen 
verursachten Schäden sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 2 Buch
stabe b AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde
pflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im 
vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen unterliegen folgenden Voraussetzungen: 

a) sie werden nur gezahlt, wenn die zuständige Behörde des betreffen
den Mitgliedstaats das eingetretene Ereignis förmlich als Naturkata
strophe anerkannt hat; 

b) ein unmittelbarer kausaler Zusammenhang zwischen der Naturkata
strophe und den Schäden besteht, die dem Unternehmen entstanden 
sind. 

(3) Die Beihilfen werden direkt an das betreffende Unternehmen oder 
an die Erzeugergruppierung oder -organisation gezahlt, in der dieses 
Mitglied ist. 

Wenn die Beihilfen an eine Erzeugergruppierung oder -organisation 
gezahlt werden, darf der Beihilfebetrag nicht den Betrag überschreiten, 
der dem einzelnen Unternehmen gezahlt werden könnte. 

(4) Beihilferegelungen, die sich auf eine Naturkatastrophe beziehen, 
werden innerhalb von drei Jahren nach Eintritt der Naturkatastrophe 
eingeführt und die Beihilfen innerhalb von vier Jahren ausgezahlt. 

(5) Als beihilfefähige Kosten gelten die unmittelbar durch die Natur
katastrophe verursachten Schäden, die von einer Behörde, einem von 
der Bewilligungsbehörde anerkannten unabhängigen Sachverständigen 
oder einem Versicherungsunternehmen geschätzt wurden. 

(6) Die Verluste, die durch die Naturkatastrophe entstanden sind, 
werden auf der Ebene des einzelnen Begünstigten berechnet. 

▼B
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(7) Die Beihilfen können für Folgendes gezahlt werden: 

a) Einkommensverluste aufgrund der vollständigen oder teilweisen Ver
nichtung der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Betriebsmittel 
gemäß Absatz 8; 

b) Sachschäden gemäß Absatz 9. 

(8) Zur Berechnung der Einkommensverluste wird Folgendes von
einander abgezogen: 

a) das Ergebnis der Multiplikation der Menge der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse, die in dem Jahr, in dem die Naturkatastrophe einge
treten ist, oder in jedem der darauf folgenden Jahre, die von der 
vollständigen oder teilweisen Vernichtung der Betriebsmittel betrof
fen sind, produziert wurden, mit dem in dem betreffenden Jahr er
zielten durchschnittlichen Verkaufspreis 

von 

b) dem Ergebnis der Multiplikation der jährlichen Durchschnittsmenge 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die in dem der Naturkatastrophe 
vorangegangenen Dreijahreszeitraum — oder im Dreijahresdurch
schnitt des der Naturkatastrophe vorangegangenen Fünfjahreszeit
raums unter Ausschluss des höchsten und des niedrigsten Werts — 
produziert wurden, mit dem erzielten durchschnittlichen Verkaufs
preis. 

Wurde ein KMU weniger als drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Natur
katastrophe gegründet, so ist die Bezugnahme auf den Dreijahreszeit
raum in Absatz 8 Buchstabe b so zu verstehen, dass sie sich auf die 
Menge bezieht, die von einem durchschnittlichen Unternehmen dersel
ben Größe wie der Antragsteller erzeugt und verkauft wurde, d. h. 
einem Kleinstunternehmen oder einem kleinen oder mittleren Unterneh
men in dem von einer Naturkatastrophe betroffenen nationalen oder 
regionalen Sektor. 

Die Einkommensverluste können entweder auf der Grundlage der jähr
lichen landwirtschaftlichen Erzeugung oder anhand der Kulturen oder 
des Viehbestands berechnet werden. 

Dieser Betrag kann um andere Kosten erhöht werden, die dem Begüns
tigten im unmittelbaren Zusammenhang mit der Naturkatastrophe ent
standen sind. 

Der Betrag wird um die Kosten verringert, die aufgrund der Naturkata
strophe nicht entstanden sind. 

Zur Berechnung der jährlichen landwirtschaftlichen Erzeugung des Be
günstigten können Indizes herangezogen werden, sofern sich mit der 
verwendeten Berechnungsmethode der tatsächliche Verlust des Begüns
tigten in dem betreffenden Jahr bestimmen lässt. 

(9) Der Sachschaden an Vermögenswerten wie landwirtschaftlichen 
Gebäuden, Ausrüstungsgegenständen, Maschinen, Lagerbeständen und 
Betriebsmitteln, die durch die Naturkatastrophe verursacht wurden, 
wird auf der Grundlage der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen 
Wertes des betroffenen Vermögenswerts unmittelbar vor der Naturkata
strophe berechnet. 

Er darf nicht höher sein als die Reparaturkosten oder die durch die 
Katastrophe verursachte Minderung des Marktwerts, d. h. die Differenz 
zwischen dem Wert des Vermögenswerts unmittelbar vor der Natur
katastrophe und seinem Wert unmittelbar danach. 

(10) Die Beihilfen und die sonstigen Ausgleichszahlungen für Ver
luste, einschließlich Zahlungen aus Versicherungen, sind auf 100 % der 
beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

▼B
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A b s c h n i t t 5 

B e i h i l f e n f ü r F o r s c h u n g , E n t w i c k l u n g u n d 
I n n o v a t i o n 

Artikel 38 

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen im Agrar- und Forstsektor 

(1) Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Agrar- 
und Forstsektor und in Teilsektoren sind im Sinne von Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, 
sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Das geförderte Projekt muss für alle in dem betreffenden Sektor 
oder Teilsektor gemäß Absatz 1 tätigen Unternehmen von allgemeinem 
Interesse sein. 

(3) Vor Beginn des geförderten Projekts werden auf einer öffentlich 
zugänglichen Website auf nationaler oder regionaler Ebene folgende 
Informationen veröffentlicht: 

a) die Tatsache, dass das geförderte Projekt durchgeführt wird; 

b) die Ziele des geförderten Projekts; 

c) den voraussichtlichen Termin der Veröffentlichung der von dem ge
förderten Projekt erwarteten Ergebnisse; 

d) einen Hinweis, wo die erwarteten Ergebnisse des geförderten Pro
jekts im Internet veröffentlicht werden; 

e) einen Hinweis darauf, dass die Ergebnisse des geförderten Projekts 
allen in dem betreffenden Sektor oder Teilsektor tätigen Unterneh
men unentgeltlich zur Verfügung stehen. 

(4) Die Ergebnisse des geförderten Projekts werden ab dem Tag, an 
dem das Projekt endet, oder ab dem Tag, an dem Mitglieder einer 
Einrichtung über diese Ergebnisse informiert werden, auf einer öffent
lich zugänglichen Website zur Verfügung gestellt, wobei der frühere der 
beiden Zeitpunkte maßgeblich ist. Die Ergebnisse bleiben mindesten 
fünf Jahre nach Abschluss des geförderten Projekts im Internet verfüg
bar. 

(5) Die Beihilfen werden der Einrichtung für Forschung und/oder 
Wissensverbreitung direkt gewährt. 

(6) Sie umfassen keine Zahlungen, die im Agrar- oder Forstsektor 
tätigen Unternehmen auf der Grundlage der Preise für die betreffenden 
landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Erzeugnisse gewährt 
werden. 

(7) Beihilfefähige Kosten sind: 

a) Personalkosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, so
weit diese für das Projekt eingesetzt werden; 

▼B
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b) Kosten für Instrumente und Ausrüstungsgegenstände, soweit und 
solange sie für das Projekt genutzt werden; wenn diese Instrumente 
und Ausrüstungsgegenstände nicht während ihrer gesamten Lebens
dauer für das Projekt verwendet werden, gilt nur die nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertmin
derung während der Dauer des Projekts als beihilfefähig; 

c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das 
Projekt genutzt werden und unter den folgenden Bedingungen: 

i) bei Gebäuden gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemä
ßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer 
des Projekts als beihilfefähig; 

ii) bei Grundstücken sind die Kosten des wirtschaftlichen Übergangs 
oder die tatsächlich entstandenen Kapitalkosten beihilfefähig; 

d) Kosten für Auftragsforschung, Fachwissen und Patente, die von ex
ternen Quellen unter Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes er
worben oder lizenziert wurden, sowie Kosten für Beratung und 
gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das Projekt 
verwendet werden; 

e) zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter ande
rem für Material, Bedarfsmittel und dergleichen), die unmittelbar 
durch das Projekt entstehen. 

(8) Übt eine Einrichtung für Forschung und/oder Wissensverbreitung 
auch wirtschaftliche Tätigkeiten aus, führt sie für die Finanzierung, 
Kosten und Erlöse dieser Tätigkeiten getrennt Buch. 

(9) Unternehmen, die beispielsweise als Aktionäre oder Gesellschaf
ter Einfluss auf eine Einrichtung für Forschung und/oder Wissensver
breitung ausüben können, dürfen keinen bevorzugten Zugang zu ihren 
Forschungskapazitäten oder den von ihr erzielten Forschungsergebnissen 
genießen. 

(10) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähi
gen Kosten. 

Artikel 39 

Beihilfen für Kosten, die Unternehmen entstehen, die an Projekten 
operationeller EIP-Gruppen teilnehmen 

(1) Beihilfen für Kosten, die Unternehmen entstehen, die an Projek
ten operationeller EIP-Gruppen gemäß Artikel 127 der Verordnung (EU) 
2021/2115 teilnehmen, sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buch
stabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde
pflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die Voraus
setzungen des vorliegenden Artikels und des Kapitels I der vorliegenden 
Verordnung erfüllt sind. 

(2) Bei Projekten operationeller EIP-Gruppen sind folgende Kosten 
beihilfefähig: 

a) Kosten für vorbereitende Unterstützung, Kapazitätsaufbau, Schulung 
und Vernetzung im Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung 
eines Projekts operationeller EIP-Gruppen; 

b) Umsetzung genehmigter Vorhaben; 

c) Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen der 
Gruppe; 

▼B
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d) die mit der Verwaltung der Durchführung des Projekts operationeller 
EIP-Gruppen verbundenen laufenden Kosten; 

e) Animierung der EIP-Gemeinschaft, damit der Austausch zwischen 
den Beteiligten im Hinblick auf die Bereitstellung von Informationen 
und die Förderung der Projekte erleichtert wird und damit potenzielle 
Begünstigte im Hinblick auf die Entwicklung von Projekten und die 
Stellung von Anträgen unterstützt werden. 

(3) Die Beihilfeintensität darf die in der Verordnung (EU) 2021/2115 
für die jeweilige Art von Vorhaben festgelegten Förderhöchstsätze nicht 
überschreiten. 

Artikel 40 

Begrenzte Beihilfebeträge für Unternehmen, die von Projekten 
operationeller EIP-Gruppen profitieren 

(1) Beihilfen für Unternehmen, die an Projekten operationeller 
EIP-Gruppen nach Artikel 39 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
teilnehmen oder davon profitieren, sind im Sinne von Artikel 107 Ab
satz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die 
Voraussetzungen des vorliegenden Artikels und des Kapitels I der vor
liegenden Verordnung erfüllt sind. 

(2) Der Gesamtbetrag der je Projekt operationeller EIP-Gruppen ge
währten Beihilfe darf 500 000 EUR nicht überschreiten. 

A b s c h n i t t 6 

B e i h i l f e n f ü r d e n F o r s t s e k t o r 

Artikel 41 

Beihilfen für die Aufforstung und die Anlage von Wäldern 

(1) Beihilfen für die Aufforstung und die Anlage von Wäldern sind 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und 
in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen für die Aufforstung und die Anlage von Wäldern 
decken die Anlegungskosten und eine jährliche Hektarprämie ab. 

Die Beihilfen für die Aufforstung und die Anlage von Wäldern können 
sich auf Investitionsvorhaben erstrecken. 

(3) Die Investitionsvorhaben betreffenden Beihilfen für die Auffors
tung und die Anlage von Wäldern dienen zur Deckung der folgenden 
beihilfefähigen Kosten: 

a) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, wobei der Erwerb von Flächen nur 
beihilfefähig ist, soweit der Betrag 10 % der gesamten beihilfefähi
gen Kosten des betreffenden Vorhabens nicht übersteigt, mit Aus
nahme des Erwerbs von Flächen, wenn die Beihilfe im Rahmen 
eines GAP-Strategieplans gewährt wird; 

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

▼B
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c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Buchsta
ben a und b genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nachhaltig
keit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich Durchführbar
keitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch dann zu den bei
hilfefähigen Ausgaben, wenn aufgrund ihrer Ergebnisse keine Aus
gaben gemäß den Buchstaben a und b getätigt werden; 

d) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, Li
zenzen, Copyrights und Handelsmarken; 

e) die Kosten für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen 
oder gleichwertigen Instrumenten. 

Beihilfen, die im Rahmen eines GAP-Strategieplans gewährt und in 
Form von Finanzierungsinstrumenten bereitgestellt werden, können an
dere als die in Unterabsatz 1 genannten beihilfefähigen Kosten ab
decken, sofern die Kosten im Rahmen des betreffenden 
GAP-Strategieplans vollständig beihilfefähig sind und die Beihilfen 
nach der Genehmigung des betreffenden Strategieplans durch die Kom
mission eingeführt werden. 

Außer in Fällen, in denen die Unterstützung im Rahmen eines 
GAP-Strategieplans in Form von Finanzierungsinstrumenten gewährt 
wird, gilt Betriebskapital nicht als beihilfefähig. 

(4) Beihilfen für Investitionen, für die eine Umweltverträglichkeits
prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU vorgeschrieben ist, sind an 
die Bedingung geknüpft, dass vor Gewährung der Einzelbeihilfe diese 
Prüfung durchgeführt und die Genehmigung für das betreffende Inves
titionsprojekt erteilt wurde. 

(5) Die folgenden Anlegungskosten sind beihilfefähig: 

a) Kosten für Pflanz- und Vermehrungsmaterial; 

b) Kosten für die Anpflanzung und unmittelbar mit der Anpflanzung 
verbundene Kosten; 

c) Kosten für sonstige dazugehörige Maßnahmen wie die Lagerung und 
Behandlung von Setzlingen mit den erforderlichen Vorbeugungs- 
und Schutzmitteln; 

d) Kosten für die Ersetzung von im ersten Jahr abgestorbenen Pflanzen 
und für die Ersetzung von abgestorbenen Pflanzen in kleinerem Um
fang in den ersten Jahren nach der Anpflanzung. Die Kosten für die 
Ersetzung von abgestorbenen Pflanzen in größerem Umfang können 
nur gemäß Artikel 43 gefördert werden. 

(6) Die jährliche Hektarprämie dient zum Ausgleich von Einkom
mensverlusten und zur Deckung der Bewirtschaftungskosten, einschließ
lich früher oder später Läuterungen, während eines Zeitraums von ma
ximal zwölf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe. 

(7) Die Beihilfen dürfen nicht für die Anpflanzung folgender Bäume 
gewährt werden: 

a) Gehölze für den Niederwald mit Kurzumtrieb; 

b) Weihnachtsbäume; 

c) schnellwachsende Bäume für die Energieerzeugung; 

d) Arten, die in dem Gebiet nicht heimisch sind, es sei denn, die 
Unterstützung wird im Rahmen des GAP-Strategieplans gewährt; 

▼B
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e) Investitionen in Aufforstung, die nicht mit den Klima- und Umwelt
zielen gemäß den in den gesamteuropäischen Leitlinien für Auffors
tung und Wiederaufforstung ( 30 ) entwickelten Grundsätzen der nach
haltigen Waldbewirtschaftung im Einklang stehen. 

(8) Die gepflanzten Arten müssen an die Umwelt- und Klimabedin
gungen des Gebiets angepasst sein und bestimmte Mindestumweltanfor
derungen gemäß Absatz 12 erfüllen. 

(9) In Gebieten, in denen die Aufforstung durch nachteilige Boden- 
und Klimaverhältnisse erschwert wird, können Beihilfen für das An
pflanzen mehrjähriger holziger Arten (z. B. den örtlichen Bedingungen 
angepasste Sträucher oder Büsche) gewährt werden. 

(10) Beihilfen für große Unternehmen werden von der Vorlage rele
vanter Informationen aus einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem 
gleichwertigen Instrument im Einklang mit den Allgemeinen Leitlinien 
für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Europa ( 31 ) abhängig 
gemacht. 

Diese Anforderung gilt nicht für Gemeinden, bei denen es sich um 
autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger 
als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000 Einwohnern handelt. 

(11) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähi
gen Kosten. 

(12) Für Beihilfen für die Aufforstung und die Anlage von Wäldern 
gelten die folgenden Mindestumweltanforderungen: 

a) Bei der Auswahl der anzupflanzenden Arten, der Flächen und der 
anzuwendenden Methoden werden eine ungeeignete Aufforstung von 
empfindlichen Lebensräumen wie Torfmooren und Feuchtgebieten 
sowie negative Auswirkungen auf Gebiete von hohem ökologischen 
Wert, einschließlich Gebiete, in denen Landbewirtschaftung mit ho
hem Naturwert betrieben wird, vermieden. Gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG sind in ausgewiesenen 
Natura-2000-Gebieten nur Aufforstungsmaßnahmen gestattet, die mit 
den Bewirtschaftungszielen für die betreffenden Gebiete übereinstim
men und von der für die Umsetzung von Natura 2000 zuständigen 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats genehmigt wurden; 

b) bei der Auswahl der Arten, Sorten, Ökotypen und der Herkunft von 
Bäumen ist der notwendigen Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Klimawandel und Naturkatastrophen sowie den pedologischen und 
hydrologischen Gegebenheiten in dem betreffenden Gebiet und dem 
potenziellen invasiven Charakter der Arten unter den von den Mit
gliedstaaten umschriebenen lokalen Bedingungen Rechnung zu tra
gen. Der Begünstigte ist verpflichtet, den Wald zumindest während 
des Zeitraums zu schützen und zu pflegen, für den die Prämie zum 
Ausgleich landwirtschaftlicher Einkommensverluste und der Bewirt
schaftungskosten gezahlt wird. Dies umfasst Pflegemaßnahmen und 
gegebenenfalls Durchforstungs- oder Weidemaßnahmen im Hinblick 
auf die künftige Entwicklung des Waldes und zur Regulierung der 
Konkurrenz durch krautige Vegetation sowie zur Vermeidung der 
Ansammlung von Brände begünstigendem Unterholz. Die Mitglied
staaten legen eine Mindest- und Höchstdauer fest, die für das Fällen 
von schnellwachsenden Arten einzuhalten ist. Die Mindestdauer darf 
nicht weniger als 8 Jahre und die Höchstdauer nicht mehr als 
20 Jahre betragen. 

▼B 

( 30 ) https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/ 
Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf 

( 31 ) Allgemeine Leitlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in 
Europa, angenommen auf der zweiten Ministerkonferenz zum Schutz der 
Wälder in Europa am 16. / 17. Juni 1993 in Helsinki (https://www. 
foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
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c) in Fällen, in denen wegen schwieriger Boden-, Umwelt- und Klima
bedingungen, einschließlich Umweltzerstörung, nicht davon aus
gegangen werden kann, dass durch die Anpflanzung mehrjähriger 
holziger Arten die gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschrif
ten festgelegte Bewaldungsdichte erreicht wird, kann der betreffende 
Mitgliedstaat dem Begünstigten gestatten, eine Vegetationsdecke aus 
anderen Gehölzpflanzen, wie an die örtlichen Bedingungen ange
passte Sträucher oder Büsche, anzulegen. Der Begünstigte gewähr
leistet für die Pflege und den Schutz dasselbe Niveau wie bei Wäl
dern; 

d) im Fall von Aufforstungsmaßnahmen, bei denen die Größe der ent
standenen Wälder einen bestimmten von den Mitgliedstaaten fest
zulegenden Schwellenwert überschreitet, muss das Vorhaben eine 
der beiden folgenden Maßnahmen umfassen: 
i) Anpflanzung ökologisch angepasster Arten oder klimaresistenter 

Arten in der betreffenden biogeografischen Region, von denen 
gemäß einer Bewertung der Auswirkungen keine Gefahr für die 
Biodiversität und Ökosystemleistungen ausgeht und die keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
haben; 

ii) Anpflanzung von Mischbeständen mit mindestens 10 % Laub
bäumen pro Waldfläche oder mindestens drei Baumarten oder 
-sorten, wobei der Anteil der am wenigsten vorkommenden 
Baumart oder -sorte mindestens 10 % der Waldfläche ausmachen 
muss. 

Artikel 42 

Beihilfen für Agrarforstsysteme 

(1) Beihilfen für Agrarforstsysteme sind im Sinne von Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von 
der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, 
sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
(2) Die Beihilfen für Agrarforstsysteme decken die Kosten für die 
Einrichtung, Regeneration oder Erneuerung sowie eine jährliche Hektar
prämie ab. 
(3) Die Beihilfen für Agrarforstsysteme können sich auf Investitions
vorhaben erstrecken. 
(4) Außer in den Fällen, in denen die Unterstützung in Form von 
Finanzierungsinstrumenten gewährt wird, dienen die Investitionsvor
haben betreffenden Beihilfen für Agrarforstsysteme zur Deckung der 
folgenden beihilfefähigen Kosten: 
a) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 

von unbeweglichem Vermögen, wobei der Erwerb von Flächen nur 
beihilfefähig ist, soweit der Betrag 10 % der gesamten beihilfefähi
gen Kosten des betreffenden Vorhabens nicht übersteigt, mit Aus
nahme des Erwerbs von Flächen, wenn die Beihilfe im Rahmen 
eines GAP-Strategieplans gewährt wird; 

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Buchsta
ben a und b genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nachhaltig
keit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich Durchführbar
keitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch dann zu den bei
hilfefähigen Ausgaben, wenn keine Ausgaben gemäß den Buchsta
ben a und b getätigt werden; 

d) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, Li
zenzen, Copyrights und Handelsmarken; 

▼B
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e) Kosten für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen oder 
gleichwertigen Instrumenten. 

Außer in Fällen, in denen die Unterstützung im Rahmen eines 
GAP-Strategieplans in Form von Finanzierungsinstrumenten gewährt 
wird, gilt Betriebskapital nicht als beihilfefähig. 

(5) Beihilfen für Investitionen, für die eine Umweltverträglichkeits
prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU vorgeschrieben ist, sind an 
die Bedingung geknüpft, dass vor Gewährung der Einzelbeihilfe diese 
Prüfung durchgeführt und die Genehmigung für das betreffende Inves
titionsprojekt erteilt wurde. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Beihilfen, die in Form von Finanzierungs
instrumenten gewährt werden. 

(6) Folgende Kosten für die Einrichtung, Regeneration oder Erneue
rung von Agrarforstsystemen sind beihilfefähig: 

a) Kosten für die Anpflanzung von Bäumen, einschließlich der Kosten 
für das Pflanzmaterial, die Anpflanzung, die Lagerung und Behand
lung von Setzlingen mit den erforderlichen Vorbeugungs- und 
Schutzmitteln; 

b) Kosten für die Umwidmung bestehender Wälder oder sonstiger be
waldeter Flächen, einschließlich Fällen, Lichten und Beschneiden 
sowie Schutz vor Weidetieren; 

c) sonstige Kosten, die unmittelbar mit der Einrichtung, Regeneration 
oder Erneuerung von Agrarforstsystemen zusammenhängen wie Kos
ten für Durchführbarkeitsstudien, den Plan für die Einrichtung des 
Systems, Bodenuntersuchungen, Bodenbearbeitung und Boden
schutz; 

d) Kosten für die Bewässerung und Schutzvorrichtungen von silvopas
toralen Systemen (Waldweide); 

e) Kosten für notwendige Behandlungen im Zusammenhang mit der 
Einrichtung, Regeneration oder Erneuerung eines Agrarforstsystems, 
einschließlich Bewässerung und Beschneiden; 

f) Kosten für Neuanpflanzungen im ersten Jahr nach der Einrichtung, 
Regeneration oder Erneuerung eines Agrarforstsystems. 

(7) Die jährliche Hektarprämie deckt die Erhaltungskosten des Agrar
forstsystems ab und wird während eines Zeitraums von maximal 12 Jah
ren ab dem Tag der Gewährung der Beihilfe gezahlt. 

Die beihilfefähigen Erhaltungskosten können die bestehenden Baum
streifen, Entfernen von Unkraut, Beschneiden und Lichten sowie 
Schutzmaßnahmen und -investitionen wie Zäune oder einzelne Schutz
röhren betreffen. 

(8) Die Mitgliedstaaten setzen die Struktur und Zusammensetzung 
des Agrarforstsystems fest, wobei sie Folgendes berücksichtigen: 

a) die örtlichen Boden-, Klima- und Umweltverhältnisse; 

b) die Waldbaumarten 

c) die Notwendigkeit, die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung der 
Fläche sicherzustellen. 

▼B
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(9) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

Artikel 43 

Beihilfen für die Vorbeugung von Schäden und die 
Wiederherstellung von Wäldern 

(1) Beihilfen für die Vorbeugung von Schäden und die Wiederher
stellung von Wäldern nach Waldbränden, Naturkatastrophen, einer Na
turkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen, an
deren widrigen Witterungsverhältnissen, Befall durch Pflanzenschäd
linge, Katastrophenereignissen und Ereignissen im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b 
bzw. Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Errichtung einer Schutzinfrastruktur, einschließlich der Kosten für 
die Instandhaltung im Falle von Waldbrandschutzstreifen; 

b) örtliche vorbeugende Aktionen kleineren Ausmaßes gegen Brände 
oder andere natürliche Gefahren, einschließlich der Kosten für den 
Einsatz von Weidetieren, d. h. Kosten für Stallungen, Tränken, 
Zäune und den Transport der Tiere; 

c) Einrichtung und Verbesserung von Anlagen zur Überwachung des 
Auftretens von Waldbränden, Schädlingen und Krankheiten sowie 
Kommunikationsausrüstung; 

d) Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials nach Schäden 
durch Waldbrände, Naturkatastrophen, einer Naturkatastrophe gleich
zusetzende widrige Witterungsverhältnisse, sonstige widrige Witte
rungsverhältnisse, Befall durch Pflanzenschädlinge, Katastrophen
ereignisse und Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel. 

(3) Für mit der Landwirtschaft zusammenhängende Tätigkeiten in 
Gebieten, für die Verpflichtungen gemäß Artikel 34 gelten, werden 
keine Beihilfen gewährt. 

(4) Für Beihilfen zur Vorbeugung gegen Waldbrände kommen nur 
Waldgebiete infrage, die im Waldschutzplan des betreffenden Mitglied
staats enthalten sind. 

(5) Im Falle der Wiederherstellung des forstwirtschaftlichen Potenzi
als gemäß Absatz 2 Buchstabe d unterliegt die Beihilfe folgenden Vo
raussetzungen: 

a) der förmlichen Anerkennung durch die zuständigen Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats, dass der Brand, die Naturkatastrophe, 
die einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witterungs
verhältnisse, andere widrige Witterungsverhältnisse, der Befall durch 
Pflanzenschädlinge, das Katastrophenereignis oder Ereignis im Zu
sammenhang mit dem Klimawandel eingetreten ist bzw. sind, und 
gegebenenfalls der Vorlage eines Nachweises über geeignete Risiko
managementinstrumente durch die Begünstigten, um das potenzielle 
Auftreten des Schadensereignisses in Zukunft zu verhindern; 

b) der förmlichen Anerkennung durch die zuständigen Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats, dass die Maßnahmen gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/2031 zur Bekämpfung, Tilgung oder Ein
dämmung von Pflanzenschädlingen umgesetzt wurden; 
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c) im Falle einer Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV dem Nachweis der Begünstigten, dass diese Wiederherstel
lung Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umfassen 
wird, es sei denn, solche Maßnahmen zur Anpassung an den Klima
wandel sind ein integraler Bestandteil der Regelung und gelten für 
alle Begünstigten. 

(6) Bei Beihilfen für die Vorbeugung von Waldschäden durch Pflan
zenschädlinge muss die Gefahr des Auftretens von Pflanzenschädlingen 
wissenschaftlich untermauert und von einer öffentlichen wissenschaftli
chen Organisation anerkannt sein. 

Die Liste der Pflanzenschädlinge, die Schaden verursachen oder ver
ursachen können, wird in die von dem betreffenden Mitgliedstaat vor
gelegte Beihilferegelung oder Ad-hoc-Beihilfe aufgenommen. 

(7) Die geförderten Tätigkeiten oder Projekte müssen mit dem von 
dem betreffenden Mitgliedstaat erstellten Waldschutzplan in Einklang 
stehen. 

Im Falle der Wiederherstellung des forstwirtschaftlichen Potenzials ge
mäß Absatz 2 Buchstabe d werden Beihilfen für große Unternehmen 
von der Vorlage relevanter Informationen aus einem Waldbewirtschaf
tungsplan oder einem gleichwertigen Instrument im Einklang mit den 
Allgemeinen Leitlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 
in Europa abhängig gemacht. Diese Anforderung gilt nicht für Gemein
den, bei denen es sich um autonome Gebietskörperschaften mit einem 
Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000 
Einwohnern handelt. 

(8) Für Einkommensverluste infolge von Waldbränden, Naturkata
strophen, einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen Witte
rungsverhältnissen, sonstigen widrigen Witterungsverhältnissen, Befall 
durch Pflanzenschädlinge, Katastrophenereignissen und Ereignissen im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel werden keine Beihilfen gewährt. 

(9) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

Die zur Deckung der beihilfefähigen Kosten gemäß Absatz 2 Buch
stabe d gewährten Beihilfen und sonstige vom Begünstigten erhaltene 
Zahlungen, einschließlich der Zahlungen im Rahmen anderer nationaler 
oder unionsweiter Maßnahmen oder Versicherungspolicen, für dieselben 
beihilfefähigen Kosten sind auf 100 % der beihilfefähigen Kosten 
begrenzt. 

Artikel 44 

Beihilfen für Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts von Waldökosystemen 

(1) Beihilfen für Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
und des ökologischen Werts von Waldökosystemen sind im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt ver
einbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Investitionen zielen auf die Einhaltung von Verpflichtungen 
ab, die zur Verwirklichung von Umweltzielen oder zur Erbringung von 
Ökosystemleistungen eingegangen wurden, oder auf die Steigerung des 
öffentlichen Wertes von Wäldern und bewaldeten Flächen in dem 
betreffenden Gebiet oder auf die Verbesserung des Potenzials der Öko
systeme zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung daran, 
ohne dass langfristige wirtschaftliche Vorteile ausgeschlossen werden. 
Arten, die in dem Gebiet nicht heimisch sind, sind von der Förderung 
ausgeschlossen, es sei denn, die Unterstützung wird im Rahmen des 
GAP-Strategieplans gewährt. 
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(3) Beihilfen für Investitionen, für die eine Umweltverträglichkeits
prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU vorgeschrieben ist, sind an 
die Bedingung geknüpft, dass vor Gewährung der Einzelbeihilfe diese 
Prüfung durchgeführt und die Genehmigung für das betreffende Inves
titionsprojekt erteilt wurde. Beihilfen in Form von Finanzierungsinstru
menten sind jedoch von dieser Voraussetzung ausgenommen. 

(4) Außer in den Fällen, in denen die Unterstützung in Form von 
Finanzierungsinstrumenten gewährt wird, dienen die Beihilfen zur De
ckung der folgenden beihilfefähigen Kosten: 

a) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, wobei der Erwerb von Flächen nur 
beihilfefähig ist, soweit der Betrag 10 % der gesamten beihilfefähi
gen Kosten des betreffenden Vorhabens nicht übersteigt, mit Aus
nahme des Erwerbs von Flächen, wenn die Beihilfe im Rahmen 
eines GAP-Strategieplans gewährt wird; 

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Buchsta
ben a und b genannten Ausgaben, etwa für Architekten- und Inge
nieurleistungen und Beratung sowie für Beratung zu ökologischer 
Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich 
Durchführbarkeitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch 
dann zu den beihilfefähigen Kosten, wenn aufgrund ihrer Ergebnisse 
keine Ausgaben gemäß den Buchstaben a und b getätigt werden; 

d) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, Li
zenzen, Copyrights und Handelsmarken; 

e) Kosten für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen oder 
gleichwertigen Instrumenten; 

f) Kosten für Pflanz- und Vermehrungsmaterial; 

g) Kosten für die Anpflanzung und unmittelbar mit der Anpflanzung 
verbundene Kosten; 

h) Kosten für sonstige dazugehörige Maßnahmen wie die Lagerung und 
Behandlung von Setzlingen mit den erforderlichen Vorbeugungs- 
und Schutzmitteln; 

i) Kosten für die Ersetzung von im ersten Jahr abgestorbenen Pflanzen 
und für die Ersetzung von abgestorbenen Pflanzen in kleinerem Um
fang in den ersten Jahren nach der Anpflanzung. Die Kosten für die 
Ersetzung von abgestorbenen Pflanzen in größerem Umfang können 
nur gemäß Artikel 43 gefördert werden. 

(5) Außer in den Fällen, in denen die Unterstützung in Form von 
Finanzierungsinstrumenten gewährt wird, sind andere als die in Absatz 4 
Buchstaben a und b genannten Kosten im Zusammenhang mit Leasing
verträgen wie die Gewinnspanne des Leasinggebers, Zinskosten der 
Refinanzierung, Gemeinkosten und Versicherungskosten keine beihilfe
fähigen Kosten. 

Außer in Fällen, in denen die Unterstützung im Rahmen eines 
GAP-Strategieplans in Form von Finanzierungsinstrumenten gewährt 
wird, gilt Betriebskapital nicht als beihilfefähig. 

(6) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten. 
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Artikel 45 

Beihilfen für gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus 
bestimmten verpflichtenden Anforderungen ergeben 

(1) Beihilfen für Waldbesitzer, Waldbewirtschafter und deren Zusam
menschlüsse im Zusammenhang mit gebietsspezifischen Benachteiligun
gen aufgrund von Anforderungen, die sich aus der Umsetzung der 
Richtlinie 92/43/EWG oder der Richtlinie 2009/147/EG ergeben, sind 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und 
in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen werden jährlich je Hektar Waldfläche zum Aus
gleich von Mehrkosten und Einkommensverlusten gewährt, die den 
Begünstigten aufgrund von Nachteilen in den in Absatz 3 genannten 
Waldgebieten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinien 
92/43/EWG und 2009/147/EG entstehen. 

(3) Die Beihilfen werden nur für folgende forstwirtschaftliche Flä
chen gezahlt: 

a) als Natura-2000-Gebiete ausgewiesene forstwirtschaftliche Flächen; 

b) Landschaftselemente, die zur Umsetzung von Artikel 10 der Richt
linie 92/43/EWG beitragen und die nicht mehr als 5 % der in den 
territorialen Anwendungsbereich des betreffenden Strategieplans fal
lenden Natura-2000-Gebiete ausmachen dürfen. 

(4) Beihilfen können Waldbesitzern, Waldbewirtschaftern und deren 
Zusammenschlüssen gewährt werden. 

(5) Die Beihilfeintensität ist auf 100 % der Kosten gemäß Absatz 2 
begrenzt und darf 500 EUR je Hektar und Jahr im Anfangszeitraum, der 
maximal fünf Jahre beträgt, und in der Folge 200 EUR je Hektar und 
Jahr nicht überschreiten. 

Artikel 46 

Beihilfen für Waldumwelt- und -klimaleistungen und die Erhaltung 
von Wäldern 

(1) Beihilfen für Waldumwelt- und -klimaleistungen und die Erhal
tung von Wäldern sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorlie
genden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgeleg
ten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen decken nur freiwillige Bewirtschaftungsverpflich
tungen, die der Verwirklichung eines oder mehrerer der klima- und 
umweltbezogenen spezifischen Ziele gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) 2021/2115 dienen und die über die einschlägigen ver
pflichtenden Anforderungen hinausgehen, die in den nationalen Forst
gesetzen oder anderen einschlägigen nationalen oder Unionsvorschriften 
festgelegt sind. 

(3) Alle in Absatz 2 genannten verpflichtenden Anforderungen wer
den in der nationalen Rechtsgrundlage angegeben und beschrieben. 

▼B



 

02022R2472 — DE — 13.12.2023 — 001.001 — 71 

(4) Diese Verpflichtungen werden für einen Zeitraum von fünf bis 
sieben Jahren eingegangen. Wenn dies erforderlich und ordnungsgemäß 
begründet ist, können die Mitgliedstaaten für bestimmte Verpflichtungs
arten jedoch einen längeren Zeitraum festsetzen. 

(5) Für gemäß diesem Artikel eingegangene Verpflichtungen sieht 
der Mitgliedstaat eine Revisionsklausel vor, um ihre Anpassung im 
Falle von Änderungen der in Absatz 2 genannten einschlägigen ver
pflichtenden Anforderungen sicherzustellen. 

(6) Die Beihilfen decken die Gesamtheit oder einen Teil der zusätz
lichen Kosten und der Einkommensverluste, die den Begünstigten durch 
die eingegangenen Verpflichtungen gemäß Absatz 2 entstehen. 

(7) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten und darf 200 EUR je Hektar und Jahr nicht überschreiten. 

(8) Ist eine Beihilfe im Rahmen eines Strategieplans vorgesehen, so 
kann der in Absatz 7 genannte Höchstbetrag in Ausnahmefällen unter 
Berücksichtigung der besonderen Umstände gemäß dem Strategieplan 
angehoben werden. 

Artikel 47 

Beihilfen für Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen im 
Forstsektor 

(1) Beihilfen für Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen für 
im Forstsektor tätige Unternehmen sind im Sinne von Artikel 107 Ab
satz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der 
Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verord
nung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind: 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die im Rahmen dieses Artikels 
unterstützten Maßnahmen mit der Beschreibung des im 
GAP-Strategieplan enthaltenen AKIS im Einklang stehen. 

(2) Die Beihilfen beziehen sich auf Maßnahmen der Berufsbildung 
und des Erwerbs von Qualifikationen (einschließlich Ausbildungskur
sen, Workshops und Coaching) sowie auf Demonstrationsvorhaben, In
formationsmaßnahmen und die Innovationsförderung. 

Die Beihilfen können auch den kurzzeitigen Austausch von Waldbewirt
schaftern und den Besuch forstwirtschaftlicher Betriebe umfassen; 
Schwerpunkte sind insbesondere Verfahren oder Technologien der nach
haltigen Forstwirtschaft, die Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten 
und neuer Technologien sowie die Verbesserung der Widerstandsfähig
keit der Wälder. 

Beihilfen für Demonstrationsvorhaben können sich auf die dazugehöri
gen Investitionskosten erstrecken. 

(3) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Kosten für Organisation und Durchführung des Wissensaustauschs 
oder der Informationsmaßnahme; 

b) bei Demonstrationsprojekten im Zusammenhang mit Investitionen: 

i) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, wobei der Erwerb von Flächen 
nur beihilfefähig ist, soweit der Betrag 10 % des Gesamtbetrags 
der sonstigen beihilfefähigen Ausgaben des betreffenden Vor
habens nicht übersteigt, mit Ausnahme des Erwerbs von Flächen, 
wenn die Beihilfe im Rahmen eines GAP-Strategieplans gewährt 
wird; 
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ii) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

iii) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Ziffern i 
und ii genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nach
haltigkeit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich 
Durchführbarkeitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch 
dann zu den beihilfefähigen Ausgaben, wenn aufgrund ihrer Er
gebnisse keine Ausgaben gemäß den Ziffern i und ii getätigt 
werden; 

iv) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, 
Lizenzen, Copyrights und Handelsmarken; 

c) Kosten für Reise und Aufenthalt sowie Tagegelder für die Teilneh
mer. 

Betriebskapital gilt nicht als beihilfefähige Kostenposition. 

(4) Die Kosten gemäß Absatz 3 Buchstabe b sind nur insoweit bei
hilfefähig, als sie für das Demonstrationsprojekt angefallen sind, und 
nur für die Laufzeit des Demonstrationsprojekts. 

(5) Nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
ermittelte Wertminderung während der Dauer des Demonstrationspro
jekts ist beihilfefähig. 

(6) Die Beihilfen gemäß Absatz 3 Buchstabe a umfassen keine Di
rektzahlungen an die Begünstigten. Die Beihilfen werden dem Anbieter 
des Wissensaustauschs und der Informationsmaßnahmen gezahlt. 

(7) Die Anbieter von Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen 
müssen über die geeigneten Kapazitäten in Form von qualifiziertem 
Personal und regelmäßigen Schulungen zur Durchführung dieser Auf
gaben verfügen. 

(8) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

Artikel 48 

Beihilfen für Beratungsdienste im Forstsektor 

(1) Beihilfen für Beratungsdienste im Forstsektor sind im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt ver
einbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Bei den betreffenden Dienstleistungen darf es sich weder um eine 
kontinuierliche oder regelmäßige Tätigkeit noch um Dienstleistungen 
handeln, die sich auf die Betriebskosten des Unternehmens beziehen. 
Die Beratungsdienste müssen wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Aspekte abdecken und aktuelle technologische und wissenschaftliche, 
auf der Grundlage von Forschung und Innovation gewonnene Informa
tionen liefern. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die im Rahmen dieses Artikels 
unterstützten Maßnahmen mit der Beschreibung des im 
GAP-Strategieplan enthaltenen AKIS im Einklang stehen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das System der Bera
tungsdienste mindestens Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Richtlinie 92/43/EWG, der Richtlinie 2000/60/EG, der Richtlinie 
2008/50/EG, der Richtlinie 2009/147/EG, der Verordnung (EU) 
2016/2031, Artikel 55 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und der 
Richtlinie 2009/128/EG umfasst. 

(4) Die Beihilfen werden in Form einer bezuschussten Dienstleistung 
gewährt. 

Die ausgewählten Anbieter von Beratungsdiensten müssen über an
gemessene Ressourcen in Form von regelmäßig geschultem und quali
fiziertem Personal, Erfahrung in der Beratungstätigkeit und Verlässlich
keit hinsichtlich der Beratungsbereiche verfügen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Anbieter der Bera
tungsdienste unparteiisch ist und sich in keinem Interessenkonflikt 
befindet. 

(6) Soweit gerechtfertigt und angezeigt, kann die Beratung teilweise 
in Gruppen erfolgen, wobei der Situation des einzelnen Begünstigten 
Rechnung zu tragen ist, der die Beratungsdienste in Anspruch nimmt. 

▼M1 
(7) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt 
und darf über einen Zeitraum von drei Jahren 200 000 EUR pro Unter
nehmen nicht überschreiten. 

▼B 

Artikel 49 

Beihilfen für Investitionen in Infrastruktur zur Entwicklung, 
Modernisierung oder Anpassung im Forstsektor 

(1) Beihilfen für Investitionen in Infrastruktur zur Entwicklung, Mo
dernisierung oder Anpassung im Forstsektor sind im Sinne von Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV frei
gestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vor
liegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Beihilfen für Investitionen, für die eine Umweltverträglichkeits
prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU vorgeschrieben ist, sind an 
die Bedingung geknüpft, dass vor Gewährung der Einzelbeihilfe diese 
Prüfung durchgeführt und die Genehmigung für das betreffende Inves
titionsprojekt erteilt wurde. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Beihilfen, die in Form von Finanzierungs
instrumenten gewährt werden. 

(3) Beihilfen für große Unternehmen werden von der Vorlage rele
vanter Informationen aus einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem 
gleichwertigen Instrument im Einklang mit den Allgemeinen Leitlinien 
für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Europa abhängig 
gemacht. 

Diese Anforderung gilt nicht für Gemeinden, bei denen es sich um 
autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger 
als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000 Einwohnern handelt. 

(4) Die Beihilfen können für Investitionen in Infrastruktur zur Ent
wicklung, Modernisierung oder Anpassung von Wäldern gewährt wer
den. Wird die Beihilfe außerhalb eines GAP-Strategieplans gewährt, 
umfasst sie nur Folgendes: 

a) Erschließung von forstwirtschaftlichen Flächen; 

b) Flurbereinigung und Bodenverbesserung; 
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c) nachhaltige Energieversorgung, Energieeffizienz, Wasserversorgung 
und -einsparung; 

d) die Verwendung von Vieh anstelle von Maschinen; 

e) die Einrichtung von Zwischenlagern. 

(5) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, wobei der Erwerb von Flächen nur 
beihilfefähig ist, soweit der Betrag 10 % des Gesamtbetrags der 
sonstigen beihilfefähigen Ausgaben des betreffenden Vorhabens 
nicht übersteigt, mit Ausnahme des Erwerbs von Flächen für den 
Umweltschutz, wenn die Beihilfe im Rahmen eines 
GAP-Strategieplans gewährt wird; 

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln, einschließ
lich des Einsatzes von Vieh statt Maschinen, bis zum marktüblichen 
Wert des Vermögenswerts; 

c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Buchsta
ben a und b genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nachhaltig
keit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich Durchführbar
keitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch dann zu den bei
hilfefähigen Kosten, wenn aufgrund ihrer Ergebnisse keine Ausgaben 
gemäß den Buchstaben a und b getätigt werden; 

d) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, Li
zenzen, Copyrights und Handelsmarken; 

e) die Kosten für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen 
und gleichwertigen Instrumenten. 

(6) Außer in Fällen, in denen die Unterstützung im Rahmen eines 
GAP-Strategieplans in Form von Finanzierungsinstrumenten gewährt 
wird, gelten die folgenden Kosten nicht als beihilfefähig: 

a) andere als die in Absatz 5 Buchstaben a und b genannten Kosten im 
Zusammenhang mit Leasingverträgen wie die Gewinnspanne des 
Leasinggebers, Zinskosten der Refinanzierung, Gemeinkosten und 
Versicherungskosten und 

b) Betriebskapital. 

(7) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 65 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

Die Beihilfeintensität kann bei folgenden Investitionen auf maximal 
80 % angehoben werden: 

a) Investitionen im Zusammenhang mit einem oder mehreren der spezi
fischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemäß Artikel 14 Ab
satz 3 Buchstaben e, f und g; 

b) Investitionen in den Gebieten in äußerster Randlage und auf den 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres. 

(8) Die Beihilfeintensität kann für nichtproduktive Investitionen, 
Flurbereinigung, Bodenverbesserung und Investitionen in Forststraßen, 
die kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sind und zur Multifunk
tionalität der Wälder beitragen, auf 100 % erhöht werden. 
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Artikel 50 

Beihilfen für Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie 
in die Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung 

forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 

(1) Beihilfen für Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie 
in die Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung forstwirtschaftli
cher Erzeugnisse sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorlie
genden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgeleg
ten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Beihilfen für Investitionen, für die eine Umweltverträglichkeits
prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU vorgeschrieben ist, sind an 
die Bedingung geknüpft, dass vor Gewährung der Einzelbeihilfe diese 
Prüfung durchgeführt und die Genehmigung für das betreffende Inves
titionsprojekt erteilt wurde. 

(3) Beihilfen für große Unternehmen werden von der Vorlage rele
vanter Informationen aus einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem 
gleichwertigen Instrument im Einklang mit den Allgemeinen Leitlinien 
für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Europa abhängig 
gemacht. 

(4) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) Errichtung, Erwerb (einschließlich Leasing) oder Modernisierung 
von unbeweglichem Vermögen, wobei der Erwerb von Flächen nur 
beihilfefähig ist, soweit der Betrag 10 % des Gesamtbetrags der 
sonstigen beihilfefähigen Ausgaben des betreffenden Vorhabens 
nicht übersteigt, mit Ausnahme des Erwerbs von Flächen für den 
Umweltschutz, wenn die Beihilfe im Rahmen eines 
GAP-Strategieplans gewährt wird; 

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen und Hilfsmitteln bis zum 
marktüblichen Wert des Vermögenswerts; 

c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den Buchsta
ben a und b genannten Ausgaben, etwa für Architekten-, Ingenieur- 
und Beraterhonorare sowie für Beratung zu ökologischer Nachhaltig
keit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit, einschließlich Durchführbar
keitsstudien; Durchführbarkeitsstudien zählen auch dann zu den bei
hilfefähigen Kosten, wenn aufgrund ihrer Ergebnisse keine Ausgaben 
gemäß den Buchstaben a und b getätigt werden; 

d) Erwerb, Entwicklung oder Nutzungsgebühren von Computersoft
ware, Cloud- und ähnlichen Lösungen und Kauf von Patenten, Li
zenzen, Copyrights und Handelsmarken; 

e) die Kosten für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen 
oder gleichwertigen Instrumenten. 

(5) Außer in Fällen, in denen die Unterstützung im Rahmen eines 
GAP-Strategieplans in Form von Finanzierungsinstrumenten gewährt 
wird, gelten die folgenden Kosten nicht als beihilfefähig: 

a) Kosten im Zusammenhang mit Leasingverträgen wie die Gewinn
spanne des Leasinggebers, Zinskosten der Refinanzierung, Gemein
kosten und Versicherungskosten und 

b) Betriebskapital. 

▼B



 

02022R2472 — DE — 13.12.2023 — 001.001 — 76 

(6) Investitionen im Zusammenhang mit der Verbesserung des wirt
schaftlichen Werts von Wäldern müssen anhand der erwarteten Verbes
serungen der Wälder am Beispiel eines oder mehrerer Betriebe begrün
det werden und können Investitionen in boden- und ressourcenfreund
liche Erntemaschinen und -verfahren umfassen. 

(7) Investitionen im Zusammenhang mit der Nutzung von Holz als 
Rohstoff oder Energiequelle sind auf alle der industriellen Verarbeitung 
vorangehenden Arbeitsvorgänge beschränkt. 

(8) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 65 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

(9) Die Beihilfeintensität kann bei folgenden Investitionen auf maxi
mal 80 % angehoben werden: 

a) Investitionen im Zusammenhang mit einem oder mehreren der spezi
fischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemäß Artikel 14 Ab
satz 3 Buchstaben e, f und g; 

b) Investitionen in den Gebieten in äußerster Randlage und auf den 
kleineren Inseln des Ägäischen Meeres. 

Artikel 51 

Erhaltung genetischer Ressourcen in der Forstwirtschaft 

(1) Beihilfen für die Erhaltung genetischer Ressourcen in der Forst
wirtschaft im Zusammenhang mit Waldumwelt- und -klimaleistungen 
und die Erhaltung von Wäldern sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der An
meldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die 
im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

a) „In-situ-Erhaltung“ die Erhaltung von genetischem Material in Öko
systemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Bewahrung und 
Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer na
türlichen Umgebung; 

b) „Erhaltung im forstwirtschaftlichen Betrieb“ die In-situ-Erhaltung 
und -Entwicklung in forstwirtschaftlichen Betrieben; 

c) „Ex-situ-Erhaltung“ die Erhaltung von genetischem Material für die 
Forstwirtschaft außerhalb des jeweiligen natürlichen Lebensraums; 

d) „Ex-situ-Sammlung“ die Sammlung von genetischem Material für 
die Forstwirtschaft, das außerhalb des jeweiligen natürlichen Lebens
raums bewahrt wird. 

(3) Die Beihilfen dienen zur Deckung der Kosten für folgende Maß
nahmen: 

a) gezielte Aktionen: Aktionen zur Förderung der In-situ- und Ex-situ- 
Erhaltung, Charakterisierung, Sammlung und Nutzung genetischer 
Ressourcen in der Forstwirtschaft, einschließlich der Erstellung von 
Online-Verzeichnissen der zurzeit in situ erhaltenen genetischen Res
sourcen (einschließlich Maßnahmen zur Erhaltung im forstwirtschaft
lichen Betrieb) und von Online-Verzeichnissen der Ex-situ-Samm
lungen und Datenbanken; 

b) konzertierte Aktionen: Aktionen zur Förderung des Austauschs von 
Informationen über die Erhaltung, Charakterisierung, Sammlung und 
Nutzung genetischer Ressourcen in der Forstwirtschaft der Union 
zwischen den zuständigen Einrichtungen in den Mitgliedstaaten; 
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c) flankierende Maßnahmen: Informations-, Verbreitungs- und Bera
tungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Nichtregierungsorganisa
tionen und sonstigen Interessenträgern, Schulungen und die Erstel
lung von technischen Berichten. 

(4) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

Artikel 52 

Gründungsbeihilfen für Erzeugergruppierungen und 
-organisationen im Forstsektor 

(1) Gründungsbeihilfen für Erzeugergruppierungen und -organisatio
nen im Forstsektor sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorlie
genden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgeleg
ten Voraussetzungen erfüllt sind: Bei den Mitgliedern der Erzeugergrup
pierung oder der Erzeugerorganisation darf es sich — mit Ausnahme 
von Gemeinden — nicht um große Unternehmen handeln. 

(2) Alternativ zur Gewährung von Beihilfen für Erzeugergruppierun
gen oder -organisationen können Beihilfen bis zur Höhe des Gesamt
betrags, auf den die Erzeugergruppierung oder -organisation gemäß die
sem Artikel ein Anrecht gehabt hätte, auch Erzeugern direkt gewährt 
werden, um deren Beitrag zu den Kosten für den Betrieb der Erzeuger
gruppierungen oder -organisationen in den ersten fünf Jahren nach ihrer 
Gründung auszugleichen. 

(3) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden Kosten: 

a) Kosten für die Anmietung geeigneter Räumlichkeiten zu marktübli
chen Preisen; 

b) Kosten für den Erwerb von Büroausstattung; 

c) Kosten für Verwaltungspersonal und Kosten für einen qualifizierten 
Waldbewirtschafter; 

d) Gemeinkosten sowie Rechtskosten und Verwaltungsgebühren; 

e) Kosten für den Erwerb von Computerhardware und Anschaffungs- 
oder Nutzungsgebühren für Computersoftware sowie Cloud- und 
ähnliche Lösungen; 

f) beim Kauf von Räumlichkeiten ein Betrag, der den marktüblichen 
Mietkosten entspricht. 

(4) Die Beihilfen werden nicht für Kosten gezahlt, die nach dem 
fünften Jahr nach der amtlichen Anerkennung der Erzeugergruppierung 
oder -organisation durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats auf 
der Grundlage ihres Geschäftsplans anfallen, mit Ausnahme von ge
meinsamen Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2021/2115. 

(5) Wird die Beihilfe in jährlichen Tranchen gezahlt, so dürfen die 
Mitgliedstaaten die letzte Tranche erst zahlen, nachdem sie die ord
nungsgemäße Durchführung des Geschäftsplans überprüft haben. 

(6) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der beihilfefähigen 
Kosten. 
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Artikel 53 

Beihilfen für forstliche Flurbereinigung 

(1) Beihilfen für forstliche Flurbereinigung sind im Sinne von Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV frei
gestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vor
liegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen werden zur Deckung der Rechtskosten und Ver
waltungsgebühren, einschließlich Vermessungskosten, gewährt und sind 
auf diese beschränkt. 

(3) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 100 % der tatsächlich 
entstandenen Kosten. 

Artikel 54 

Beihilfen für die Zusammenarbeit im Forstsektor 

(1) Beihilfen für die Zusammenarbeit im Forstsektor sind im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Beihilfen dürfen nur zur Förderung einer Zusammenarbeit ge
währt werden, die zur Verwirklichung eines oder mehrerer der Ziele 
gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2021/2115 beiträgt. 

(3) An den Formen der Zusammenarbeit im Sinne dieses Artikels 
müssen mindestens zwei Akteure beteiligt sein, unabhängig davon, ob 
sie im Forstsektor oder im Forst- und Agrarsektor tätig sind. Die Zu
sammenarbeit muss hauptsächlich dem Forstsektor oder dem Forst- und 
Agrarsektor zugutekommen. 

(4) Beihilfefähig sind folgende Formen der Zusammenarbeit: 

a) die Zusammenarbeit von verschiedenen Unternehmen im Forstsektor 
und anderen Akteuren im Agrar- und Forstsektor, die zur Verwirk
lichung eines oder mehrerer der spezifischen Ziele gemäß Artikel 6 
der Verordnung (EU) 2021/2115 beitragen, einschließlich Erzeuger
gruppierungen und Genossenschaften; 

b) die Schaffung von Clustern und Netzwerken. 

(5) Für eine Zusammenarbeit, an der ausschließlich Forschungsein
richtungen beteiligt sind, werden keine Beihilfen gewährt. 

(6) Die Beihilfen können insbesondere für folgende Formen der Zu
sammenarbeit gewährt werden: 

a) Pilotprojekte; 

b) die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Tech
nologien im Forstsektor; 

c) Zusammenarbeit zwischen kleinen Wirtschaftsteilnehmern im Forst
sektor bei der Organisation von gemeinsamen Arbeitsabläufen sowie 
der gemeinsamen Nutzung von Anlagen und Ressourcen; 

d) horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Akteuren der 
Versorgungskette zur Schaffung und Entwicklung kurzer Versor
gungsketten und lokaler Märkte; 
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e) Absatzförderungsmaßnahmen in einem lokalen Rahmen zur Entwick
lung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte; 

f) gemeinsames Handeln im Hinblick auf die Eindämmung des Klima
wandels oder die Anpassung an dessen Auswirkungen; 

g) Durchführung von anderen als den in Artikel 32 der Verord
nung (EU) 2021/1060 definierten lokalen Entwicklungsstrategien, 
insbesondere durch andere als die in Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b 
der genannten Verordnung definierten Gruppen aus öffentlichen und 
privaten Partnern. 

(7) Beihilfen werden nur für neue Formen der Zusammenarbeit ge
währt; dazu zählen auch bestehende Formen der Zusammenarbeit, in 
deren Rahmen eine neue Tätigkeit aufgenommen wird. 

(8) Die Beihilfen für die Schaffung und Entwicklung kurzer Versor
gungsketten gemäß Absatz 6 Buchstaben d und e dürfen nur für Ver
sorgungsketten mit höchstens einem zwischengeschalteten Akteur zwi
schen Waldbesitzer/Waldbewirtschafter und Verbraucher gewährt 
werden. 

(9) Vorhaben, bei denen es sich um Investitionen und Direktkosten 
spezifischer Projekte im Zusammenhang mit der Durchführung eines 
Waldbewirtschaftungsplans oder eines gleichwertigen Plans handelt, 
müssen den Vorschriften und Anforderungen entsprechen, die in dem 
anwendbaren Artikel über Investitionsbeihilfen der vorliegenden Ver
ordnung sowie in Artikel 4 über Anmeldeschwellen festgelegt sind. 

(10) Folgende Kosten sind beihilfefähig, soweit sie forstwirtschaftli
che Tätigkeiten betreffen: 

a) die Kosten für Studien über das betreffende Gebiet, für Durchführ
barkeitsstudien und für die Erstellung eines Geschäftsplans oder die 
Erarbeitung einer anderen als der in Artikel 32 der Verordnung (EU) 
2021/1060 genannten lokalen Entwicklungsstrategie; 

b) die laufenden Kosten der Zusammenarbeit wie das Gehalt eines 
„Koordinators“; 

c) die Kosten der durchzuführenden Vorhaben; 

d) die Kosten für Absatzförderungsmaßnahmen; 

e) die Kosten für die Erstellung von Waldbewirtschaftungsplänen oder 
gleichwertigen Instrumenten. 

(11) Die Beihilfen sind auf einen Zeitraum von höchstens sieben 
Jahren begrenzt. 

(12) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

A b s c h n i t t 7 

B e i h i l f e n f ü r K M U i n l ä n d l i c h e n G e b i e t e n 

Artikel 55 

Beihilfen für Basisdienstleistungen und Infrastruktur in ländlichen 
Gebieten; 

(1) Beihilfen für Basisdienstleistungen und Infrastruktur in ländlichen 
Gebieten, die im Rahmen eines GAP-Strategieplans gewährt werden, 
sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem 
Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern sie nach der Genehmigung des 
entsprechenden GAP-Strategieplans durch die Kommission gewährt 
werden und die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegen
den Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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(2) Die Beihilfen müssen die beiden nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) sie werden im Rahmen eines GAP-Strategieplans gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/2115 als eine der folgenden Beihilfearten 
gewährt: 

i) als aus dem ELER kofinanzierte Beihilfen; 

ii) als zusätzliche nationale Finanzierung zu aus dem ELER kofinan
zierten Beihilfen; 

b) sie stimmen mit der entsprechenden Maßnahme des 
GAP-Strategieplans gemäß Buchstabe a überein. 

(3) Die Beihilfen decken Folgendes ab: 

a) Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung aller 
Arten von Infrastrukturen, deren beihilfefähige Kosten auf 
2 Mio. EUR begrenzt sind („kleine Infrastruktur“), mit Ausnahme 
von Investitionen in erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Breit
bandinfrastruktur, die nicht beihilfefähig sind; 

b) Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lo
kaler Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung, ein
schließlich Sozialdienste, Freizeit und Kultur, und die dazugehörige 
Infrastruktur; 

c) Investitionen zur öffentlichen Nutzung in Freizeitinfrastruktur, Frem
denverkehrsinformation und kleinen touristischen Infrastrukturen; 

d) Investitionen im Zusammenhang mit der Erhaltung, Wiederherstel
lung und Verbesserung des kulturellen und natürlichen Erbes von 
Dörfern, ländlichen Landschaften und Gebieten mit hohem Natur
wert, einschließlich der dazugehörigen sozioökonomischen Aspekte, 
sowie Maßnahmen zur Förderung des Umweltbewusstseins; 

e) Investitionen für die Verlagerung von Tätigkeiten und die Umge
staltung von Gebäuden oder anderen Anlagen innerhalb oder in 
der Nähe ländlicher Siedlungen, um die Lebensqualität oder die 
Umweltleistung der Siedlung zu verbessern. 

(4) Die unter die in Absatz 3 genannten Investitionen fallenden Vor
haben werden in Übereinstimmung mit Plänen für die Entwicklung von 
Gemeinden und Dörfern in ländlichen Gebieten und von deren Basis
dienstleistungen — sofern es solche Pläne gibt — umgesetzt, und müs
sen auf eine etwaige lokale Entwicklungsstrategie abgestimmt sein. Sol
che Pläne sind in Bezug auf Investitionen, die durch Finanzierungs
instrumente unterstützt werden, nicht erforderlich. 

(5) Die Beihilfen dienen zur Deckung der folgenden beihilfefähigen 
Kosten: 

a) die Kosten für die Ausarbeitung und Aktualisierung von Plänen für 
die Entwicklung und Bewirtschaftung von ländlichen Gebieten und 
ihrer Basisdienstleistungen sowie von Plänen für Gebiete mit hohem 
Naturwert; 

b) die Kosten für die Erstellung von Studien im Zusammenhang mit 
Kultur- und Naturerbe, ländlichen Landschaften und Gebieten mit 
hohem Naturwert; 

c) die Kosten für Investitionen in materielle und immaterielle Ver
mögenswerte; 

d) die Kosten von Maßnahmen zur Schärfung des Umweltbewusstseins. 

Die Kosten von baulichen Eigenleistungen können auch für die in Ab
satz 3 Buchstabe d genannten Beihilfen in Betracht kommen. 
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Betriebskapital gilt nicht als beihilfefähige Kostenposition. Die Beihilfen 
werden nicht als Betriebsbeihilfen gewährt. 

(6) Für die in Absatz 3 Buchstaben a bis d genannten Tätigkeiten ist 
die Beihilfeintensität auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

Damit die Beihilfehöchstintensität für die in Absatz 3 Buchstaben b, c 
und d genannten Tätigkeiten nicht überschritten wird, werden die Netto
einnahmen vorab auf der Grundlage realistischer Prognosen oder über 
einen Rückforderungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten ab
gezogen. Alternativ kann die Beihilfehöchstintensität für Beihilfen von 
höchstens 1 Mio. EUR auf 80 % der beihilfefähigen Kosten festgesetzt 
werden. 

(7) Bei den in Absatz 3 Buchstabe e genannten Investitionen darf die 
Beihilfeintensität 100 % der Kosten nicht überschreiten, die für solche 
Tätigkeiten tatsächlich entstehen, wenn die Verlagerung der Tätigkeiten 
oder die Umgestaltung von Gebäuden oder sonstiger Anlagen die De
montage, Entfernung und den Wiederaufbau bestehender Anlagen 
umfasst. 

Führt die Verlagerung der Tätigkeiten oder die Umgestaltung von Ge
bäuden oder sonstiger Anlagen neben der Demontage, Entfernung und 
dem Wiederaufbau bestehender Anlagen gemäß Unterabsatz 1 zu einer 
Modernisierung dieser Anlagen oder zu einer Erhöhung der Produkti
onskapazität, so dürfen die Beihilfeintensitäten die Beihilfehöchstinten
sität nicht überschreiten, die in der zum Zeitpunkt der Beihilfegewäh
rung in dem betreffenden Gebiet geltenden Fördergebietskarte für die 
Kosten im Zusammenhang mit der Modernisierung der Anlagen oder 
der Erhöhung der Produktionskapazität festgelegt ist. Die reine Erset
zung eines bestehenden Gebäudes bzw. bestehender Anlagen durch ein 
neues, modernes Gebäude bzw. durch neue, moderne Anlagen, ohne 
dass dadurch die Art der Produktion oder die eingesetzte Technologie 
grundlegend geändert wird, gilt nicht als Modernisierung. 

Artikel 56 

Existenzgründungsbeihilfen für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 
in ländlichen Gebieten 

(1) Existenzgründungsbeihilfen für nichtlandwirtschaftliche Tätigkei
ten in ländlichen Gebieten sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der An
meldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die 
im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind: 

(2) Die Beihilfen müssen die beiden nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) sie werden im Rahmen eines GAP-Strategieplans gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/2115 als eine der folgenden Beihilfearten 
gewährt: 

i) aus dem ELER kofinanzierte Beihilfen 

ii) zusätzliche nationale Finanzierung zu den Beihilfen gemäß Zif
fer i; 

b) sie stimmen mit der entsprechenden Maßnahme des 
GAP-Strategieplans gemäß Buchstabe a überein. 

(3) Die Beihilfen werden folgenden Arten von Begünstigten gewährt: 

a) Landwirten oder Mitgliedern eines landwirtschaftlichen Haushalts in 
ländlichen Gebieten, die sich nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten 
zuwenden; 
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b) Kleinst- und kleinen Unternehmen in ländlichen Gebieten; 

c) natürlichen Personen in ländlichen Gebieten. 

(4) Wenn es sich bei dem Mitglied eines landwirtschaftlichen Haus
halts gemäß Absatz 3 Buchstabe a um eine juristische Person oder eine 
Gruppe juristischer Personen handelt, muss dieses Mitglied zum Zeit
punkt der Beihilfebeantragung im Betrieb einer landwirtschaftlichen Tä
tigkeit nachgehen. 

(5) Die Gewährung der Beihilfen ist von der Vorlage eines Ge
schäftsplans bei der zuständigen Behörde des betreffenden Mitglied
staats abhängig. 

Der Geschäftsplan muss Folgendes beschreiben: 

a) die wirtschaftliche Ausgangssituation des Begünstigten; 

b) Zwischen- und Endziele im Hinblick auf die Entwicklung der neuen 
Tätigkeiten des Begünstigten; 

c) Einzelheiten zu den Maßnahmen, die für die Entwicklung der Tätig
keiten des Begünstigten erforderlich sind (z. B. Investitionen, Aus
bildungsmaßnahmen, Beratungsdienste). 

Der Geschäftsplan hat eine Höchstlaufzeit von fünf Jahren. 

(6) Die Zahlung der letzten Tranche hängt von der ordnungsgemäßen 
Durchführung des Geschäftsplans gemäß Absatz 5 ab. Die Mitglied
staaten setzen den Beihilfebetrag unter Berücksichtigung der sozioöko
nomischen Lage des unter den GAP-Strategieplan fallenden Gebiets 
fest. 

(7) Die Beihilfe ist auf 100 000 EUR je Begünstigtem begrenzt. 

Artikel 57 

Beihilfen für die erstmalige Teilnahme von Landwirten an 
Qualitätsregelungen für Baumwolle oder Lebensmittel 

(1) Beihilfen für Landwirte, die erstmalig bzw. in den fünf vorher
gehenden Jahren an Qualitätsregelungen für Baumwolle oder Lebens
mittel teilnehmen bzw. teilgenommen haben, sind im Sinne von Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV frei
gestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vor
liegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Beihilfen müssen die beiden nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) sie werden im Rahmen eines GAP-Strategieplans gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/2115 als eine der folgenden Beihilfearten 
gewährt: 

i) aus dem ELER kofinanzierte Beihilfen 

ii) zusätzliche nationale Finanzierung zu den Beihilfen gemäß Zif
fer i; 

b) sie stimmen mit der entsprechenden Intervention des 
GAP-Strategieplans gemäß Buchstabe a überein. 

(3) Für die erstmalige Teilnahme an einer der nachstehenden Arten 
von Qualitätsregelungen werden Beihilfen gewährt: 
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a) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingeführte Qualitäts
regelungen für Baumwolle oder Lebensmittel; 

b) Qualitätsregelungen für Baumwolle oder Lebensmittel einschließlich 
Zertifizierungssysteme, bei denen die Mitgliedstaaten anerkennen, 
dass sie folgenden Kriterien genügen: 

i) die Besonderheit des im Rahmen solcher Qualitätsregelungen 
gewonnenen Enderzeugnisses ergibt sich aus detaillierten Ver
pflichtungen, eines oder mehrere der folgenden Merkmale zu 
gewährleisten: 

— besondere Erzeugnismerkmale; 

— besondere Anbau- oder Erzeugungsmethoden; 

— eine Qualität des Enderzeugnisses, die hinsichtlich des Schut
zes der öffentlichen, tierischen und pflanzlichen Gesundheit, 
des Tierwohls oder des Umweltschutzes erheblich über die 
Normen für Handelswaren hinausgeht; 

ii) die Regelung steht allen Erzeugern offen; 

iii) die Regelung umfasst verbindliche Spezifikationen für das End
erzeugnis, und die Einhaltung dieser Spezifikationen wird von 
Behörden oder einer unabhängigen Kontrolleinrichtung über
prüft; 

iv) die Regelung ist transparent und gewährleistet eine vollständige 
Rückverfolgbarkeit der landwirtschaftlichen Erzeugnisse; 

c) freiwillige Zertifizierungssysteme für Lebensmittel, bei denen die 
Mitgliedstaaten anerkennen, dass sie die in der Mitteilung der Kom
mission „EU-Leitlinien für eine gute Praxis für freiwillige Zertifizie
rungssysteme für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmit
tel“ ( 32 ) festgelegten Anforderungen erfüllen. 

(4) Die Beihilfen werden in Form eines jährlichen als Anreiz gezahl
ten Betrags entsprechend der Höhe der Fixkosten infolge der Teilnahme 
an einer Qualitätsregelung gewährt. 

(5) Die Beihilfen werden für einen Zeitraum von höchstens sieben 
Jahren gewährt. 

(6) Wenn die ursprüngliche Teilnahme an der Qualitätsregelung vor 
der Einreichung des Beihilfeantrags begonnen hat, wird die Höchstdauer 
von sieben Jahren um die Anzahl an Jahren reduziert, die zwischen dem 
Beginn der Teilnahme und der Einreichung des Beihilfeantrags liegen. 

(7) Die Beihilfen sind auf 3 000 EUR pro Begünstigtem und Jahr 
begrenzt. 

Artikel 58 

Beihilfen für Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für 
unter Qualitätsregelungen fallende Baumwolle und Lebensmittel 

(1) Beihilfen für Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für 
unter Qualitätsregelungen fallende Baumwolle und Lebensmittel sind im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnen
markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV freigestellt, wenn die Voraussetzungen des vorliegenden 
Artikels und des Kapitels I der vorliegenden Verordnung erfüllt sind. 

▼B 

( 32 ) ABl. C 341 vom 16.12.2010, S. 5.
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(2) Die Beihilfen müssen die beiden nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) sie werden im Rahmen eines GAP-Strategieplans gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/2115 als eine der folgenden Beihilfearten 
gewährt: 

i) aus dem ELER kofinanzierte Beihilfen 

ii) zusätzliche nationale Finanzierung zu den Beihilfen gemäß Zif
fer i; 

b) sie stimmen mit der entsprechenden Maßnahme des 
GAP-Strategieplans gemäß Buchstabe a überein. 

(3) Die Beihilfen werden den Erzeugergruppierungen gewährt, die 
die Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen durchführen. 

(4) Beihilfefähig sind nur Informations- und Absatzförderungsmaß
nahmen für den Binnenmarkt. 

(5) Die Beihilfen werden für Informations- und Absatzförderungs
maßnahmen für Baumwolle und Lebensmittel gewährt, die unter Qua
litätsregelungen fallen, für die Beihilfen gemäß Artikel 57 gewährt 
werden. 

(6) Beihilfefähig sind die Kosten für Maßnahmen, die 

a) dazu gedacht sind, den Verbraucher zum Kauf von Lebensmitteln 
oder Baumwolle zu motivieren, die unter eine Qualitätsregelung ge
mäß Artikel 57 Absatz 3 fallen; 

b) die besonderen Eigenschaften oder Vorzüge der Lebensmittel bzw. 
der Baumwolle vor allem in Bezug auf Qualität, besondere Produk
tionsverfahren, Einhaltung hoher Tierwohlstandards und Umwelt
schutz im Zusammenhang mit der betreffenden Qualitätsregelung 
herausstellen. 

(7) Die in Absatz 6 genannten Maßnahmen dürfen die Verbraucher 
nicht zum Kauf von Lebensmitteln oder Baumwolle aufgrund ihres 
Ursprungs anregen, ausgenommen Erzeugnisse, die unter die in Titel 
II der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 genannten Qualitätsregelungen 
fallen. 

(8) Der Ursprung des Lebensmittels oder der Baumwolle darf ange
geben werden, sofern dieser Hinweis der Hauptaussage zu dem Erzeug
nis untergeordnet ist. 

(9) Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen im Zusammen
hang mit bestimmten Unternehmen oder Handelsmarken sind nicht bei
hilfefähig. 

(10) Die maximale Beihilfeintensität beträgt 70 % der beihilfefähigen 
Kosten. 

Artikel 59 

Beihilfen für die Zusammenarbeit in ländlichen Gebieten 

(1) Beihilfen für die Zusammenarbeit in ländlichen Gebieten sind im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnen
markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und in 
Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

▼B
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(2) Die Beihilfen müssen die beiden nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) sie werden im Rahmen eines GAP-Strategieplans gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/2115 als eine der folgenden Beihilfearten 
gewährt: 

i) aus dem ELER kofinanzierte Beihilfen 

ii) zusätzliche nationale Finanzierung zu den Beihilfen gemäß Zif
fer i; 

b) sie stimmen mit der entsprechenden Maßnahme des 
GAP-Strategieplans gemäß Buchstabe a überein. 

(3) An den Formen der Zusammenarbeit im Sinne dieses Artikels 
müssen mindestens zwei Akteure beteiligt sein; sie können im Agrar
sektor tätige Unternehmen, in der Lebensmittelkette tätige Unternehmen 
und andere Akteure, einschließlich Erzeugergruppierungen, Genossen
schaften und Branchenverbände, umfassen, sofern die Zusammenarbeit 
ländlichen Gebieten zugutekommt. 

(4) Beihilfefähig sind folgende Formen der Zusammenarbeit: 

a) Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und anderen Akteuren ge
mäß Absatz 3 dieses Artikels; 

b) die Schaffung von Clustern und Netzwerken. 

(5) Für eine Zusammenarbeit, an der ausschließlich Forschungsein
richtungen beteiligt sind, werden keine Beihilfen gewährt. 

(6) Die Beihilfen können für folgende Formen der Zusammenarbeit 
gewährt werden: 

a) Pilotprojekte; 

b) die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Tech
nologien im Lebensmittelsektor; 

c) die Zusammenarbeit zwischen kleinen Wirtschaftsteilnehmern bei der 
Organisation von gemeinsamen Arbeitsabläufen und der gemein
samen Nutzung von Anlagen und Ressourcen sowie der Entwicklung 
und/oder der Vermarktung von Tourismusdienstleistungen mit Bezug 
zu ländlichem Tourismus; 

d) die horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Akteuren der 
Versorgungskette zur Schaffung und Entwicklung kurzer Versor
gungsketten und lokaler Märkte; 

e) Absatzförderungsmaßnahmen in einem lokalen Rahmen zur Entwick
lung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte; 

f) gemeinsame Aktionen im Hinblick auf die Eindämmung des Klima
wandels oder die Anpassung an dessen Auswirkungen; 

g) gemeinsame Konzepte für Umweltprojekte und die gegenwärtig an
gewendeten ökologischen Verfahren, wie unter anderem eine effi
ziente Wasserbewirtschaftung, die Nutzung erneuerbarer Energie
quellen und die Erhaltung der Agrarlandschaft; 

h) horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Akteuren der 
Versorgungskette zur nachhaltigen Bereitstellung von Biomasse zur 
Verwendung für die Lebensmittel- und Energieerzeugung sowie für 
industrielle Verfahren; 

i) die Durchführung von anderen als den in Artikel 2 Nummer 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 definierten lokalen Entwicklungs
strategien, die auf eine oder mehrere der Prioritäten der Union für 
die Entwicklung des ländlichen Raums abzielen, insbesondere durch 
andere als die in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 definierten Gruppen aus öffentlichen 
und privaten Partnern. 

▼B
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j) die Diversifizierung von landwirtschaftlichen Tätigkeiten hin zu Tä
tigkeiten in den Bereichen Gesundheitsversorgung, soziale Integra
tion, gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft sowie Bildung in Be
zug auf Umwelt und Ernährung; 

k) Umsetzung der Strategien für intelligente Dörfer. 

(7) Beihilfen werden nur für neue Formen der Zusammenarbeit ge
währt; dazu zählen auch bestehende Formen der Zusammenarbeit, in 
deren Rahmen eine neue Tätigkeit aufgenommen wird. 

(8) Beihilfen für Pilotprojekte gemäß Absatz 6 Buchstabe a und für 
die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technolo
gien im Lebensmittelsektor gemäß Absatz 6 Buchstabe b können auch 
Einzelakteuren gewährt werden, wenn diese Möglichkeit in den natio
nalen Strategieplänen vorgesehen ist. Die Ergebnisse der in Absatz 6 
Buchstabe a genannten Pilotprojekte und der in Absatz 6 Buchstabe b 
genannten Tätigkeiten, die von einzelnen Akteuren durchgeführt wer
den, werden verbreitet. 

(9) Beihilfen für die Einrichtung und Entwicklung kurzer Versor
gungsketten gemäß Absatz 6 Buchstaben d und e dürfen nur für Ver
sorgungsketten mit höchstens einem zwischengeschalteten Akteur zwi
schen Landwirt und Verbraucher gewährt werden. 

(10) Beihilfen nach diesem Artikel müssen mit den Artikeln 206 bis 
210a der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 im Einklang stehen. 

(11) Die Beihilfen sind auf einen Zeitraum von höchstens sieben 
Jahren begrenzt. 

(12) Folgende Kosten sind beihilfefähig: 

a) Kosten für vorbereitende Unterstützung, Kapazitätsaufbau, Schulung 
und Vernetzung im Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung 
eines Kooperationsprojekts; 

b) Kosten für Studien über das betreffende Gebiet, für Durchführbar
keitsstudien und für die Erstellung eines Geschäftsplans oder die 
Erarbeitung einer anderen als der in Artikel 32 der Verordnung (EU) 
2021/1060 genannten lokalen Entwicklungsstrategie; 

c) Kosten der Animierung des betreffenden Gebiets, um ein gemein
sames Gebietsprojekt durchführbar zu machen; im Falle von Clustern 
kann die Animierung auch die Netzwerkaktivitäten zwischen Mit
gliedern und die Anwerbung neuer Mitglieder betreffen; 

d) die laufenden Kosten der Zusammenarbeit wie das Gehalt eines 
Koordinators; 

e) die Direktkosten spezifischer Projekte im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Geschäftsplans, eines Umweltplans, einer ande
ren als der in Artikel 32 der Verordnung (EU) 2021/1060 genannten 
lokalen Entwicklungsstrategie oder Direktkosten anderer auf Innova
tion ausgerichteter Vorhaben, einschließlich Tests; 

f) Kosten für Absatzförderungsmaßnahmen. 

(13) Die Beihilfe ist auf 100 % der beihilfefähigen Kosten begrenzt. 

(14) Direktkosten gemäß Absatz 12 Buchstabe e, die sich auf Inves
titionen beziehen, sind auf die beihilfefähigen Kosten von Investitions
beihilfen beschränkt und müssen die in den entsprechenden Artikeln der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 und in den einschlägigen Artikeln der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Bedingungen, einschließlich die 
besonderen Bedingungen für Anmeldeschwellen, erfüllen. 

▼B
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Artikel 60 

Beihilfen für CLLD-Projekte 

(1) Beihilfen für Kosten von KMU, die an CLLD-Projekten teilneh
men, die unter Artikel 31 der Verordnung (EU) 2021/1060 fallen und 
im Rahmen des ELER als LEADER-Projekte zur lokalen Entwicklung 
ausgewiesen wurden, sind im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buch
stabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde
pflicht gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im 
vorliegenden Artikel und in Kapitel I der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beihilfen für Kosten für Projekte gemäß Absatz 3 dieses Artikels von 
Gemeinden, die an CLLD-Projekten teilnehmen, die unter Artikel 31 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 fallen und im Rahmen des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums als 
LEADER-Projekte zur lokalen Entwicklung ausgewiesen wurden, sind 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die im vorliegenden Artikel und 
in Kapitel I der vorliegenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Für CLLD-Projekte sind folgende Kosten beihilfefähig: 

a) Kosten für vorbereitende Unterstützung, Kapazitätsaufbau, Schulung 
und Vernetzung im Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung 
einer CLLD-Strategie; 

b) Umsetzung genehmigter Vorhaben; 

c) Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen; 

d) die mit der Verwaltung der Durchführung der CLLD-Strategie ver
bundenen laufenden Kosten; 

e) Sensibilisierung für die CLLD-Strategie, damit der Austausch zwi
schen den Beteiligten im Hinblick auf die Bereitstellung von Infor
mationen und die Förderung der Strategie und der Projekte erleich
tert wird und damit potenzielle Begünstigte im Hinblick auf die 
Entwicklung von Vorhaben und die Stellung von Anträgen unter
stützt werden. 

(3) Die Kosten der Gemeinden, die an CLLD-Projekten teilnehmen, 
gemäß Absatz 1 kommen für eine Beihilfe nach diesem Artikel in 
Betracht, sofern sie in einem oder mehreren der folgenden Gebiete 
durchgeführt werden: 

a) Forschung, Entwicklung und Innovation; 

b) Umwelt; 

c) Beschäftigung und Ausbildung, 

d) Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes; 

e) Forstwirtschaft; 

f) Maßnahmen zur Förderung von nicht in Anhang I des AEUV auf
geführten Lebensmittelerzeugnissen; 

g) Sport. 

▼B
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(4) Die Beihilfeintensität darf die in der Verordnung (EU) 2021/2115 
für die jeweilige Art von Vorhaben festgelegten Förderhöchstsätze nicht 
überschreiten. 

Artikel 61 

Begrenzte Beihilfebeträge für CLLD-Projekte 

(1) Beihilfen für Unternehmen, die an CLLD-Projekten nach Arti
kel 60 Absatz 1 teilnehmen oder davon profitieren, sind im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die Voraussetzungen des vorliegenden Arti
kels und des Kapitels I der vorliegenden Verordnung erfüllt sind. 

Beihilfen für Gemeinden, die an CLLD-Projekten nach Artikel 60 Ab
satz 1 teilnehmen oder davon profitieren, sind im Sinne von Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von 
der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die Voraussetzungen des vorliegenden Artikels und des Kapitels I der 
vorliegenden Verordnung erfüllt sind. 

(2) Die Kosten der Gemeinden, die an CLLD-Projekten teilnehmen, 
gemäß Absatz 1 kommen für eine Beihilfe nach diesem Artikel in 
Betracht, sofern sie in einem oder mehreren der folgenden Gebiete 
durchgeführt werden: 

a) Forschung, Entwicklung und Innovation; 

b) Umwelt; 

c) Beschäftigung und Ausbildung, 

d) Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes; 

e) Forstwirtschaft; 

f) Maßnahmen zur Förderung von nicht in Anhang I des AEUV auf
geführten Lebensmittelerzeugnissen; 

g) Sport. 

(3) Der Gesamtbetrag der nach dem vorliegenden Artikel je 
CLLD-Projekt gewährten Beihilfe darf 200 000 EUR nicht überschrei
ten. 

KAPITEL IV 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 62 

Ersetzung und weitere Anwendung der Verordnung (EU) 
Nr. 702/2014 

(1) Gemäß Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 gilt diese 
Verordnung bis zum 31. Dezember 2022. Die vorliegende Verordnung 
wird die Verordnung (EU) Nr. 702/2014 nach deren Auslaufen ersetzen. 

(2) Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 gelten 
jedoch bis zum 31. Dezember 2025 weiterhin für Beihilfen, die gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 33 ) gewährt werden. 

▼B 

( 33 ) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd
lichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487).
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Artikel 63 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung gilt für vor ihrem Inkrafttreten gewährte Ein
zelbeihilfen, sofern diese alle Voraussetzungen dieser Verordnung, aus
genommen Artikel 9, erfüllen. 
(2) Beihilfen, die nicht von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt sind, werden von der Kommission anhand 
der Rahmenregelung von 2023 und allen sonstigen einschlägigen Rah
menregelungen, Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen ge
prüft. 
(3) Einzelbeihilfen, die vor dem 1. Januar 2023 im Einklang mit den 
zum Zeitpunkt ihrer Gewährung geltenden, nach Artikel 1 der Verord
nung (EU) 2015/1588 erlassenen Verordnungen gewährt wurden, sind 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Ar
tikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt. 
(4) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung bleiben nach 
dieser Verordnung freigestellte Beihilferegelungen noch während einer 
Anpassungsfrist von sechs Monaten freigestellt. 
Abweichend von Unterabsatz 1 bleiben Beihilferegelungen, die in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2021/2115 fallen und entweder 
aus dem ELER kofinanziert oder als zusätzliche nationale Finanzierung 
zu solchen kofinanzierten Maßnahmen gewährt werden, nach Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Verordnung während der Dauer des Programm
planungszeitraums gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 weiterhin 
freigestellt. 

Artikel 64 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
Sie gilt vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2029. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B



 

02022R2472 — DE — 13.12.2023 — 001.001 — 90 

ANHANG I 

KMU-Definition 

Artikel 1 

Unternehmen 

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere auch jene Einheiten, 
die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder 
Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. 

Artikel 2 

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der 
Unternehmenskategorien 

(1) Die Kategorie der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 
250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR erzielen beziehungsweise deren Jahresbilanzsumme sich auf höchs
tens 43 Mio. EUR beläuft. 

(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein 
Unternehmen definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen 
Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt. 

(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein 
Unternehmen definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen 
Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht übersteigt. 

Artikel 3 

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen 
Schwellenwerte berücksichtigte Unternehmenstypen 

(1) Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als 
Partnerunternehmen im Sinne von Absatz 2 oder als verbundenes Unternehmen 
im Sinne von Absatz 3 gilt. 

(2) „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene 
Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gelten und zwischen denen folgende Be
ziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält — 
allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im 
Sinne des Absatzes 3-25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte eines 
anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens). 

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwel
lenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird, sofern es sich um folgende 
Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese Investo
ren nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen 
Unternehmen verbunden sind: 

a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche 
Personen beziehungsweise Gruppen natürlicher Personen, die regelmäßig im 
Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind und die Eigenkapital in nicht 
börsennotierte Unternehmen investieren („Business Angels“), sofern der Ge
samtbetrag der Investition der genannten „Business Angels“ in ein und das
selbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet; 

b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck; 

c) institutionelle Investoren einschließlich regionaler Entwicklungsfonds; 

▼B
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d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 
10 Mio. EUR und weniger als 5 000 Einwohnern. 

(3) „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer 
der folgenden Beziehungen stehen: 

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder 
Gesellschafter eines anderen Unternehmens; 

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen 
oder abzuberufen; 

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlos
senen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen 
beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 

d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unterneh
mens ist, übt gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses 
anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über 
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern 
aus. 

Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, 
sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Investoren nicht direkt 
oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen — 
unbeschadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesell
schafter besitzen. 

Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen der in 
Absatz 2 genannten Investoren untereinander in einer der in Unterabsatz 1 ge
nannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde 
Gruppe natürlicher Personen miteinander in einer dieser Beziehungen stehen, 
gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen 
ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind. 

Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für ein Produkt oder eine Dienstleistung, 
der dem betreffenden Markt unmittelbar vor- oder nachgeschaltet ist. 

(4) Außer in den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein 
Unternehmen nicht als KMU angesehen werden, wenn 25 % oder mehr seines 
Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren 
öffentlichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden. 

(5) Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenstän
diges Unternehmen, Partnerunternehmen oder verbundenes Unternehmen abge
ben, wobei die Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte vor
zulegen sind. Diese Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich 
die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau feststellen lassen, 
wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht 
davon ausgehen, dass es sich nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unter
nehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander verbundenen Unterneh
men befindet. Solche Erklärungen werden unbeschadet der aufgrund nationaler 
Regelungen oder Regelungen der Union vorgesehenen Kontrollen oder Überprü
fungen abgegeben. 

Artikel 4 

Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den 
Berichtszeitraum zugrunde zu legende Daten 

(1) Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finan
ziellen Schwellenwerte herangezogen werden, beziehen sich auf den letzten 
Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom 
Stichtag des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezo
genen Umsatzes wird abzüglich der Mehrwertsteuer (MwSt.) und sonstiger indi
rekter Steuern oder Abgaben berechnet. 
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(2) Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass 
es auf Jahresbasis die in Artikel 2 genannten Schwellenwerte für die Mitarbei
terzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw. erwirbt 
es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens 
bzw. eines Kleinstunternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt. 

(3) Bei einem neugegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss 
vorlegen kann, werden die entsprechenden Daten im Laufe des Geschäftsjahres 
nach Treu und Glauben geschätzt. 

Artikel 5 

Mitarbeiterzahl 

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der 
Zahl der Personen, die in dem betreffenden Unternehmen oder auf Rechnung 
dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäf
tigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr 
gearbeitet haben oder die im Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für 
Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitarbeiterzahl 
gehen ein: 

a) Lohn- und Gehaltsempfänger; 

b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis 
zu diesem stehen und nach nationalem Recht Lohn- und Gehaltsempfängern 
gleichgestellt sind; 

c) mitarbeitende Eigentümer; 

d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und 
finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen. 

Lehrlinge oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen 
Lehrlings- bzw. Berufsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht 
berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs wird nicht 
mitgerechnet. 

Artikel 6 

Erstellung der Daten des Unternehmens 

(1) Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten — ein
schließlich der Mitarbeiterzahl — ausschließlich auf der Grundlage der Jahres
abschlüsse dieses Unternehmens erstellt. 

(2) Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens, 
das Partnerunternehmen oder verbundene Unternehmen hat, werden auf der 
Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt 
oder — sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des 
Unternehmens beziehungsweise der konsolidierten Jahresabschlüsse, in die das 
Unternehmen durch Konsolidierung eingeht. 

Zu den in Unterabsatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vor
handenen Partnerunternehmen des betroffenen Unternehmens, die diesem unmit
telbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt 
proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten 
(wobei der höhere dieser beiden Anteile zugrunde gelegt wird). Bei wechselsei
tiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen. 

Zu den in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Daten werden gegebenenfalls 
100 % der Daten derjenigen direkt oder indirekt mit dem betreffenden Unter
nehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahres
abschlüssen noch nicht berücksichtigt wurden. 

(3) Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnerunternehmen 
des betreffenden Unternehmens aus den Jahresabschlüssen und sonstigen Daten 
(sofern vorhanden in konsolidierter Form) zu entnehmen. Zu diesen Daten wer
den die Daten der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen zu 
100 % hinzugerechnet, sofern die Daten in den konsolidierten Jahresabschlüssen 
noch nicht berücksichtigt wurden. 
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Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen 
Unternehmen verbundenen Unternehmen aus ihren Jahresabschlüssen und sons
tigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu 
diesen Daten werden gegebenenfalls die Daten der Partnerunternehmen dieser 
verbundenen Unternehmen, die diesen unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, 
anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen 
nicht bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert min
destens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Anteil entspricht. 
(4) In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unterneh
mens in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht ausgewiesen ist, wird die 
Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunter
nehmen dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten 
der Unternehmen, mit denen dieses Unternehmen verbunden ist, addiert werden. 
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ANHANG II 

Informationen über nach dieser Verordnung freigestellte staatliche Beihilfen — Übermittlung über die 
IT-Anwendung der Kommission nach Artikel 11 

TEIL I 

Beihilfenummer (wird von der Kommission ausgefüllt) 

Mitgliedstaat 

Referenznummer des Mitgliedstaats 

Region Name der Region(en) 
(NUTS ( 1 )) 

Förderstatus ( 2 ) 
Gebiete in äußerster Randlage 
Kleinere Inseln des Ägäischen Meeres 
Sonstige 

Bewilligungsbehörde Name 

Postanschrift 

Internet-Adresse 

Titel der Beihilfemaßnahme 

Nationale Rechtsgrundlage (Fund
stelle der amtlichen Veröffent
lichung im Mitgliedstaat) 

Weblink zum vollständigen Wort
laut der Beihilfemaßnahme 

............................................................ 

Art der Maßnahme Regelung 

Ad hoc-Beihilfe Name des Begünstigten und der Unternehmens
gruppe ( 3 ), der er angehört 

Änderung einer bestehenden Beihil
feregelung oder Ad-hoc-Beihilfe 

Beihilfenummer der Kommission 

Verlängerung 

Änderung 

Laufzeit ( 4 ) Regelung vom TT/MM/JJJJ bis TT/MM/JJJJ 

▼B
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Tag der Gewährung Ad hoc-Beihilfe TT/MM/JJJJ 

Betroffene Wirtschaftszweige Bitte auf Ebene der NACE-Gruppe ( 5 ) angeben 

Art des Begünstigten KMU 

Große Unternehmen 

Mittelausstattung Regelung: Gesamtbetrag ( 6 ) in Landeswährung ... (in voller Höhe) 
............................................................ 

Ad-hoc-Beihilfe: Gesamtbetrag ( 7 ) in Landeswährung ... (in voller Höhe) 
............................................................ 

Bei Garantien ( 8 ) Landeswährung ... (in voller Höhe) 

Beihilfeinstrument Zuschuss/Zinszuschuss 

Bezuschusste Dienstleistungen 

Kredit/rückzahlbare Vorschüsse 

Garantie (gegebenenfalls Verweis auf den Kommissionsbeschluss ( 9 )) 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung 

Sonstiges (bitte angeben) 
............................................................ 
Bitte angeben, zu welcher Hauptkategorie das Beihilfeinstrument aufgrund sei
ner Wirkung/Funktion am besten passt: 

Zuschuss 
Kredit 
Garantie 
Steuervergünstigung 
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Bei Kofinanzierung durch 
EU-Fonds 

Name des/der EU-Fonds: Höhe des Beitrags 
(nach EU-Fonds) 

Landeswährung ... 
(in voller Höhe) 

( 1 ) NUTS — Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Region ist in der Regel auf Ebene 2 anzugeben. 
( 2 ) Bitte geben Sie an, ob die Beihilfe zugunsten eines Unternehmens gewährt wird, das in einem der vorab festgelegten Gebiete 

tätig ist. Andernfalls kreuzen Sie bitte das Kästchen „Sonstige“ an. 
( 3 ) Der Begriff des Unternehmens bezeichnet nach den Wettbewerbsvorschriften des AEUV und für die Zwecke dieser Verordnung 

jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung. Der 
Gerichtshof hat festgestellt, dass Einheiten, die (de jure oder de facto) von ein und derselben Einheit kontrolliert werden, als ein 
einziges Unternehmen anzusehen sind. 

( 4 ) Zeitraum, in dem die Bewilligungsbehörde sich zur Gewährung der Beihilfe verpflichten kann. 
( 5 ) NACE Rev. 2: Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft. Der Wirtschaftszweig ist in der 

Regel auf der Ebene der Unternehmensgruppe anzugeben. 
( 6 ) Bei Beihilferegelungen: Bitte die nach der Regelung vorgesehene Gesamtmittelausstattung oder den voraussichtlichen Steuer 

ausfall für alle unter die Regelung fallenden Beihilfeinstrumente während der gesamten Laufzeit der Regelung angeben. 
( 7 ) Bei Ad-hoc-Beihilfen: Bitte den Gesamtbetrag der Beihilfe oder des Steuerausfalls angeben. 
( 8 ) Bei Garantien: Bitte den (Höchst-)Betrag der gesicherten Kredite angeben. 
( 9 ) Ggf. Verweis auf den Beschluss der Kommission nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c Ziffer ii dieser Verordnung, mit dem die 

Methode für die Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents genehmigt wurde. 

▼M1 
TEIL II 

Übermittlung über das elektronische Anmeldesystem der Kommission nach Artikel 11 

Geben Sie bitte an, nach welcher Bestimmung der Gruppenfreistellungsverordnung für die Landwirtschaft die Bei
hilfemaßnahme durchgeführt wird. 

Hauptziele 
(Mehrere Ziele sind möglich; in diesem Fall bitte alle Ziele 

angeben) 
Beihilfehöchstintensität in % Beihilfehöchstbetrag in Landes

währung in voller Höhe 

□ Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen 
Betrieben im Zusammenhang mit der landwirtschaftli
chen Primärproduktion (Artikel 14) 

□ Beihilfen für die landwirtschaftliche Flurberei
nigung (Artikel 15) 

□ Investitionsbeihilfen für die Aussiedlung von land
wirtschaftlichen Betriebsgebäuden (Artikel 16) 

□ Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Arti
kel 17) 

□ Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirte und 
Existenzgründungsbeihilfen für landwirtschaftliche Tä
tigkeiten (Artikel 18) 

□ Gründungsbeihilfen für Erzeugergruppierungen und 
-organisationen im Agrarsektor (Artikel 19) 

□ Beihilfen für die Teilnahme von Erzeugern land
wirtschaftlicher Erzeugnisse an Qualitätsregelungen 
(Artikel 20) 

□ Beihilfen für Wissensaustausch und Informations
maßnahmen (Artikel 21) 

▼B
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Hauptziele 
(Mehrere Ziele sind möglich; in diesem Fall bitte alle Ziele 

angeben) 
Beihilfehöchstintensität in % Beihilfehöchstbetrag in Landes

währung in voller Höhe 

□ Beihilfen für Beratungsdienste (Artikel 22) 

□ Beihilfen für Vertretungsdienste für landwirtschaft
liche Betriebe (Artikel 23) 

□ Beihilfen zur Absatzförderung für landwirtschaftli
che Erzeugnisse (Artikel 24) 

□ Beihilfen zur Beseitigung von Schäden infolge von 
einer Naturkatastrophe gleichzusetzenden widrigen 
Witterungsverhältnissen (Artikel 25) 

Art der einer Naturkatastro
phe gleichzusetzenden wid
rigen Witterungsverhält
nisse: 

□ Frost 
□ Sturm 
□ Hagel 
□ Eis 
□ starke oder anhaltende 

Regenfälle 
□ Wirbelsturm 
□ schwere Dürre 
□ Sonstige 
Bitte angeben: 

Zeitraum des Auftretens TT/MM/JJJJ bis TT/MM/ 
JJJJ 

□ Beihilfen zu den Kosten für die Verhütung, Be
kämpfung und Tilgung von Tierseuchen oder Pflan
zenschädlingen und Beihilfen zur Beseitigung der 
durch Tierseuchen oder Pflanzenschädlinge entstande
nen Schäden (Artikel 26) 

□ Beihilfen für den Tierhaltungssektor und Beihilfen 
für Falltiere (Artikel 27) 

□ Beihilfen für die Zahlung von Versicherungsprä
mien und für Finanzbeiträge für Fonds auf Gegensei
tigkeit (Artikel 28) 

□ Beihilfen zur Beseitigung von durch geschützte 
Tiere verursachten Schäden (Artikel 29) 

□ Beihilfen für die Erhaltung genetischer Ressourcen 
in der Landwirtschaft (Artikel 30) 

□ Beihilfen für Tierwohlverpflichtungen (Artikel 31) 

□ Beihilfen für die Zusammenarbeit im Agrarsektor 
(Artikel 32) 

□ Beihilfen zum Ausgleich von Nachteilen im Zusam
menhang mit Natura-2000-Gebieten (Artikel 33) 
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Hauptziele 
(Mehrere Ziele sind möglich; in diesem Fall bitte alle Ziele 

angeben) 
Beihilfehöchstintensität in % Beihilfehöchstbetrag in Landes

währung in voller Höhe 

□ Beihilfen für Agrarumwelt- und Klimaverpflichtun
gen (Artikel 34) 

□ Beihilfen für ökologischen/biologischen Landbau 
(Artikel 35) 

□ Beihilfen für Investitionen zur Erhaltung des 
Kultur- und Naturerbes in landwirtschaftlichen Betrie
ben oder in Wäldern (Artikel 36) 

□ Beihilfen zur Beseitigung von durch Naturkatastro
phen im Agrarsektor verursachten Schäden (Artikel 37) 

Art der Naturkatastrophe: □ Erdbeben 
□ Lawine 
□ Erdrutsch 
□ Überschwemmung 
□ Orkan 
□ Wirbelsturm 
□ Vulkanausbruch 
□ Flächenbrand 
□ Sonstige 
Bitte angeben: 

Zeitraum der Naturkatastro
phe: 

TT/MM/JJJJ bis TT/MM/ 
JJJJ 

□ Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Artikel 38) 

□ Beihilfen für Kosten, die Unternehmen entstehen, 
die an Projekten operationeller EIP-Gruppen teilneh
men (Artikel 39) 

□ Beihilfen für die Aufforstung und die Anlage von 
Wäldern (Artikel 41) 

□ Beihilfen für Agrarforstsysteme (Artikel 42) 

□ Beihilfen für die Vorbeugung von Schäden und die 
Wiederherstellung von Wäldern (Artikel 43) 

□ Beihilfen für Investitionen zur Stärkung der Wider
standsfähigkeit und des ökologischen Werts von Wald
ökosystemen (Artikel 44) 

□ Beihilfen für gebietsspezifische Benachteiligungen, 
die sich aus bestimmten verpflichtenden Anforderun
gen ergeben (Artikel 45) 
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Hauptziele 
(Mehrere Ziele sind möglich; in diesem Fall bitte alle Ziele 

angeben) 
Beihilfehöchstintensität in % Beihilfehöchstbetrag in Landes

währung in voller Höhe 

□ Beihilfen für Waldumwelt- und -klimaleistungen 
und die Erhaltung von Wäldern (Artikel 46) 

□ Beihilfen für Wissensaustausch und Informations
maßnahmen im Forstsektor (Artikel 47) 

□ Beihilfen für Beratungsdienste im Forstsektor (Ar
tikel 48) 

□ Beihilfen für Investitionen in Infrastruktur zur Ent
wicklung, Modernisierung oder Anpassung im Forst
sektor (Artikel 49) 

□ Beihilfen für Investitionen in Techniken der Forst
wirtschaft sowie in die Verarbeitung, Mobilisierung 
und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(Artikel 50) 

□ Erhaltung genetischer Ressourcen in der Forstwirt
schaft (Artikel 51) 

□ Gründungsbeihilfen für Erzeugergruppierungen und 
-organisationen im Forstsektor (Artikel 52) 

□ Beihilfen für forstliche Flurbereinigung (Artikel 53) 

□ Beihilfen für die Zusammenarbeit im Forstsektor 
(Artikel 54) 

□ Beihilfen für Basisdienstleistungen und Infrastruktur 
in ländlichen Gebieten (Artikel 55) 

□ Existenzgründungsbeihilfen für nichtlandwirtschaft
liche Tätigkeiten in ländlichen Gebieten (Artikel 56) 

□ Beihilfen für die erstmalige Teilnahme von Land
wirten an Qualitätsregelungen für Baumwolle oder Le
bensmittel (Artikel 57) 

□ Beihilfen für Informations- und Absatzförderungs
maßnahmen für unter Qualitätsregelungen fallende 
Baumwolle und Lebensmittel (Artikel 58) 

□ Beihilfen für die Zusammenarbeit in ländlichen Ge
bieten (Artikel 59) 

□ Beihilfen für CLLD-Projekte (Artikel 60) 
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ANHANG III 

Vorschriften für die Veröffentlichung von Informationen gemäß Artikel 9 
Absatz 1 

Die Mitgliedstaaten gestalten ihre umfassenden Beihilfewebsites, auf denen die in 
Artikel 9 Absatz 1 festgelegten Informationen veröffentlicht werden, so, dass die 
Informationen leicht zugänglich sind. Die Informationen werden in einem Tabel
lenkalkulationsformat (z. B. CSV oder XML) veröffentlicht, das es ermöglicht, 
Daten zu suchen, zu extrahieren und problemlos im Internet zu veröffentlichen. 
Der Zugang zur Beihilfewebsite wird jedem Interessierten ohne Einschränkungen 
gewährt. Eine vorherige Anmeldung als Nutzer darf für den Zugang zur Bei
hilfewebsite nicht erforderlich sein. 

Über die Vergabe von Einzelbeihilfen sind gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c 
folgende Informationen zu veröffentlichen: 

a) Beihilfenummer ( 1 ); 

b) Identifikationsnummer des Begünstigten ( 2 ); 

c) Art des Unternehmens (KMU/großes Unternehmen) zum Tag der Gewährung 
der Beihilfe; 

d) Region, in der der Begünstigte seinen Standort hat, auf NUTS-II-Ebene ( 3 ) 
und gegebenenfalls Regionen in äußerster Randlage oder kleinere Inseln des 
Ägäischen Meeres; 

e) Wirtschaftszweig (auf Ebene der NACE-Gruppe ( 4 )); 

f) Beihilfeinstrument, in voller Höhe, in Landeswährung ( 5 ); 

g) Beihilfeinstrument ( 6 ) (Zuschuss/Zinszuschuss, Kredit/rückzahlbare Vor
schüsse/rückzahlbarer Zuschuss, Garantie, Steuervergünstigung oder Steuerbe
freiung, Risikofinanzierung, Sonstiges (bitte angeben); 

h) Tag der Gewährung der Beihilfe; 

i) Ziel der Beihilfe ( 7 ); 

j) Bewilligungsbehörde. 

▼B 

( 1 ) Von der Kommission im Rahmen des Verfahrens gemäß Artikel 9 Absatz 1 der vor
liegenden Verordnung zugewiesen. 

( 2 ) Angesichts des berechtigten Interesses an Transparenz bei der Bereitstellung von Infor
mationen für die Öffentlichkeit und unter Berücksichtigung von Artikel 49 Absatz 1 
Buchstabe g der Verordnung (EU) 2016/679 kommt die Kommission nach Abwägung 
der Transparenzanforderungen gegenüber den Rechten nach den Datenschutzvorschriften 
zu dem Ergebnis, dass die Veröffentlichung des Namens des Begünstigten, wenn es sich 
bei diesem um eine natürliche Person oder eine juristische Person mit Namen von 
natürlichen Personen handelt, gerechtfertigt ist (siehe C-92/09, Volker und Markus Sche
cke und Eifert, Rn. 53). Transparenzvorschriften zielen auf eine bessere Einhaltung der 
Vorschriften, stärkere Rechenschaftspflicht, gegenseitige Überprüfung und letztlich wirk
samere öffentliche Ausgaben ab. Dieses Ziel ist den Datenschutzrechten natürlicher Per
sonen, die Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erhalten, übergeordnet. 

( 3 ) NUTS — Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Region ist in der 
Regel auf Ebene 2 anzugeben. 

( 4 ) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1). 

( 5 ) Bruttosubventionsäquivalent. 
( 6 ) Falls die Beihilfe mithilfe mehrerer Beihilfeinstrumente gewährt wird, bitte den Beihilfe

betrag für jedes Beihilfeinstrument angeben. 
( 7 ) Falls die Beihilfe zur Erreichung mehrerer Ziele dient, bitte den Beihilfebetrag für jedes 

Ziel angeben.
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